
Formular 13.1

Antragsteller: Arge Niedertrebra
Aktenzeichen:
Erstelldatum: 29.06.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b4

13.1 Angaben zum Betriebsgrundstück und zur Wasserversorgung sowie zu Natur, Landschaft
und Bodenschutz

1. Betriebsgrundstück: vorhanden zukünftig

1.1 Gesamtgröße 0 79.461 m2

1.2 Überbaute Fläche: 0 61.622 m2

1.3 Befestigte Verkehrsfläche: 17.839 53.486 m2

Sind Sie Eigentümer  

oder Nutzungsberechtigter X des Betriebsgrundstückes?

2. Liegt das Betriebsgrundstück

  im Bereich eines gültigen Bebauungsplanes, § 8 ff BauGB

  innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles, für den kein Bebauungsplan aufgestellt ist, § 34 BauGB

X im Außenbereich, § 35 BauGB

3. Derzeitige Nutzung der Vorhabensfläche

  Wiese/Weide

X Acker

  Ackerbrache

  Forst- und Fischereiwirtschaft

  Ruderalfläche/brachliegende Rohbodenfläche natürlichen oder menschlichen Ursprungs

  Industriegebiet

  Gewerbegebiet

  Siedlungsgebiet

  Landwirtschaftliche Betriebsfläche

    Öffentliche Nutzung (z. B. Verkehr, Ver- und Entsorgung): 

    Sonstige Nutzung: 

4. Vegetation auf der Vorhabensfläche

X Dem Typ nach eher trocken

  Dem Typ nach eher feucht

  Geschlossener Baumbestand

 

5. Bodenart mit Grundwasserstand auf der Vorhabensfläche

  Sandboden

X Lehmboden

  Moorboden

    Grundwasserflurabstand: m

6. Wasserversorgung des Betriebes/der Anlage

  öffentliches Netz

  Selbstversorger aus

  Grundwasser

  Oberflächenwasser

Wasserrechtliche Zulassung vorhanden

X Nein
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  Ja

erteilt am:

durch:

Aktenzeichen:

7. Angaben zur früheren Nutzung, durch die Altlasten oder sonstige Boden- oder Grundwasserveränderungen entstanden 
sein könnten:

Die vorgesehenen Ackerflächen wurden bisher landwirtschaftlich genutzt.

8. Ist das Grundstück im Bodenbelastungskataster (§ 6 (2) Bln BodSchG) aufgeführt?

X Nein

  Ja

  teilweise

Erläuterung:

9. Bestehen auf Grund der Vornutzung Anhaltspunkte dafür, dass eine Altlast im Sinne des § 2 (5) BBodSchG oder 
schädliche Bodenveränderungen vorliegen?

X Nein

  Ja

falls ja

  Eine Gefährdungsabschätzung fehlt, wird aber vom Antragsteller bereits durchgeführt / ist in Auftrag gegeben.

  Eine Gefährdungsabschätzung hat aus dem beigefügten/nachzureichenden Gutachten Gefährdungen für die Umwelt 
aufgezeigt.

10. Qualitätskriterien (Reichtum, Qualität, Regenerationsfähigkeit)

Liegen in Bezug auf die nachfolgenden Schutzgüter besondere Merkmale im Einwirkungsbereich der Anlage vor? Zutreffendes bitte 
ankreuzen und erläutern.

  Wasser:

  Boden:

  Natur und Landschaft:

11. Schutzkriterien (Belastbarkeit der Schutzgüter)

Sind folgende Gebiete oder Objekte im Einwirkungsbereich der Anlage vorhanden?

  Europ. Vogelschutzgebiete nach § 7 (1) Nr. 7 BNatSchG

  Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG

  Nationalparke, Nationale Naturmonomente nach § 24 BNatSchG

  Biosphärenreservate nach § 25 BNatSchG

  Biotope nach § 30 BNatSchG

  Landschaftsschutzgebiete nach § 26 BNatSchG

  Geschützte Landschaftsbestandteile nach § 29 BNatSchG

  Natura 2000 Gebiete § 32 BNatSchG

  Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG

  Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heilquellenschutzgebiete (§ 53 WHG),
Risikogebiete (§ 73 WHG) und Überschwemmungsgebiete (§ 76 WHG)

  Gebiete, in denen die in Gemeinschaftsvorschriften festgelegten
Umweltqualitätsnormen nach EG-Luftqualitätsrichtlinie bereits überschritten sind
   -   Grenzwerte nach EG-Luftqualitätsrichtlinie
   -   Messwerte für das Beurteilungsgebiet oder vergleichbare Gebiete

  Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte (§ 2 (2) Nr. 2 und 5 des ROG)

  Denkmale oder Gebiete, die als archäologisch bedeutende Landschaft eingestuft sind
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    Sonstige Schutzkriterien 

12. Liegt eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung oder Befreiung vor?

X Nein

  Ja

Erläuterung:
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13.2 Vorprüfung nach § 34 BNatSchG - Allgemeine Angaben

 1. Allgemeine Angaben 

1.1. Bezeichnung des Vorhabens:

WP Niedertrebra

1.2. Lage des Vorhabens?

 X außerhalb von Natura 2000-Gebieten

   innerhalb eines oder mehrerer Natura 2000-Gebiete

 X Rohrleitung innerhalb der Gebiete oder diese querend

   Freileitung innerhalb der Gebiete oder diese querend

1.3. Möglicherweise vom Vorhaben betroffene Natura 2000-Gebiete:

Gebietsnummer Gebietsname Meldedatum Erhaltungsziele Entfernung
zum

Vorhaben

1.3.1.

Füllen Sie bitte für jedes Gebiet das Formular 13.3 aus.
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13.3 Vorprüfung nach § 34 BNatSchG - Ausgehende Wirkungen

1. Ermittlung der vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen auf das Gebiet 

1.1. Anlagebedingte Beeinträchtigungen

Wirkfaktoren Beschreibung, Ausmaß und Erläuterungen
der Wirkungen

1.1.1. Flächenverlust im Schutzgebiet (z.B.
Versiegelung)

1.1.2. Flächenumwandlung (auch im
Nahbereich

1.1.3. Zerschneidung von Natura 2000-
Lebensräumen

1.1.4. Barrierewirkung, Kollision,
Scheuchwirkung

1.1.5. Veränderung des
(Grund)Wasserregimes

1.1.6. Sonstiges (bitte erläutern)

1.2. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen

Wirkfaktoren Beschreibung/Erläuterungen der Wirkungen

1.2.1. Scheuchwirkung, Kollision

1.2.2. Stoffliche Emissionen

1.2.3. Erschütterungen

1.2.4. Lärm

1.2.5. Lichtemissionen

1.2.6. Einleitung von Abwasser in
Gewässer

1.2.7. Entnahme aus /Einleitung in Grund-
oder Oberflächenwasser (z.B. Kühl-
oder Niederschlagswasser

1.2.8. Veränderung des Mikro- und
Mesoklimas

1.2.9. Sonstiges (bitte erläutern)

1.3. Baubedingte temporäre Beeinträchtigungen

Wirkfaktoren Beschreibung/Erläuterungen der Wirkungen

1.3.1. Flächenversiegelung

1.3.2. Stoffliche Emissionen (insbesondere
Staub

1.3.3. Lärm

1.3.4. Erschütterungen
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1.3.5. Veränderung des
(Grund)Wasserregimes (z.B.
Absenkung des
Grundwasserspiegels)

1.3.6. Sonstiges (bitte erläutern)

1.4 Summationswirkungen

Besteht die Möglichkeit, dass durch das Vorhaben im Zusammenwirken (Summation) mit
anderen, nach Meldung des Gebietes / der Gebiete realisierten oder aktuell geplanten
Projekten eines oder mehrere Natura 2000-Gebiete erheblich beeinträchtigt werden?

 X nein, Summationswirkungen sind nicht gegeben.

   ja
-> Wenn ja: Bitte Tabelle ausfüllen: 

Mit welchen Projekten oder
Plänen könnte das Vorhaben

in der Summation zu
erheblichen

Beeinträchtigungen führen?
Bezeichnung des Projektes,

Standort

Beschreibung / Erläuterung der Wirkungen/
Wirkfaktoren

1.5 Erläuternde Unterlagen (z.B. Gutachten, Karten, Bilanzierungen etc.)

1.6 Hinweis

Können auf der Grundlage der beschriebenen Wirkungen / Wirkfaktoren des
Vorhabens (auch im Zusammenwirken mit anderen Projekten) erhebliche
Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden oder wenn Zweifel verbleiben, ist
eine Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG erforderlich.
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13.4 Formular zum Ausgangszustandsbericht für Anlagen nach der IE-RL

Stoffbeschreibung Stoff- und Mengenrelevanz
(gemäß § 3 (10) BImSchG)

Einsatz und Lagerung Teilbereiche
(§ 4a (4) Satz 4 9. BlmSchV)

Relevanz

Lfd
.

Nr.

Art
des

Stoffes

Bezeichnung
des Stoffs /

Verwendungs-
zweck des

Stoffs

CAS-Nr. Aggreg
ats-

zustand

Stoff
nach
CLP-
VO

H- und
R-

Sätze

Inhaltstof
fe

bei Gemi
schen

WGK Menge
in der

Anlage
[kg/a]

oder [l]

Mengen-
schwelle
nwert-

überschr
eitung

Einsat
zort

Lager
ort

Lager
art

Umgang des
Stoffs in AwSV-

Anlagen /
Raum-

inhalt bei ober-
irdischen AwSV-

Anlagen[l]

Mengen-
schwelle
nwert-

überschr
eitung

Raumin
halt

Umgang
des Stoffs
außerhalb

von
AwSV-

Anlagen

Releva
nz
des

Stoffs
für

AZB

Begründung,
sofern Stoff

als
nicht

relevant
für den AZB
angesehen

wird

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1          
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13.5 Sonstiges

Als Anlage beigefügt:

Gutachten Brutvögel
Gutachten Zug- und Rastvögel
Gutachten Fledermaus

Anlagen:

Eckolstädt Brutvögel 2021 Stand 2024 2 25.pdf
Eckolstädt Vögel Zug 2020 2021 Stand 2024 5 18.pdf
Eckolstädt Fledermäuse 2021 Stand 2024 2 25.pdf
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Ulrich Heineck 
 

Ornithologisches Sachverständigengutachten für die 
geplanten Windenergieanlagen  

„Niedertrebra“ in Thüringen 
 

Gutachten Brutvögel 2021 

 

                     

Abb. 1: Teil der Untersuchungsfläche im April 2021 

 
Stand: 25.02.2024 
Untersuchungszeitraum März 2021 bis Juli 2021 

 
 
Ingenieurbüro Klaus Lieder – Faunistische Gutachten 
Gessentalweg 3 
07580 Ronneburg 
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Inhaltsverzeichnis: 
 
Verwendete Abkürzungen 
 
1.          Untersuchungsanlass und Aufgabenstellung 
1.1.       Allgemein 
1.2.       Rechtliche Grundlagen 
1.3.       Beschreibung der relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens 
 
2.      Beschreibung des Gebietes und des Vorhabens 
2.1.   Gebietsbeschreibung  
2.2.    Vorhaben  
 
3.      Methode 
 
4.      Ergebnisse und Bewertung 
 
5.       Zusammenfassung 
 
6.      Literatur 
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Verwendete Abkürzungen: 

 

Gesetzlicher Schutz: 
 

VSR - Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) 
VSR I - Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie), Arten des Anhang I 

 

BNatSchG -  Bundesnaturschutzgesetz  
§   - Besonders geschützte Art 
§§ - Streng geschützte Art 

 
Gefährdungseinstufung der Brutvögel: 
 

RLD - Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY, BAUER, GERLACH, HÜPPOP, STAHMER, & SUDFELDT 
2020) 
Kategorien:  
1 -  Bestand vom Erlöschen bedroht, vom Aussterben bedroht 
2 -       Stark gefährdet 
3 -       Gefährdet 
R -       Arten mit geographischen Restriktionen in Deutschland 
V -       Arten der Vorwarnliste 

 

RLT - Rote Liste der Brutvögel Thüringens  (JAEHNE, FRICK, GRIMM, LAUSSMANN, MÄHLER &  UNGER 2021) 
Kategorien: 
1 -  Vom Aussterben bedroht 
2 - Stark gefährdet 
3 - Gefährdet 
R - Extrem selten 

 
Sonstige Abkürzungen: 
 

WEA -     Windenergieanlagen 
BP     -     Brutpaar 
Ind.   -     Individuen 
Avifaunistischer Fachbeitrag (2017)  -  Avifaunistischer Fachbeitrag zur Genehmigung von  
                Windenergieanlagen (WEA) in Thüringen (2017) 
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Erläuterung der Brutzeitcodes :  
Mögliches Brüten 
A1 
Art zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt 
A2 
Singendes, trommelndes oder balzendes Männchen zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat festgestellt 
Wahrscheinliches Brüten 
B3 
Paar zur Brutzeit in geeignetem Bruthabitat festgestellt 
B4 
Revierverhalten (Gesang, Kämpfe mit Reviernachbarn etc.) an mind. 2 Tagen im Abstand von mind. 7 Tagen am selben 
Ort lässt ein dauerhaft besetztes Revier vermuten 
B5 
Balzverhalten (Männchen und Weibchen) festgestellt 
B6 
Altvogel sucht einen wahrscheinlichen Nestplatz auf 
B7 
Warn- oder Angstrufe von Altvögeln oder anderes aufgeregtes Verhalten, das auf ein Nest oder Junge in der näheren 
Umgebung hindeutet 
B8 
Brutfleck bei gefangenem Altvogel festgestellt 
B9 
Nest- oder Höhlenbau, Anlage einer Nistmulde u.ä. beobachtet 
Sicheres Brüten 
C10 
Ablenkungsverhalten oder Verleiten (Flügellahmstellen) beobachtet 
C11a 
Benutztes Nest aus der aktuellen Brutperiode gefunden 
C11b 
Eischalen geschlüpfter Jungvögel aus der aktuellen Brutperiode gefunden 
C12 
Eben flügge Jungvögel (Nesthocker) oder Dunenjunge (Nestflüchter) festgestellt 
C13a 
Altvögel verlassen oder suchen einen Nestplatz auf. Das Verhalten der Altvögel deutet auf ein besetztes Nest hin, das 
jedoch nicht eingesehen werden kann (hoch oder in Höhlen gelegene Nester) 
C13b 
Nest mit brütendem Altvogel entdeckt 
C14a 
Altvogel trägt Kotsack von Nestling weg 
C14b 
Altvogel mit Futter für die nicht-flüggen Jungen beobachtet 
C15 
Nest mit Eiern entdeckt 
C16 
Junge im Nest gesehen oder gehört 
Wenn kein detaillierter Brutzeitcode angegeben werden kann: 
A 
Mögliches Brüten 
B 
Wahrscheinliches Brüten 
C 
Sicheres Brüten 
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1.    Untersuchungsanlass und Aufgabenstellung 
 
1.1.       Allgemein 
 
Die Firma ULRICH HEINECK plant die Errichtung 18 Windenergieanlagen (WEA) zwischen Nie-
dertrebra, Camburg, Nerkewitz und Apolda. 
 

 
 

Abb. 2: geplante Anlagen – rote Punkte 

 
Um mögliche Gefährdung von brütenden Vogelarten, die durch den Bau und Betrieb der An-
lage entstehen könnten, auszuschließen, war eine Untersuchung der Vogelfauna des Gebie-
tes notwendig. 
 
Brutvogelerfassung und Bewertung: 
  
Die Erfassung erfolgt entsprechend dem „Avifaunistischer Fachbeitrag zur Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in Thüringen“ der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geo-
logie (Stand 30.08.2017). 
 
Im Einzelnen waren dazu folgende Begehungen durchzuführen: 
 
* Brutvögel im 300 - Umkreis um die geplante WEA 
   vollständige Erfassung aller Arten mit Revierkartierung 
* WEA-sensible Vogelarten in den Prüfradien nach BNatSchG § 45 b um die geplanten  
    Anlagen 
 
Als WEA – sensible Vogelarten werden entsprechend  „Avifaunistischer Fachbeitrag zur Ge-
nehmigung von Windenergieanlagen (WEA) in Thüringen“ 26 Vogelarten eingestuft, für die 
Mindestabstände zwischen WEA (Rotorspitze) und Brutplätzen empfohlen werden.  
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Für das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG gelten ab Juli 2022 die Prüfbereiche 
das BNatSchG, Anlage 1 zu §45b. 
 
Tabelle 1:  Brutvögel  in Thüringen mit den jeweiligen Prüfbereichen nach BNatSchG, Anlage 1 zu §45b 
 

Art BNatSchG, Anlage 1 zu §45b 

deutscher Name wissenschaftlicher Name Nahbe-
reich 

Zentraler 
Prüfbereich 

Erweiterter 
Prüfbereich 

Weißstorch Ciconia ciconia(L.) 500 m 1.000 m 2.000 m 
Fischadler Pandion haliaetus (L.) 500 m 1.000 m 3.000 m 
Wespenbussard Pernis apivorus (L.) 500 m 1.000 m 2.000 m 
Rohrweihe Circus aeruginosus (L.) 400 m 500 m 2.500 m 
Wiesenweihe Circus pygargus (L.) 400 m 500 m 2.500 m 
Rotmilan Milvus milvus(L.) 500 m 1.200 m 3.500 m 
Schwarzmilan Milvus migrans (Bodd.) 500 m 1.000 m 2.500 m 
Seeadler Haliaeetus albicilla (L.) 500 m 2.000 m 5.000 m 
Uhu Bubo bubo(L.) 500 m 1.000 m 2.500 m 
Sumpfohreule Asio flammeus 500 m 1.000 m 2.500 m 
Baumfalke Falco subbuteo L. 350 m 450 m 2.000 m 
Wanderfalke Falco peregrinus Tunstall 500 m 1.000 m 2.500 m 

 
Uhu, Rohrweihe und Wiesenweihe sind nur dann kollisionsgefährdet, wenn die Höhe der Ro-
torunterkante im hügeligem Gelände weniger als 80 m. Dies gilt, mit Ausnahme für die 
Rohrweihe, nicht für den Nahbereich. 
Weitere im BNatSchG, Anlage 1 zu §45b genannte Vogelarten (Steinadler, Kornweihe und 
Schreiadler) sind für Thüringen auszuschließen. 
 
Folgende Erläuterungen zu den Begriffen „Nahbereich“, „zentrale Prüfbereich“ und „erwei-
terter Prüfbereich“ sind an dieser Stelle notwendig: 
 
Nahbereich: „Liegt zwischen den Brutplatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage 
ein Abstand, der geringer ist als der in Anlage 1 Abschnitt 1 für diese Brutvogelart festgelegte 
Nahbereich, so ist das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden Exempla-
re signifikant erhöht.“ 
 
Zentraler Prüfbereich: „Liegt zwischen den Brutplatz einer Brutvogelart und der Windener-
gieanlage ein Abstand, der größer als der Nahbereich und geringer als der zentrale Prüfbe-
reich ist, die in Anlage 1 Abschnitt 1 für diese Brutvogelart festgelegt sind, so bestehen in der 
Regel Anhaltspunkte dafür, dass das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nut-
zenden Exemplare signifikant erhöht ist, soweit 

1. eine signifikante Risikoerhöhung nicht auf Grundlage einer Habitatpotenzialanalyse 
oder einer auf Verlangen des Trägers des Vorhabens durchgeführten Raumnutzungs-
analyse widerlegt werden kann oder 

2. Die signifikante Risikoanalyse nicht durch fachliche Schutzmaßnahmen hinreichend 
gemindert werden kann; werden entweder Antikollisionssysteme genutzt, Abschal-
tung bei landwirtschaftlichen Ereignissen angeordnet, attraktive Ausweichnahrungs-
habitate angelegt oder phänologiebedingte Abschaltungen angeordnet, so ist für die 
betreffende Art in der Regel davon auszugehen, dass die Risikoerhöhung hinreichend 
gemindert wird.“ 
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Erweiterter Prüfbereich: „Liegt zwischen den Brutplatz einer Brutvogelart und der Wind-
energieanlage ein Abstand, der größer als der zentrale Prüfbereich und höchstens so groß ist 
wie der erweiterte Prüfbereich, die in der Anlage 1 Abschnitt 1 für diese Brutvogelart festge-
legt sind, so ist das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden Exemplare 
nicht signifikant erhöht, es sei denn 

1. die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser Exemplare in dem vom Rotor überstriche-
nen Bereich der Windenergieanlage ist auf Grund artspezifischer Habitatnutzung o-
der funktionaler Beziehungen deutlich erhöht und 

2. die signifikante Risikoerhöhung, die aus der erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit 
folgt, kann nicht durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen hinreichend verrin-
gert werden.“ 

 
Die 26 Vogelarten im „Avifaunistischer Fachbeitrag zur Genehmigung von Windenergieanla-
gen (WEA) in Thüringen“ hinsichtlich des Störungsverbotes nach BNatSchG § 44 Abs.1 Nr. 2 
zu prüfen, auch wenn sie nicht zu den im BNatSchG § 45 b aufgeführten Arten gehören. 
 
Untersuchungsraum: 

 
Brutvogelerfassung und Bewertung: 
  
Die Erfassung erfolgt entsprechend dem „Avifaunistischer Fachbeitrag zur Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in Thüringen“ der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geo-
logie (Stand 30.08.2017). 
 
Im Einzelnen waren dazu folgende Begehungen durchzuführen: 
 
* Brutvögel im 300 - Umkreis um die geplante WEA 
   vollständige Erfassung aller Arten mit Revierkartierung 
* WEA-sensible Vogelarten in den Prüfradien nach BNatSchG § 45 b um die geplanten  
    Anlagen 
 
Als WEA – sensible Vogelarten werden entsprechend  „Avifaunistischer Fachbeitrag zur Ge-
nehmigung von Windenergieanlagen (WEA) in Thüringen“ 26 Vogelarten eingestuft, für die 
Mindestabstände zwischen WEA (Rotorspitze) und Brutplätzen empfohlen werden.  
 
Für das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG gelten ab Juli 2022 die Prüfbereiche 
das BNatSchG, Anlage 1 zu §45b. 
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Tabelle 1:  Brutvögel  in Thüringen mit den jeweiligen Prüfbereichen nach BNatSchG, Anlage 1 zu §45b 
 

Art BNatSchG, Anlage 1 zu §45b 

deutscher Name wissenschaftlicher Name Nahbe-
reich 

Zentraler 
Prüfbereich 

Erweiterter 
Prüfbereich 

Weißstorch Ciconia ciconia(L.) 500 m 1.000 m 2.000 m 
Fischadler Pandion haliaetus (L.) 500 m 1.000 m 3.000 m 
Wespenbussard Pernis apivorus (L.) 500 m 1.000 m 2.000 m 
Rohrweihe Circus aeruginosus (L.) 400 m 500 m 2.500 m 
Wiesenweihe Circus pygargus (L.) 400 m 500 m 2.500 m 
Rotmilan Milvus milvus(L.) 500 m 1.200 m 3.500 m 
Schwarzmilan Milvus migrans (Bodd.) 500 m 1.000 m 2.500 m 
Seeadler Haliaeetus albicilla (L.) 500 m 2.000 m 5.000 m 
Uhu Bubo bubo(L.) 500 m 1.000 m 2.500 m 
Sumpfohreule Asio flammeus 500 m 1.000 m 2.500 m 
Baumfalke Falco subbuteo L. 350 m 450 m 2.000 m 
Wanderfalke Falco peregrinus Tunstall 500 m 1.000 m 2.500 m 

 
Uhu, Rohrweihe und Wiesenweihe sind nur dann kollisionsgefährdet, wenn die Höhe der Ro-
torunterkante im hügeligem Gelände weniger als 80 m. Dies gilt, mit Ausnahme für die 
Rohrweihe, nicht für den Nahbereich. 
Weitere im BNatSchG, Anlage 1 zu §45b genannte Vogelarten (Steinadler, Kornweihe und 
Schreiadler) sind für Thüringen auszuschließen. 
 
Folgende Erläuterungen zu den Begriffen „Nahbereich“, „zentrale Prüfbereich“ und „erwei-
terter Prüfbereich“ sind an dieser Stelle notwendig: 
 
Nahbereich: „Liegt zwischen den Brutplatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage 
ein Abstand, der geringer ist als der in Anlage 1 Abschnitt 1 für diese Brutvogelart festgelegte 
Nahbereich, so ist das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden Exempla-
re signifikant erhöht.“ 
 
Zentraler Prüfbereich: „Liegt zwischen den Brutplatz einer Brutvogelart und der Windener-
gieanlage ein Abstand, der größer als der Nahbereich und geringer als der zentrale Prüfbe-
reich ist, die in Anlage 1 Abschnitt 1 für diese Brutvogelart festgelegt sind, so bestehen in der 
Regel Anhaltspunkte dafür, dass das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nut-
zenden Exemplare signifikant erhöht ist, soweit 

3. eine signifikante Risikoerhöhung nicht auf Grundlage einer Habitatpotenzialanalyse 
oder einer auf Verlangen des Trägers des Vorhabens durchgeführten Raumnutzungs-
analyse widerlegt werden kann oder 

4. Die signifikante Risikoanalyse nicht durch fachliche Schutzmaßnahmen hinreichend 
gemindert werden kann; werden entweder Antikollisionssysteme genutzt, Abschal-
tung bei landwirtschaftlichen Ereignissen angeordnet, attraktive Ausweichnahrungs-
habitate angelegt oder phänologiebedingte Abschaltungen angeordnet, so ist für die 
betreffende Art in der Regel davon auszugehen, dass die Risikoerhöhung hinreichend 
gemindert wird.“ 
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Erweiterter Prüfbereich: „Liegt zwischen den Brutplatz einer Brutvogelart und der Wind-
energieanlage ein Abstand, der größer als der zentrale Prüfbereich und höchstens so groß ist 
wie der erweiterte Prüfbereich, die in der Anlage 1 Abschnitt 1 für diese Brutvogelart festge-
legt sind, so ist das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden Exemplare 
nicht signifikant erhöht, es sei denn 

3. die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser Exemplare in dem vom Rotor überstriche-
nen Bereich der Windenergieanlage ist auf Grund artspezifischer Habitatnutzung o-
der funktionaler Beziehungen deutlich erhöht und 

4. die signifikante Risikoerhöhung, die aus der erhöhten Aufenthaltswahrscheinlichkeit 
folgt, kann nicht durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen hinreichend verrin-
gert werden.“ 

 
Die 26 Vogelarten im „Avifaunistischer Fachbeitrag zur Genehmigung von Windenergieanla-
gen (WEA) in Thüringen“ hinsichtlich des Störungsverbotes nach BNatSchG § 44 Abs.1 Nr. 2 
zu prüfen, auch wenn sie nicht zu den im BNatSchG § 45 b aufgeführten Arten gehören. 
 
Untersuchungsraum: 

 

 
 

Abb. 3: geplante WEA - rote Punkte, Erfassung aller Brutvögel im 300 m – Radius um die geplanten 

Anlagen - rote Linien 

 
Für das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sind jedoch die Prüfbereiche des 
BNatSchG, Anlage 1 zu §45b maßgebend.  
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1.2.       Rechtliche Grundlagen 
 
Bei der Errichtung und Genehmigung von Windenergieanlagen (WEA) sind die artenschutz-
rechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu berücksichtigen. Die dortigen Ver-
botstatbestände betreffen u.a. das Verletzen und Töten von Individuen, das Stören von Po-
pulationen sowie die Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der besonders bzw. 
streng geschützten Arten. Die Verbote sind als tatbestandlich definierte Verbote gefasst und 
entfalten ihre Wirkung nicht nur für beabsichtigte Zugriffe auf die geschützten Arten, son-
dern umfassen auch unbeabsichtigte Zugriffe, die lediglich in Kauf genommen werden 
(EuGH, Urteil vom 18.5.2006 - C-221/04). Im Planungs- und Genehmigungsprozess muss da-
her das Eintreten der Verbotstatbestände vorausschauend prognostiziert und bewertet wer-
den, um Rechtssicherheit für den Betreiber der Anlagen zu gewährleisten. 

 
1.3.       Beschreibung der relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens 
 

Neben einer Vielzahl anderer auf die Vogelwelt wirkenden Gefährdungsursachen führen ins-
besondere die hohe Mobilität und die jahreszeitlich bedingte Raumnutzung der Avifauna zu 
verschiedenen rechtlich relevanten Konfliktbereichen zwischen Vogelwelt und Windenergie-
anlagen. Die Konflikte sind rund um das Jahr zu erwarten und betreffen Brut-, Rast- und Zug-
vögel gleichermaßen.  
Im Wesentlichen lassen sich die möglichen Konfliktfelder von WEA mit den Zugriffsverboten 
wie folgt beschreiben: 
 
• Verletzungen oder Tötungen von Individuen der europäischen Vogelarten durch Rotor-
schlag oder Kollision mit den Bauwerken können das Tötungsverbot - §44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG - auslösen, wenn sich das allgemeine Lebensrisiko betroffener Individuen durch 
den Betrieb der Anlage in signifikanter Weise erhöht.  
• Erhebliche Störungen der europarechtlich geschützten Vogelarten während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten können insbesondere 
durch den Betrieb (inkl. Lärmemission, Wartung mit Anwesenheit von Menschen, etc.) von 
WEA eintreten. Das Störungsverbot - §44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG - tritt ein, wenn sich stö-
rungsbedingt der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert.  
• Die Errichtung der Anlagen oder zugehöriger Nebenanlagen kann das für die Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten der Vogelarten geltende Schädigungsverbot - §44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG - auslösen, z.B. durch Baufeldfreimachung, Überbauung, Gehölzrodung, Herrich-
tung von Zuwegungen oder das Auslösen von Flucht- und/oder Meideeffekten (auch zu es-
sentiellen oder traditionellen Nahrungsgebieten von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten).  
Ob einer oder mehrere dieser Konflikte zutreffen, muss stets im Einzelfall für das jeweilige 
Vorhaben geprüft werden. Beurteilungsrelevant sind die technischen Eigenschaften der vor-
gesehenen WEA, die geplanten Standorte mit ihrem Umfeld sowie die zu Brut, Zug oder Rast 
vorkommenden Vogelarten mit ihren spezifischen Eigenschaften und Verhaltensweisen. 
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Fangen, Verletzen, Töten von Tieren - Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  
Vögel können an WEA, sobald ihre Flugbahn den Rotorraum kreuzt, zu allen Tag- und Nacht-
zeiten zu Schaden kommen oder auch mit unbeweglichen Anlagenteilen, wie z.B. dem Mast 
bzw. der Gondel, kollidieren. Eine Bebauung mit Windkraftanlagen und ihr Betrieb können 
bei einigen Arten im Umfeld der Fortpflanzungsstätten, artspezifisch abzugrenzenden Brut-
vorkommen (z.B. Brutwälder, Brutreviere) oder anderen bedeutenden Vogellebensräumen, 
das regelmäßig beflogen wird, zu vermehrten Kollisionen führen. Für einige Großvogelarten 
(z. B. Seeadler, Schreiadler) sowie Flugjäger der offenen Landschaft (z. B. Rotmilan, Baumfal-
ke), welche Windenergieanlagen nicht oder zu spät als Gefahr erkennen, besteht grundsätz-
lich ein höheres Risiko, an einer Windkraftanlage zu verunglücken, als für Arten, die die An-
lagen von vornherein meiden. Auch Gebiete mit Konzentrationen ziehender oder rastender 
Vögel weisen erhöhtes Gefahrenpotential auf. Das individuelle Tötungsrisiko kann bei un-
günstigen Witterungsbedingungen (Nebel, starker Wind) und in der Dunkelheit erheblich an-
steigen, wenn die Sicht auf die Anlagen eingeschränkt und ein Ausweichen entsprechend er-
schwert ist. 
Nach der Rechtsprechung ist prognostisch vom Eintreten des Tötungsverbotes auszugehen, 
wenn sich das Kollisionsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten in signifikanter Weise er-
höht (BVerwG, Urteil vom 14. Juli 2011 – 9 A 12/10).  
Eine Zählung gefundener Schlagopfer liefert die zentrale Fundkartei der staatlichen Vogel-
schutzwarten. Mit dieser Aufstellung wird die Tatsache des Vogelschlages an WEA qualitativ 
belegt. Sie basiert im Wesentlichen auf zufällig angefallenen Informationen und enthält 
kaum Daten aus systematischen Erfassungen. Quantitative Rückschlüsse auf die Sensitivität 
der Arten gegenüber den Anlagen sind nur eingeschränkt möglich, da eine Reihe von Fakto-
ren das dargestellte Ergebnis stark beeinflusst. Insbesondere sind zu nennen:  
- die tatsächliche Häufigkeit der Arten,  
- Unterschiede in der Fundrate der Arten (große bzw. kleinere Arten),  
- unterschiedliche Ausstattung der Verbreitungsgebiete der Arten mit Aasfressern,  
- die Anwesenheitsdauer der Art im Gebiet (Stand- bzw. Zugvögel).  
Neben den möglichen kollisionsbedingten Auswirkungen fallen unter das Verbot des § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auch baubedingte Beschädigungen von Jungvögeln oder Eiern im Zuge 
der Erschließung und Errichtung eines Windparks (Wege-/Stellflächenbau, Gehölzrodung 
etc.). 
Erhebliche Störung der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten - Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG  
Als einziges der Zugriffsverbote bezieht sich das Störungsverbot nicht auf Individuen der ge-
schützten Arten oder auf ihre (individuellen) Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten. Der Tatbe-
stand einer erheblichen Störung tritt erst dann ein, wenn sich der Erhaltungszustand der lo-
kalen Population einer Art verschlechtert. 
Für das Störungsverbot einschlägige Wirkfaktoren von WEA können sein:  
- Lärmemissionen (soweit ein artenspezifischer Schallpegel erreicht oder überschritten ist),  

- Barriere- und Scheucheffekte durch die Anlage oder ihren Betrieb (siehe z.B. DESHOLM 
2006), soweit sie nicht im Zusammenhang mit Fortpflanzungs- oder Ruhestätten stehen und 
daher das Schädigungsverbot betreffen,  

- Scheucheffekte im Zusammenhang mit der Wartung der Anlagen und der Anwesenheit von 
Menschen.  
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Neben dem Risiko, mit den Anlagen zu kollidieren oder durch die Rotoren erschlagen zu 
werden, können Windenergieanlagen ziehende Vögel zu Ausweichbewegungen und zu einer 
Verlagerung des örtlichen Vogelzuges oder des Rastgeschehens zwingen und infolgedessen 
zu einem erhöhten Energieaufwand führen. Derartiges Verhalten kann sich im ungünstigen 
Fall negativ auf z.B. tradierte Wanderkorridore der Vögel und somit ggf. auch auf den „status 
quo“ des Vogelzuggeschehens in einer Region bzw. Bezugsfläche einer lokalen Population 
auswirken. Dies trifft zu, wenn wichtige Leitlinien des Vogelzuges betroffen sind oder die Ge-
samtkulisse an Windenergieanlagen in einer Region summarisch negative Effekte auf das 
Zugverhalten von empfindlichen Vogelarten ausübt. 
Schließlich kann es während der Bau- oder Betriebsphase störungsbedingt zur Aufgabe von 
Brutplätzen kommen. Dies kann z.B. zutreffen, wenn die Bauarbeiten während der Fort-
pflanzungszeit (Revierbildungs-, Brut- und Aufzuchtzeit) durchgeführt werden. Darüber hin-
aus können in seltenen Fällen wiederkehrende Wartungs- und Reparaturarbeiten empfindli-
che Brut- oder Rastvogelarten stören. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass „menschliche 
Anwesenheit“ u. U. andere Fluchtreaktionen auslöst als reine Bauwerke und dass in solchen 
Fällen ggf. ein erweitertes Artenspektrum empfindlich reagiert als gegenüber dem Bauwerk 
an sich. 
Entnehmen, Beschädigen, Zerstören von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten - Schädigungs-
verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG  
Windenergieanlagen oder ihre Nebenanlagen können sowohl durch ihre unmittelbaren Wir-
kungen (Bauflächen, Tötungsrisiko), vor allem aber durch Nachbarschafts- und Barriereeffek-
te Fortpflanzungs- oder Ruhestätten europäischer Vogelarten beschädigen. Dies ist insbe-
sondere der Fall, wenn  
a) Vogelarten in der Tendenz die vertikalen Strukturen der Anlage und ihre Umgebung mei-
den,  

b) Individuen, die die Fortpflanzungs- oder Ruhestätte nutzen, einem signifikant erhöhten 
Lebensrisiko ausgesetzt sind oder  

c) Interaktionskorridore der Tiere – z. B. zwischen Brut- und essentiellen oder traditionellen 
Nahrungshabitaten – bebaut werden und auf diese Weise die Funktionalität der Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätte (einschließlich beispielsweise ihres Bruterfolges) beeinträchtigt wer-
den kann.  
Einige Arten des Offenlandes meiden künstliche vertikale Strukturen und insoweit auch die 
Nähe zu Windkraftanlagen. Daneben scheuen Vögel möglicherweise den Bereich des Schlag-
schattens (Niedersächsischer Landkreistag e. V. 2011).  
Die gemiedene Zone kann je nach Vogelart, Jahreszeit, Aktivität, Nahrungsangebot, Flächen-
nutzung, Witterung, Anzahl der Vogelindividuen und Anlagengröße unterschiedlich groß 
sein. 
Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG kann das Schädigungsverbot durch die Durchführung von 
Maßnahmen zur kontinuierlichen Erhaltung der ökologischen Funktion geschädigter Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (CEF) abgewendet werden. 
Diese Möglichkeit ist zwar nicht bei allen Vogelarten gleichermaßen gegeben, eröffnet aber 
insbesondere bei Arten, deren Ernährung in hohem Maße von einer adäquaten Landnutzung 
abhängig ist, fachlich akzeptable Lösungen. Sofern die Schädigung der Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätte ausschließlich durch ein signifikant erhöhtes Lebensrisiko der diese nutzenden 
Tiere verursacht wird, liegt primär das Tötungsverbot vor, so dass die CEF-Option entfällt. 
(Quelle LUNG MV 2016) 
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2.      Beschreibung des Gebietes und des Vorhabens 
 

2.1.   Gebietsbeschreibung  
 
Die Standorte der WEA befinden sich auf ackerbaulich genutzten Flächen. Angebaut wurde 
hauptsächlich Raps, Wintergetreide und Mais. 
Wenige Gehölze (hochstämmige Obstbäume, Pappeln und Weiden) finden sich entlang von 
Feldwegen.  
Größere Gehölze gibt es entlang von eingekerbten Bachläufen zwischen Pfuhlsborn und Nie-
dertrebra, südlich von Flurstedt, zwischen Utenbach und Wormstedt, südlich von Nerkewitz, 
Hainichen und Zimmern, zwischen Wichmar, Hirschroda und Eckolstädt sowie an den Saale-
hängen zwischen Stöben und Döbritschen.  
Das Gebiet wird entwässert über die Fließgewässer Ilm und Saale mit mehreren Nebenbä-
chen.   
Größere stehende Gewässer sind die Fischteiche Utenbach und der Speicher Nerkewitz. 
Das Gebiet ist durch mehrere WEA vorbelastet. 
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2.2.    Vorhaben  
 
Geplant ist die Errichtung von 18 Windenergieanlagen (WEA) mit entsprechenden Zufahrts-
wegen.  
 
Tab.2: geplante Anlagen; Bezeichnung, Standort, Typ 
 

Nr. Nr. Standortkoordinaten - ETRS89 (UTM) 
 

Typ 
Naben- 

höhe 

  
E N 

  
 

W1 E1 32684085,7 5659140,2 E 160 166m 

W3 K1 32681423,8 5653515,3 E 160 166m 

W4 K2 32680837,6 5654240,0 E 160 166m 

W5 K3 32681198,5 5653871,9 E 160 166m 

W6 M2 32686981,5 5659385,3 E160 166m 

W7 M3 32687279,5 5659177,9 E160 166m 

W8 M4 32687523,7 5659879,1 E160 166m 

W9 M5 32687486,4 5659524,2 E160 166m 

W10 M6 32688011,8 5659474,4 E160 166m 

W11 N1 32681406,2 5659383,2 E160 166m 

W12 N2 32681771,3 5659151,7 E 138 160m 

W13 N7 32682864,6 5659165,8 E160 166m 

W14 N8 32683439,8 5658996,0 E160 166m 

W15 S1 32684578,4 5660291,1 E 138 160m 

W16 S3 32685422,6 5660525,8 E160 166m 

W19 W1 32683124,3 5655431,0 E160 166m 

W20 W2 32683829,6 5655459,4 E 138 160m 

W21 W3 32683681,3 5656022,9 E160 166m 
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3.      Methode 
 
Brutzeit: 

 
Während den Kontrollen wurde das Gebiet systematisch nach wertgebenden Vogelarten ab-
gesucht. Alle erfassten Vögel wurden in Tageskarten eingetragen. Daraus wurden die Brutre-
viere gebildet. Die Erfassungsmethode ist ausführlich in BIBBY, BURGESS & HILL (1995) be-
schrieben. 
Bei der Erfassung und der Bewertung der Beobachtungen wurden die „Methodenstandards 
zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ nach ANDRETZKE, SCHIKORE & SCHRÖDER (2005) 
beachtet. 
 
Technische Ausrüstung: 
 
GPSmap 60 der Firma GARMIN 
Ferngläser SLC 10 x 42 WB und SLC 8 x 56 WB der Firma SWAROVSKI OPTIK 
Spektiv Leica ABO – TELEVID 77 B 20x – 60x 
 
Die Erfassungen wurden von Klaus Lieder und Gitta Lieder – Söldner durchgeführt. 
 
Karte: 
 

Topographische Karte 1: 50.000 Bundesland Thüringen 
Bei Lageplänen war eine Vergrößerung des Maßstabes bis auf 1: 25.000 möglich. 
 
Tabelle 3:  Begehungen 2021 
 

Datum Uhrzeit Wetter 

23.02.2021 18.00 – 23.00 7 – 13°C, wolkenlos, Wind 13 km/h aus S 
07.03.2021 07.00 – 17.00 

19.00 – 23.00 
-6 – 5°C, sonnig, Wind 14 km/h aus SW 
0 – -2°C, wenige Wolken, Wind 12 km/h aus WNW 

26.03.2021 06.00 – 16.00 5 – 15°C, heiter, Wind 13 km/h aus WSW 

04.04.2021 06.00 – 16.00 -1 – 8°C, sonnig, wenige Wolken, Wind 21 km/h aus W 

13.04.2021 05.30 – 15.30 -3 – 7°C, teilweise sonnig, Wind 13 km/h aus W 

24.04.2021 06.00 – 16.00 0 – 11°C, sonnig, wenige Wolken, Wind 7 km/h aus N 

08.05.2021 04.00 – 14.00 1 – 15°C, sonnig, Wind 17 km/h aus SW 

18.05.2021 04.00 – 14.00 7 – 14°C, sonnig, Wind 19 km/h aus W 

30.05.2021 01.00 – 14.00 5 – 18°C, heiter, Wind 10 km/h aus W 

10.06.2021 05.00 – 16.00 13 – 24°C, heiter, Wind 9 km/h aus SW 

18.06.2021 02.00 – 14.00 18 – 29°C, sonnig, Wind 6 km/h aus N 

06.07.2021 14.00 – 24.00 17 – 25°C, sonnig, wenige Wolken, Wind 15 km/h aus SW 

 
Daneben erfolgten weitere Beobachtungen im Rahmen der Fledermauserfassung. 
 
Das FIS – Naturschutz wurde letztmalig am 14.10.2021 abgefragt.   
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4.      Ergebnisse und Bewertung 
 
Vogellebensräume: 
 
Nach Empfehlung der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (2014) sind folgen-
de Vogellebensräume zur Brutzeit bei der Planung von Windenergieanlagen zu beachten 
und entsprechende Abstände einzuhalten: 

- Europäische Vogelschutzgebiete mit WEA –sensiblen Arten im Schutzzweck – Puffer-
zone 10 – fache Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m 

- Alle Schutzgebietskategorien nach nationalen Naturschutzrecht mit WEA –sensiblen 
Arten im Schutzzweck – Pufferzone 10 – fache Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m 

- Feuchtgebiete internationaler Bedeutung entsprechend Ramsar- Konvention mit 
Wasservogelarten als wesentliches Schutzgut - Pufferzone 10 – fache Anlagenhöhe, 
mind. jedoch 1.200 m 

- Gewässer oder Gewässerkomplexe > 10 ha - Pufferzone 10 – fache Anlagenhöhe, 
mind. jedoch 1.200 m 

 
Alle Abstandsempfehlungen der LAG VW (2014) werden eingehalten.  

 
Brutvögel: 
 
Brutvögel im 300 m  - Radius um die geplanten Anlagen 
 
Zur besseren Übersicht der 300 m – Bereiche wurden die 21 WEA in sechs Gruppen einge-
teilt. 
 

 
 

Abb. 4: geplante WEA - rote Punkte, Untersuchungsradius 300 m – rote Linien, Einteilung nach Teil-

gebieten – gelbe Zahlen 
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Tabelle 4: alle Brutvogelarten im Vorranggebiet (300 m – Radius), Teilgebiet 1 - Gefährdung  und 

Schutzstatus  
 

Art Rote Liste Schutz 

deutscher Name wissenschaftlicher Name RLD RLT B VSR 

Ringeltaube Columba palumbus L. - - § - 
Feldlerche Alauda arvensis L. 3 - § - 
Zilpzalp Phylloscopus collybita (Vieillot) - - § - 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla (L.) - - § - 
Gartengrasmücke Sylvia borin (Boddaert) - - § - 
Buchfink Fringilla coelebs L. - - § - 
 
 

Tabelle 5:  Anzahl der Brutpaare in 300 m – Umkreis für Teilgebiet 1 
 

Art Brutpaare/ 
Brutreviere deutscher Name wissenschaftlicher Name 

Ringeltaube Columba palumbus L. 1 
Feldlerche Alauda arvensis L. 2 
Zilpzalp Phylloscopus collybita (Vieillot) 1 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla (L.) 1 
Gartengrasmücke Sylvia curruca (L.) 1 
Buchfink Fringilla coelebs L. 1 

 

 
 

Abb. 5: Brutrevier Ringeltaube – gelber Punkt, Teilgebiet 1 geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 6: Brutreviere Feldlerche – gelbe Punkte, Teilgebiet 1 geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 

 
Tabelle 6:  Reviermittelpunkte Feldlerche 

 

Nr. Gauß – Krüger – Koordinaten Status 
1 Rechts 4477821, Hoch 5658064 B4 
2 Rechts 4476604, Hoch 5657934 C14a 

 
 

 
 

Abb. 7: Brutrevier Zilpzalp – gelber Punkt, Teilgebiet 1 geplante WEA - rote Punkte, Untersuchungsra-

dius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 8: Brutrevier Mönchsgrasmücke – gelber Punkt, Teilgebiet 1 geplante WEA - rote Punkte, Unter-

suchungsradius 300 m  - rote Linie 

 

 
 

Abb. 9: Brutrevier Gartengrasmücke – gelber Punkt, Teilgebiet 1 geplante WEA - rote Punkte, Unter-

suchungsradius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 10: Brutrevier Buchfink – gelber Punkt, Teilgebiet 1 geplante WEA - rote Punkte, Untersuchungs-

radius 300 m  - rote Linie 
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Tabelle 7: alle Brutvogelarten im Vorranggebiet (300 m – Radius), Teilgebiet 2 - Gefährdung  und 

Schutzstatus  
 

Art Rote Liste Schutz 

deutscher Name wissenschaftlicher Name RLD RLT B VSR 

Feldlerche Alauda arvensis L. 3 - § - 
Dorngrasmücke Sylvia communis Lath. - - § - 
 

Tabelle 8:  Anzahl der Brutpaare in 300 m – Umkreis für Teilgebiet 2 
 

Art Brutpaare/ 
Brutreviere deutscher Name wissenschaftlicher Name 

Feldlerche Alauda arvensis L. 2 
Dorngrasmücke Sylvia communis Lath. 1 

 

 
 

Abb. 11: Brutreviere Feldlerche – gelbe Punkte, Teilgebiet 2, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
 

Tabelle 9:  Reviermittelpunkte Feldlerche 

 

Nr. Gauß – Krüger – Koordinaten Status 
1 Rechts 4474528, Hoch 5659092 B3 
2 Rechts 4475563, Hoch 5659199 B4 
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Abb. 12: Brutrevier Dorngrasmücke – gelber Punkt, Teilgebiet 2, geplante WEA - rote Punkte, Unter-

suchungsradius 300 m  - rote Linie 
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Tabelle 10: alle Brutvogelarten im Vorranggebiet (300 m – Radius), Teilgebiet 3 - Gefährdung  und 

Schutzstatus  
 

Art Rote Liste Schutz 

deutscher Name wissenschaftlicher Name RLD RLT B VSR 

Feldlerche Alauda arvensis L. 3 - § - 
Klappergrasmücke Sylvia curruca (L.) - - § - 
Amsel Turdus merula L. - - § - 
Schafstelze Motacilla flava L. - - § - 
Goldammer Emberiza citrinella L. - - § - 
 

Tabelle 11:  Anzahl der Brutpaare in 300 m – Umkreis für Teilgebiet 3 
 

Art Brutpaare/ 
Brutreviere deutscher Name wissenschaftlicher Name 

Feldlerche Alauda arvensis L. 1 
Klappergrasmücke Sylvia curruca (L.) 1 
Amsel Turdus merula L. 1 
Schafstelze Motacilla flava L. 1 
Goldammer Emberiza citrinella L. 1 
 
 

 
 

Abb. 13: Brutrevier Feldlerche – gelber Punkt, Teilgebiet 3, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
 

Tabelle 12:  Reviermittelpunkte Feldlerche 

 

Nr. Gauß – Krüger – Koordinaten Status 
1 Rechts 4473702, Hoch 5657649 B4 
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Abb. 14: Brutrevier Klappergrasmücke – gelber Punkt, Teilgebiet 3, geplante WEA - rote Punkte, Un-

tersuchungsradius 300 m  - rote Linie 
 

 
 

Abb. 15: Brutrevier Amsel – gelber Punkt, Teilgebiet 3, geplante WEA - rote Punkte, Untersuchungsra-

dius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 16: Brutrevier Schafstelze – gelber Punkt, Teilgebiet 3, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
 

 
 

Abb. 17: Brutrevier Goldammer – gelber Punkt, Teilgebiet 3, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
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Tabelle 13: alle Brutvogelarten im Vorranggebiet (300 m – Radius), Teilgebiet 4 - Gefährdung  und 

Schutzstatus  
 

Art Rote Liste Schutz 

deutscher Name wissenschaftlicher Name RLD RLT B VSR 

Ringeltaube Columba palumbus L. - - § - 
Buntspecht Dendrocopos major (L.) - - § - 
Kolkrabe Corvus corax L. - - § - 
Blaumeise Cyanistes caeruleus (L.) - - § - 
Kohlmeise Parus major L. - - § - 
Feldlerche Alauda arvensis L. 3 - § - 
Zilpzalp Phylloscopus collybita (Vieillot) - - § - 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla (L.) - - § - 
Gartengrasmücke Sylvia borin (Boddaert) - - § - 
Kleiber Sitta europaea L. - - § - 
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla C.L. Brehm - - § - 
Amsel Turdus merula L. - - § - 
Rotkehlchen Erithacus rubecula L. - - § - 
Buchfink Fringilla coelebs L. - - § - 
Goldammer Emberiza citrinella L. - - § - 
 

 

Tabelle 14:  Anzahl der Brutpaare in 300 m – Umkreis für Teilgebiet 4 
 

Art Brutpaare/ 
Brutreviere deutscher Name wissenschaftlicher Name 

Ringeltaube Columba palumbus L. 1 
Buntspecht Dendrocopos major (L.) 1 
Kolkrabe Corvus corax L. 1 
Blaumeise Cyanistes caeruleus (L.) 2 
Kohlmeise Parus major L. 2 
Feldlerche Alauda arvensis L. 2 
Zilpzalp Phylloscopus collybita (Vieillot) 1 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla (L.) 2 
Gartengrasmücke Sylvia borin (Boddaert) 1 
Kleiber Sitta europaea L. 1 
Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla C.L. Brehm 1 
Amsel Turdus merula L. 2 
Rotkehlchen Erithacus rubecula L. 1 
Buchfink Fringilla coelebs L. 2 
Goldammer Emberiza citrinella L. 2 
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Abb. 18: Brutrevier Ringeltaube – gelber Punkt, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
 

 
 

Abb. 19: Brutrevier Buntspecht – gelber Punkt, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 20: Brutrevier Kolkrabe – gelber Punkt, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
 

 
 

Abb. 21: Brutreviere Blaumeise – gelbe Punkte, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 22: Brutreviere Kohlmeise – gelbe Punkte, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
 
 

 
 

Abb. 23: Brutreviere Feldlerche – gelbe Punkte, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
 

Tabelle 15:  Reviermittelpunkte Feldlerche 

 

Nr. Gauß – Krüger – Koordinaten Status 
1 Rechts 4471155, Hoch 5658114 B5 
2 Rechts 4471458, Hoch 5657729 B4 
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Abb. 24: Brutrevier Zilpzalp – gelber Punkt, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Untersuchungs-

radius 300 m  - rote Linie 
 

 
 

Abb. 24: Brutreviere Mönchsgrasmücke – gelbe Punkte, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Un-

tersuchungsradius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 25: Brutrevier Gartengrasmücke – gelber Punkt, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Unter-

suchungsradius 300 m  - rote Linie 
 

 
 

Abb. 26: Brutrevier Kleiber – gelber Punkt, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Untersuchungs-

radius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 27: Brutrevier Gartenbaumläufer – gelber Punkt, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Un-

tersuchungsradius 300 m  - rote Linie 
 

 
 

Abb. 28: Brutreviere Amsel – gelbe Punkte, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Untersuchungs-

radius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 29: Brutrevier Rotkehlchen – gelber Punkt, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
 
 

 
 

Abb. 30: Brutreviere Buchfink – gelbe Punkte, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 31: Brutreviere Goldammer – gelbe Punkte, Teilgebiet 4, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
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Tabelle 16: alle Brutvogelarten im Vorranggebiet (300 m – Radius), Teilgebiet 5 - Gefährdung  und 

Schutzstatus  
 

Art Rote Liste Schutz 

deutscher Name wissenschaftlicher Name RLD RLT B VSR 

Neuntöter Lanius collurio L. - - § x 
Rabenkrähe Corvus corone L. - - § - 
Feldlerche Alauda arvensis L. 3 - § - 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla (L.) - - § - 
Klappergrasmücke Sylvia curruca (L.) - - § - 
Amsel Turdus merula L. - - § - 
Nachtigall Luscinia megarhynchos C.L.Brehm - - § - 
Feldsperling Passer montanus (L.) V - § - 
Goldammer Emberiza citrinella L. - - § - 
 

Tabelle 17:  Anzahl der Brutpaare in 300 m – Umkreis für Teilgebiet 5 
 

Art Brutpaare/ 
Brutreviere deutscher Name wissenschaftlicher Name 

Neuntöter Lanius collurio L. 1 
Rabenkrähe Corvus corone L. 1 
Feldlerche Alauda arvensis L. 1 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla (L.) 1 
Klappergrasmücke Sylvia curruca (L.) 1 
Amsel Turdus merula L. 1 
Nachtigall Luscinia megarhynchos C.L.Brehm 1 
Feldsperling Passer montanus (L.) 1 
Goldammer Emberiza citrinella L. 1 
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Abb. 32: Brutrevier Neuntöter – gelber Punkt, Teilgebiet 5, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
 

Tabelle 18:  Reviermittelpunkt Neuntöter 
 

Nr. Gauß – Krüger – Koordinaten Status 
1 Rechts 4473287, Hoch 5654704 C14b 

 
 

 
 

Abb. 33: Brutrevier Rabenkrähe – gelber Punkt, Teilgebiet 5, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 34: Brutrevier Feldlerche – gelber Punkt, Teilgebiet 5, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
 

Tabelle 19:  Reviermittelpunkt Feldlerche 

 

Nr. Gauß – Krüger – Koordinaten Status 
1 Rechts 4473425, Hoch 5654069 B4 

 
 
 

 
 

Abb. 35: Brutrevier Mönchsgrasmücke– gelber Punkt, Teilgebiet 5, geplante WEA - rote Punkte, Un-

tersuchungsradius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 36: Brutrevier Klappergrasmücke– gelber Punkt, Teilgebiet 5, geplante WEA - rote Punkte, Un-

tersuchungsradius 300 m  - rote Linie 

 

 
 

Abb. 37: Brutrevier Amsel– gelber Punkt, Teilgebiet 5, geplante WEA - rote Punkte, Untersuchungsra-

dius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 38: Brutrevier Nachtigall– gelber Punkt, Teilgebiet 5, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 

 

 
 

Abb. 39: Brutrevier Feldsperling– gelber Punkt, Teilgebiet 5, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 40: Brutrevier Goldammer– gelber Punkt, Teilgebiet 5, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
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Tabelle 20: alle Brutvogelarten im Vorranggebiet (300 m – Radius), Teilgebiet 6 - Gefährdung  und 

Schutzstatus  
 

Art Rote Liste Schutz 

deutscher Name wissenschaftlicher Name RLD RLT B VSR 

Feldlerche Alauda arvensis L. 3 - § - 
Dorngrasmücke Sylvia communis Lath. - - § - 
Schafstelze Motacilla flava L. - - § - 
Goldammer Emberiza citrinella L. - - § - 
 

 

Tabelle 21:  Anzahl der Brutpaare in 300 m – Umkreis für Teilgebiet 6 
 

Art Brutpaare/ 
Brutreviere deutscher Name wissenschaftlicher Name 

Feldlerche Alauda arvensis L. 2 
Dorngrasmücke Sylvia communis Lath. 1 
Schafstelze Motacilla flava L. 1 
Goldammer Emberiza citrinella L. 1 

 
 

 
 

Abb. 41: Brutreviere Feldlerche – gelbe Punkte, Teilgebiet 6, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 

 
Tabelle 22:  Reviermittelpunkte Feldlerche 

 

Nr. Gauß – Krüger – Koordinaten Status 
1 Rechts 4470435, Hoch 5652797 B6 
2 Rechts 4471170, Hoch 5652342 B4 
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Abb. 42: Brutrevier Dorngrasmücke – gelber Punkt, Teilgebiet 6, geplante WEA - rote Punkte, Unter-

suchungsradius 300 m  - rote Linie 

 

 
 

Abb. 43: Brutrevier Schafstelze – gelber Punkt, Teilgebiet 6, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 
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Abb. 44: Brutrevier Goldammer – gelber Punkt, Teilgebiet 6, geplante WEA - rote Punkte, Untersu-

chungsradius 300 m  - rote Linie 

 
Alle genannten Arten brüten in ausreichender Entfernung zu den geplanten Anlagen. Bei der 
Feldlerche und Schafstelze ist vor Baubeginn das Baufeld auf mögliche Brutvorkommen zu 
untersuchen, es sei denn, das Bauvorhaben findet außerhalb der Brutzeit in den Monaten 
September bis März statt. 
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Windkraftsensible Vogelarten nach BNatSchG, Anlage 1 zu §45b 
 
Im Umkreis von 3.000 m um den Windpark wurden 2023 eine wertgebende (windkraftsen-
sible) Art in den Prüfbereichen nach BNatSchG, Anlage 1 zu §45b, gefunden.  
 
Tabelle 23: WEA-sensible Arten, Gefährdung  und Schutzstatus  
 

Art Rote Liste Schutz 

deutscher Name wissenschaftlicher Name RLD RLT B VSR 

Rotmilan Milvus milvus (L.) - 3 §§ x 
Schwarzmilan Milvus migrans (Bodd.) - - §§ x 

 
Tabelle 24:  Anzahl der Brutpaare 2020/2021 in jeweiligen Prüfbereichen 
 

Art Brutpaare BNatSchG, Anlage 1 zu §45b 
deutscher Name wissenschaftlicher 

Name 
Nahbereich Zentraler 

Prüfbereich 
Erweiterter 
Prüfbereich 

Rotmilan Milvus milvus(L.) 17 500 m 
0 BP 

1.200 m 
2 BP 

3.500 m 
15 BP 

Schwarzmilan Milvus migrans 

(Bodd.) 
1 500 m 

0 BP 
    1.000 m 
         0 BP 

 

    2.500m 
1 BP 
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Rotmilan  (Milvus milvus) 
                                                                                                                   Europäische Vogelart nach VSR   
     
 
1   Grundinformationen 
      
     Rote – Liste Status Deutschland: V                                  
     Rote -  Liste Status Thüringen: 3 
     Streng geschützte Art nach BNatSchG:  x 
     Art nach Anhang I der VSchRL:  x 
     Prioritäre Art für den Vogelschutz in Deutschland: - 
 
     Art im UG nachgewiesen: x                                                      Vorkommen potentiell möglich: 
     Status:  Brutvogel nur im Prüfbereich       
 
    Gefährdung oder Beeinträchtigung durch Windenergieanlagen: 

    Abstandsregelung nach BNatschG, Anlage 1 zu §45b:  
    Verbotstatbestand § 44 Absatz 1 Nr 1: 
    Nahbereich: 500 m 
    Zentraler Prüfbereich: 1.200 m 
    Erweiterter Prüfbereich: 3.500 m 
 
    Kollisionsopfer nach DÜRR (2023), Stand 09.08.2023: 751 
    LfU (2023) Informationen über Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel:  
     „hohes Schlagrisiko insbesondere für Alt- und Brutvögel (83 % aller Funde, RESCH 2014), wobei 
      nach MAMMEN et al. (2009) auch erfahrene, d. h. mehrjährig bruterfahrene und brutortstreue 
      Vögel verunglücken.“ 
 
    Minimalabstände nach HÖTKER (2006): angegeben wird der Mittelwert in Metern 

- Brutzeit: unbekannt 
- außerhalb Brutzeit: unbekannt 

    Empfindlichkeitseinstufung nach REICHENBACH et al. (2004):  
- zur Brutzeit: gering (- mittel ?) 
- außerhalb der Brutzeit: unbekannt 

    LfU (2023) Informationen über Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel: 
    Keine Meidung von WEA (u. a. BERGEN 2001, STRASSER 2006, DÖRFEL 2008, TZSCHACKSCH 2011). 
 

    Mittlerer Brutbestand in Deutschland 2011 - 2016 nach (RYSLAVY et al. (2020): 14.000 – 16.000  
    Paare  
    Brutbestand in Thüringen nach GEDEON et al. (2014): 800 – 1.000 Reviere 
 
    Lokale Population, Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 
    Im 3.500 m - Umkreis wurden 2020/2021 19 Brutplätze gefunden. Vier Brutplätze wurden 2021 
    verlassen (5, 6, 11 und 14) und zwei Brutplätze neu besiedelt (15 und 16).  
    Bei den Brutplätzen 11 und 14 könnte sich um Wechselhorste für die Brutplätze 15 und 16  
    handeln. Der Brutbestand im 3.500 m – Radius beträgt maximal 17 Brutpaare.  
    Die Brutvorkommen befanden meist im ausreichenden Abstand (1.200 m) zu den geplanten WEA. 
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Folgende Anmerkungen zu einigen Brutplätzen:  

- W10 – 1.140 m Entfernung zum Brutplatz 18 (liegt damit knapp im Mindestabstand von 
1.200 m) 

- W19 – 800 m zum Brutplatz 5, welcher nur 2020 besetzt war. Der ehemalige Brutplatz 5 
existiert nicht mehr – Verlust des Horstbaumes 2021 nach Sturm. 

  Nach dem Avifaunistischen Fachbeitrag zur Genehmigung von Windenergieanlagen (WEA) 
  in Thüringen gilt: 
„Bei einigen Großvogelarten ist die Nutzung von Wechselhorsten eine übliche Verhaltensweise, ins-

besondere wenn es im Vorjahr zu einer erfolglosen Brut (beispielsweise infolge von Prädation) kam. 

Die alten Nester werden dann zeitweise nicht genutzt. Stattdessen werden neue Nester gebaut oder 

andere bestehenden Nester neu bezogen. Bei der artenschutzrechtlichen Bewertung dieser Verhal-

tensweise ist darauf zu achten, dass sich das Schutzregime des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht auf 

das „Nest“ an sich, sondern vielmehr auf dessen ökologische Funktionalität zum Erhalt des jeweiligen 

Brutvorkommens bezieht. Diese Funktionalität bezieht auch die genutzten Wechselhorste ein (RUN-

GE et al. 2009). Demzufolge sind alle betroffenen Horste entsprechend der Hinweise zum Schutz von 

Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG der LANA (2009) auch bei Abwesenheit der Vögel 

ganzjährig geschützt. Dieser Schutz erlischt, wenn der Horst bzw. das Revier endgültig aufgegeben 

wurde. Aus fachlicher Sicht ist dies bei Milanen anzunehmen, wenn die betreffende Art innerhalb von 

drei (vgl. TLVwA 2016) sowie bei Störchen und Adlern innerhalb von fünf Brutperioden nicht mehr 

nachgewiesen werden konnte.“ 

 
Prüfungsrelevant ist nach der Erfassung 2020/2021 lediglich der Brutplatz 18, der im zentralen Prüf-
bereich zur W10 liegt. 
 
 
2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 
 
    Totfundindex: 471 
    Der Rotmilan ist einem erhöhten Tötungsrisiko durch Kollision mit WEA ausgesetzt. Zu klären ist  
    deshalb an dieser Stelle die Frage, ob die Art mit der Errichtung der WEA ebenfalls einen erhöhten 
    Tötungsrisiko ausgesetzt ist.  Die Nahrungssuche der Brutvögel verteilt sich über die gesamte  
    Offenlandfläche, einschließlich der Ortschaften und Gewerbeflächen (siehe dazu  
    Habitatpotenzialanalyse im gesonderten Bericht). Das Gebiet um die WEA wird nach den  
    vorliegenden Beobachtungen zur Nahrungssuche gelegentlich überflogen, wenn entsprechende  
    Nahrungsangebote verfügbar sind. 
    Für die WEA 4 und 10 ist eine Verschiebung des Standortes zu prüfen, da die Mindestabstände 
    von 1.250 m zwischen Horst und WEA geringfügig unterschritten werden. Für die WEA 19 ist in  
    den nächsten zwei Jahren die Besetzung zu prüfen. Ab 2024 wäre der Horstschutz erloschen. 
 
   Die Jagd betreibt der Rotmilan fast ausschließlich aus dem Suchflug über offene Flächen der Kul-

turlandschaft, indem er täglich ein sehr großes Gebiet überfliegt, vorwiegend im Gleit- und Segel-
flug. Sobald er eine Beute erspäht hat, nimmt er diese meist im Darüberhinweggleiten blitzschnell 
zugreifend mit, ohne sich auf den Erdboden niederzulassen (MEBS & SCHMIDT 2006). 

   Der Rotmilan ernährt sich von Kleinsäugern bis Hamstergröße, daneben von Aas, Fischen und Vö-
geln bis Hühnergröße.  

   Allgemein ist die Ernährung des Rotmilans sehr vielseitig. Er passt sich spontan den örtlichen Mög-
lichkeiten an, indem er sofort gemähte Wiesen und abgeerntete Äcker sofort nach erfolgter Mahd 
/ Ernte nach Nahrung absucht (WALZ 2001).Abgeerntete und frisch umgebrochene Getreidefelder 
haben eine besondere Anziehungskraft auf diese Art (MEBS & SCHMIDT 2006). 
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   Zur Nahrungssuche wird ein großes Gebiet abgesucht. Nahrungsflüge zur Brutzeit sind bis zu ei-

nem Umkreis von 6,5 km um den Horst bekannt. In der Regel reichen sie nicht weiter als 5 km 
(WALZ 2001). In Niedersachsen konnte durch Dauerbeobachtung während der Jungenaufzucht der 
Aktionsraum eines Männchens mit 7,5 km² bestimmt werden (PORSTENDÖRFER 1998). 

 
  Um Verlusten durch Kollision mit WEA durch den Rotmilan und natürlich auch anderen Greifvogel- 
   und Eulenarten vorzubeugen, werden folgende Maßnahmen beim nachfolgenden Betrieb der  
   Anlagen empfohlen: 
   Mastfußbereich, Schotterfläche 

• Landwirtschaftliche Nutzung bis an den Mastfuß, ansonsten Schotterfläche so klein wie 
möglich 

• Schotterfläche Stauden-Grasmischung  einsäen 
• Mahd nur im Winter und mehrjähriger Pflegerhythmus 
• Keine Komposthaufen in der Nähe der WEA 

 
     x     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: Verschiebung der Anlagen 4 und 10;  
            Zurückstellung des Standortes WEA 19 
 
    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei Umsetzung der  
                                                                                              konfliktvermeidenden Maßnahmen 
 
 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 
 
  Für den Rotmilan liegen keine gesicherten Erkenntnisse zu eingehaltenen Minimalabständen vor. 

 
         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 
2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 
     
    Fortpflanzungs-  und Ruhestätten werden nicht beschädigt oder zerstört. 

Durch den ausreichenden Abstand der WEAs ist die erfolgreiche Aufzucht der Jungvögel sicherge-
stellt, wenn keine anderen Verlustursachen auftreten, die nicht im Zusammenhang mit den Be-
treib der WEA stehen.  
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
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Tab. 25: Reviermittelpunkte Rotmilan 2020/2021 
 

Nr. Gauß – Krüger - Koordinaten Brutstatus  

1 Rechts 4468530, Hoch 5652342 C13b 
2 Rechts 4469744, Hoch 5651795 C16 
3 Rechts 4471462, Hoch 5650247 C16 
4 Rechts 4471526, Hoch 5653613 C13b 
5 Rechts 4472413, Hoch 5653364 C16 

nur 2020 
ab 2021 kein Horstbaum mehr da (Sturm) 

6 Rechts 4471022, Hoch 5654940 C13b  
nur 2020 

7 Rechts 4469815, Hoch 5657290 C16 
8 Rechts 4468530, Hoch 5658320 C16 
9 Rechts 4468899, Hoch 5658405 C16 

10 Rechts 4469254, Hoch 5658973 C16 
11 Rechts 4472342, Hoch 5658952 C13b 

nur 2020 
12 Rechts 4470745, Hoch 5660003 C13b 
13 Rechts 4472563, Hoch 5660769 C13b 
14 Rechts 4474884, Hoch 5660251 C13b 

nur 2021 
15 Rechts 4473443, Hoch 5659569 C13b 

nur 2021 
16 Rechts 4472222, Hoch 5659413 B6 

nur 2021 
17 Rechts 4479300, Hoch 5660386 C11a 
18 Rechts 4478796, Hoch 5658590 C16 
19 Rechts 4476247, Hoch 5655033 C13b 
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Abb. 45: Horste Rotmilan 2020/2021 – gelbe Punkte, Nahbereich 500 m – rote Linie, zentraler Prüfbe-

reich 1.200 m – schwarze Linie, erweiterter Prüfbereich 3.500 m Radius – grüne Linie 

geplante Anlagen – rote Punkte 

 

 
 

Abb. 45: Horste Rotmilan 2020/2021 – gelbe Punkte, Nahbereich 500 m – rote Linie, zentraler Prüfbe-

reich 1.200 m – schwarze Linie, erweiterter Prüfbereich 3.500 m Radius – grüne Linie 

geplante Anlagen – rote Punkte 
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Für den Brutplatz des Rotmilans Nr. 18 ist eine Habitatpotenzialanalyse erforderlich. 
 

Habitatansprüche: Offenes Land mit nicht zu hoher Vegetation (BAUER ET AL. 2005). 
Ackerland wird im Betrachtungsraum hauptsächlich zum Anbau von Mais, Raps und Winter-
getreide genutzt. Sommergetreide und Rüben werden nur auf wenigen Flächen angebaut. 
Die Nahrungsverfügbarkeit auf Ackerland ist für den Rotmilan deshalb nur gelegentlich ver-
fügbar: 
Raps – ab Ende April hochwachsend und bis zur Ernte ab Mitte Juli/August  nicht mehr nutz-
bar 
Wintergetreide - ab Ende April hochwachsend und bis zur Ernte ab Anfang Juli/August  nicht 
mehr nutzbar 
Mais – ab Ende Juni hochwachsend und bis zur Ernte ab Mitte September nicht mehr nutz-
bar, im April häufig Ausbringung von Gülle und damit Vernichtung von Kleinsäugern 
 

 
 

Abb. 46: geplante WEA - rote Punkte, Brutplatz Rotmilan  Nr. 18 – gelber Punkt 

Habitatpotenzialanalyse im 1.200 m – Radius um den Brutplatz  – roter Kreis 

attraktive Nahrungsflächen: 

- Grünland und Streuobstwiesen– grüne Flächen  – Nahrung Kleinsäuger, Reptilien und Lurche 
- Siedlungen und Gewerbeflächen – rote und graue Flächen– Kleinsäuger, Abfälle 
- Gewässer – blaue Flächen – (meist tote) Fische 

gelegentlich genutzte Nahrungsflächen: 

- Ackerland – weiße Flächen  – Kleinsäuger, Regenwürmer 
- Straßen – gelb Flächen  – Verkehrsopfer(Tiere) 

ungeeignete Flächen:  

- Wald – schwarze Flächen 
 

 

Attraktive Nahrungsflächen befinden sich hauptsächlich östlich und südlich des Horstes. Der 
Bereich der WEA18 muss nicht zwangsläufig überflogen werden. 
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Schwarzmilan  (Milvus migrans) 
                                                                                                                  Europäische Vogelart nach VSR 
     
 
1   Grundinformationen 
      
     Rote – Liste Status Deutschland: -                                  
     Rote -  Liste Status Thüringen: - 
     Streng geschützte Art nach BNatSchG: x 
     Art nach Anhang I der VSchRL: x 
     Prioritäre Art für den Vogelschutz in Deutschland: - 
 
     Art im UG nachgewiesen:   x                                                      Vorkommen potentiell möglich: 
     Status:  Brutvogel         
 
    Gefährdung oder Beeinträchtigung durch Windenergieanlagen: 

    Abstandsregelung nach BNatschG, Anlage 1 zu §45b:  
    Verbotstatbestand § 44 Absatz 1 Nr 1: 
    Nahbereich: 500 m 
    Zentraler Prüfbereich: 1.000 m 
    Erweiterter Prüfbereich: 2.500 m 
 
    Kollisionsopfer nach DÜRR (2023), Stand 09.06.2023: 64 
    LfU (2023) Informationen über Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel:      
    „Im Projekt PROGRESS wurden 40 % der Flugaktivitäten in Rotorhöhe erfasst (n=126). Unter 120  
    beobachteten Flügen in WPs gab es 11 % Gefahrensituationen (GRÜNKORN et al. 2016). 
    6 % der Gesamtflugzeit im WP entfielen auf kollisionsgefährdete Höhen und Annäherungen auf  
    die Rotorzone (STRASSER 2006), wobei 52 % auf Flughöhen von 71 bis 200 m entfielen. 
    Nach TZSCHACKSCH (2011) entfielen 12 % der Flüge (n=16) auf den Gefahrenbereich der  
    Rotorzone. Mit abnehmender Windparkgröße wurde eine abnehmende Tendenz der Flughöhe  
    beobachtet.“ 
    Minimalabstände nach HÖTKER (2006): angegeben wird der Mittelwert in Metern 

- Brutzeit: - 
- außerhalb Brutzeit:  - 

    Empfindlichkeitseinstufung nach REICHENBACH et al. (2004):  
- zur Brutzeit: gering ( - mittel ?) 
- außerhalb der Brutzeit: gering (- mittel ?) 

    LfU (2023) Informationen über Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel:      
    „Bisher gibt es keine Hinweise auf Meidung von WEA während der Jagd.“ 
     

    Mittlerer Brutbestand in Deutschland 2016 nach (RYSLAVY et al. (2020): 6.500 – 9.500  
    Paare  
    Brutbestand in Thüringen nach GEDEON et al. (2014): 200 – 300 Reviere 
 
    Lokale Population, Vorkommen im Untersuchungsgebiet: 
    Im Gebiet wurde ein Brutpaar im erweiterten Prüfbereich gefunden.  
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2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 
 
    Totfundindex: 2.750 
    Der Schwarzmilan ist durch Anflug an WEA gefährdet. Schwarzmilane wurden nur ausnahmsweise 
    im Bereich der geplanten WEA beobachtet. Der Mindestabstand zwischen den Horst und den 
    geplanten WEA wird eingehalten. 
 
          Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
 
    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein 
 
 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 
 
  Für den Schwarzmilan liegen keine gesicherten Erkenntnisse zu eingehaltenen Minimalabständen 
  vor. 

 
         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 
2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 
     
   Fortpflanzungs-  und Ruhestätten werden nicht beschädigt oder zerstört. 

Durch das geringe Kollisionsrisiko am Standort der WEAs ist die erfolgreiche Aufzucht der Jungvö-
gel sichergestellt, wenn keine anderen Verlustursachen auftreten, die nicht im Zusammenhang 
mit den Betreib der WEA stehen.  
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 
 

 
Tabelle 26:  Reviermittelpunkte Schwarzmilan 

 

Nr. Gauß – Krüger – Koordinaten Brutstatus  
1 Rechts 4468108, Hoch 5652463 C16 
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Abb. 47: Brutplatz Schwarzmilan   - gelber Punkt, Nahbereich 500 m – rote Linie, zentraler Prüfbereich 

1.000 m – schwarze Linie, erweiterter Prüfbereich 2.500 m Radius – grüne Linie, 

geplante WEA - rote Punkte 
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Weitere Horstfunde in 3.000 m – Radius: 
 

Tabelle 27:  Reviermittelpunkte Mäusebussard 

 

Nr. Gauß – Krüger – Koordinaten Status 
1 Rechts 4472418, Hoch 5658702 C13a 
2 Rechts 4473831, Hoch 5658241 C11a 
3 Rechts 4474494, Hoch 5659361 C13b 
4 Rechts 4477386, Hoch 5659306 B4 
5 Rechts 4477568, Hoch 5658701 C13b 

 

 
 

Abb. 48: Brutreviere Mäusebussard  – gelbe Punkte, geplante WEA – rote Punkte,  1.000 m – Untersu-

chungsradius – rote Linie 
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Tabelle 28: Horstfunde (nicht besetzt, Kolkrabe) 
 

Nr. Nutzung 2021 Standort/Baumart 
1 Kolkrabe Esche 
2 nichts Rotbuche 
3 nichts Eiche 
 

 
 

Abb. 49: Horstfunde  – gelbe Punkte, geplante WEA – rote Punkte, 3.000 m - Radius um die geplanten 

Anlagen – rote Linie 
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5.       Zusammenfassung 
 
Vogellebensräume 
 
Nach Empfehlung der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (2014) sind folgen-
de Vogellebensräume zur Brutzeit bei der Planung von Windenergieanlagen zu beachten und 
entsprechende Abstände einzuhalten: 

- Europäische Vogelschutzgebiete mit WEA –sensiblen Arten im Schutzzweck – Puffer-
zone 10 – fache Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m 

- Alle Schutzgebietskategorien nach nationalen Naturschutzrecht mit WEA –sensiblen 
Arten im Schutzzweck – Pufferzone 10 – fache Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m 

- Feuchtgebiete internationaler Bedeutung entsprechend Ramsar- Konvention mit 
Wasservogelarten als wesentliches Schutzgut - Pufferzone 10 – fache Anlagenhöhe, 
mind. jedoch 1.200 m 

- Gewässer oder Gewässerkomplexe > 10 ha - Pufferzone 10 – fache Anlagenhöhe, 
mind. jedoch 1.200 m 

 
Alle Abstandsempfehlungen der LAG VW (2014) werden eingehalten.  
 

Brutvögel 
 
Insgesamt wurde 2021 im Vorhabensgebiet und im 300 m Umkreis um die geplanten WEA 
25 Brutvogelarten festgestellt. Im Umkreis von 1.200 m um die geplanten WEA wurden 2 
weitere wertgebende (windkraftsensible) Arten gefunden.  
Im zentralen Prüfbereich des Rotmilans liegt die W 10 (1.140 m Entfernung zum Brutplatz 18). 

Nach Auswertung der Habitatpotenzialanalyse besteht jedoch die Annahme, dass die Altvö-
gel dieses Brutpaares zur Nahrungssuche bevorzugt in Richtung der W10 fliegen. 
Weitere Konflikte mit den windsensiblen Arten Rotmilan und Schwarzmilan waren nicht er-
kennbar. 
Für die bodenbrütenden Arten sollte bei einer Baudurchführung zur Brutzeit das Baufeld auf 
mögliche Bruten kontrolliert werden. Empfohlen wird jedoch eine Bauzeit zwischen Septem-
ber und Ende März. 
Für keine der Vogelarten ist das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG, Schädi-
gungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 sowie Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und das Störungsver-
bot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG durch den Bau und Betrieb der Windkraftanlagen bei 
Niedertrebra erfüllt. 
Aus avifaunistischer Sachlage hinsichtlich der Brutvögel im Bereich der geplanten WEA bei 
Niedertrebra kann dem geplanten Bau und Betrieb der WEA zugestimmt werden.  
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Verwendete Abkürzungen 

 
Gesetzlicher Schutz: 

 

VSR - Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) 
VSR I - Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie), Arten des Anhang I 

 

BNatSchG -  Bundesnaturschutzgesetz  
§   - Besonders geschützte Art 

§§ - Streng geschützte Art 

 

Gefährdungseinstufung der Brutvögel: 

 

RLD   Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (RYSLAVY, BAUER, GERLACH, HÜPPOP, STAHMER  & C. 
SUDFELDT 2020)  
Kategorien:  
1           Bestand vom Erlöschen bedroht, vom Aussterben bedroht 

2           Stark gefährdet 

3           Gefährdet 

R           Arten mit geographischen Restriktionen in Deutschland 

V           Arten der Vorwarnliste 

 

RLT - Rote Liste der Brutvögel Thüringens  (nach FRICK, GRIMM, JAEHNE, LAUßMANN, MEY &  WIESNER 

2011) 
Kategorien: 

1 -  Vom Aussterben bedroht 
2 - Stark gefährdet 

3 - Gefährdet 

R - Extrem selten 

 
Gefährdungseinstufung der Zugvögel: 
 

RLWD - Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands (nach HÜPPOP et al. 2013) 
Kategorien:  

1 -      Vom Erlöschen bedroht 

2 -  Stark gefährdet 
3 -  Gefährdet 

R -  Arten mit geographischen Restriktionen (extrem selten) 

V -  Arten der Vorwarnliste 

 

Anwendung der RLWD nach HÜPPOP et al. (2013): 

 Für nichtwandernde Brutvogelarten wird ganzjährig die Rote Liste der Brutvögel an-

gewendet. 

 Für wandernde Vogelarten, die nur als Gastvögel bei uns auftreten, wird die Rote Lis-

te wandernder Vogelarten ganzjährig angewendet. 
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 Für wandernde Vogelarten, die als Brutvögel in Deutschland auftreten, wird während 

der Brutzeit die Rote Liste der Brutvögel, außerhalb der Brutzeit die Rote Liste der 

wandernden Vogelarten angewendet.  
 
Sonstige Abkürzungen: 

 

WEA – Windenergieanlagen 
BP – Brutpaar 

Ind. – Individuen 

Avifaunistischer Fachbeitrag (2017)  -  Avifaunistischer Fachbeitrag zur Genehmigung von  

                Windenergieanlagen (WEA) in Thüringen (2017) 

 

 

 
 

Abb. 2: Teil des Untersuchungsgebietes im April 2021 
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1.    Untersuchungsanlass und Aufgabenstellung 
 
1.1.       Allgemein und Aufgabenstellung 
 
Die Firma ULRICH HEINECK plant die Errichtung 18 Windenergieanlagen (WEA) zwischen Nie-

dertrebra, Camburg, Nerkewitz und Apolda. 

 

 
 

Abb. 2: geplante Anlagen – rote Punkte 

 

Um mögliche Gefährdung von brütenden und rastenden Vogelarten, die durch den Bau und 

Betrieb der Anlage entstehen könnten, auszuschließen, war eine Untersuchung der Vogel-

fauna des Gebietes notwendig. 

Dabei ist im Detail zu prüfen, ob das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG, das 

Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG und das Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 

1 Nr. 3 BNatschG eingehalten wird.  

 

Erfassung Zug, Rast und Nahrungsgäste 
 

Empfohlen wurden 8 Zählungen zwischen Mitte September und Ende November in ungefähr 

wöchentlichen Rhythmus. Nach Möglichkeit sollten Tage gewählt werden, die erhöhte Zug-

aktivitäten erwarten lassen (z.B. Änderung der Wetterlage, Kaltlufteinbrüche). Mindestens 

sieben Begehungen sollten unter optimalen Wetterbedingungen durchgeführt werden, d.h. 

ohne Nebel, starken Gegenwind und ohne Dauerregen. 

 

Weitere Forderungen zum Untersuchungsumfang laut Avifaunistischen Fachbeitrag (2017): 

 

Das Untersuchungsgebiet wird entsprechend der Vorgaben in Abschnitt 5.1.1 mit einem Ra-

dius von 500 m abgegrenzt und von einem möglichst zentral gelegenen und maximale Rund-

umsicht bietenden Beobachtungspunkt eingesehen. Dabei sollte zu den geplanten WEA 
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Standorten eine direkte Sichtbeziehung bestehen. Ist dies aufgrund der Geländemorphologie 

nicht möglich, sollten zumindest alle zum geplanten Standort hinführenden Geländestruktu-

ren wie Täler, Tälchen und Einschnitte beobachtet werden können. Bei größeren Flächen sind 

mehrere Beobachtungspunkte erforderlich, die in etwa 1.500 m Abstand ausgewählt und 

nach Möglichkeit synchron besetzt werden. Um systematische Fehler zu vermeiden, sollten 

die Beobachter tagesweise den Beobachtungspunkt wechseln. Bei einer separaten Erfassung 

muss jeder Beobachtungspunkt mit identischem Aufwand bearbeitet werden. 

 

Die Zählungen beginnen mit Sonnenaufgang und dauern etwa vier Stunden. Ein verspäteter 

Beginn ist zu vermeiden, da die Zugaktivität der Zielarten in den ersten beiden Stunden nach 

Sonnenaufgang am größten ist. 

Für die Erfassungsarbeiten wird der Betrachtungshorizont (360 °) durch eine in Nordwest-

Südost-Richtung verlaufende Line auf Höhe des Beobachtungspunktes geteilt. Die nordöstlich 

davon liegenden Gebiete werden als Ankunftsbereich (180 °) bezeichnet. Dieser Bereich wird 

in drei gleichgroße Zählabschnitte (jeweils 60 °) aufgeteilt (Abb. 15). 
 

Für die Datenerhebung wird jeder Zählabschnitt in gleichbleibender Reihenfolge fünf Minuten 

lang beobachtet. Begonnen wird im Norden (1. Zählabschnitt), danach folgen der nordöstli-

che (2. Zählabschnitt) und schließlich der östliche Abschnitt (3. Zählabschnitt). Nach 15 min 

wird wieder mit dem 1. Zählabschnitt im Norden begonnen. Kleinere Ankunftsbereiche kön-

nen je nach Übersichtlichkeit auch in zwei Zählabschnitte (pro Durchgang jeweils 7,5 Minuten 

lang) oder gar nur einem Abschnitt (dann durchgehend) untersucht werden. Allerdings ist 

diese Vorgehensweise nur zu empfehlen, wenn der Ankunftsbereich nur ausschnittsweise 

eingesehen werden kann, und dieses Defizit über die Erfassung von weiteren Beobachtungs-

punkten ausgeglichen wird.  

Grundsätzlich werden alle Vögel einzeln erfasst. Bei starkem Zugaufkommen ist dies nicht 

mehr möglich, sodass die ziehenden Arten truppweise notiert, aufsummiert und in den Ge-

ländekarten entsprechend gekennzeichnet werden. Gezählt werden alle als Durchzügler er-

kennbaren Individuen/Trupps, unabhängig von ihrer Entfernung zum Beobachtungspunkt. Al-

lerdings können nicht alle einsehbaren Bereiche mit der gleichen Genauigkeit bearbeitet 

werden. Dies macht sich vor allem bei der Erfassung von Singvögeln in zunehmender Entfer-

nung bemerkbar. I. d. R. werden die Zahlen unterschätzt. Dagegen können Schwärme größe-

rer Vögel (z. B. ziehende Kraniche oder Tauben) auch noch in Entfernungen von mehreren Ki-

lometern sicher bestimmt und ausgezählt werden. Weiterhin bereiten hoch ziehende Arten 

Schwierigkeiten, da die Erfassungsgenauigkeit ab einer Flughöhe von mehr als 100 m deut-

lich abnimmt. Hier wird die Plausibilität der Ergebnisse vor allem von den Erfahrungen des 

Kartierers abhängen.“ 

 

Für die  Rastvögel ist laut Avifaunistischen Fachbeitrag (2017) folgende Untersuchung vorge-

sehen:  

 

Für die Datenerhebung wird das Untersuchungsgebiet entsprechend der Vorgaben in Ab-

schnitt 5.1.1 mit einem Radius von 1.500 m abgegrenzt. Bei jedem Zähltermin wird das Un-

tersuchungsgebiet einmal abgesucht. Dabei werden alle ziehenden Individuen/Trupps, ein-

schließlich der am Boden sitzenden bzw. Nahrung suchenden Vögel erfasst. 

 
 

Erstelldatum: 29.06.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 75/170



Windpark Niedertrebra 

Ornithologisches Sachverständigengutachten  –   Zug-  und Rastvögel 

 

Gitta Regner & Söldner GbR  Seite 8 
 

 
Für die  Kraniche und Gänse ist laut Avifaunistischen Fachbeitrag (2017) folgende Untersu-

chung vorgesehen:  

 

„Insgesamt sind sechs Begehungen im Herbst und für den Kranich zusätzlich vier Begehungen 

im Frühjahr erforderlich. Davon entfallen mindestens drei Begehungen auf herbstliche Mas-

senzugtage (> 20.000 Individuen pro Tag, bezogen auf die aktuellen Informationen des Kra-

nichzentrums Groß-Mohrdorf). Für eine repräsentative Datenerhebung ist es hilfreich, Witte-

rungsereignisse (z. B. Frosteinbrüche, starker Nord- oder Ostwind) zu beachten, da nur dann 

„Massenstarts“ zu erwarten sind. Zudem ist eine tagesaktuelle Recherche bei den Kranich-

zentren (http://www.kraniche.de) und in Online-Datenbanken (z. B. ornitho.de) sinnvoll. Die 

Begehungen sollten bevorzugt vom späten Vormittag bis in die Abendstunden stattfinden.“ 

 

Für die  Greifvögel und Störche ist laut Avifaunistischen Fachbeitrag (2017) folgende Unter-

suchung vorgesehen:  

 

„Zur Erfassung ziehender Greifvögel und Störche sind die Erfassungszeiten auf die Mittags-

stunden auszudehnen (witterungsabhängig von 11:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr), da die meisten 

Greifvogelarten auf gute Thermikbedingungen angewiesen sind. Die Anzahl und Verteilung 

der Begehungen kann sich an den Erfassungsterminen der Scan-Zugrouten-Methode orientie-

ren (9.1.1).“ 

 

Die einzelnen Erfassungstermine wurden bis 16.00 Uhr verlängert. 

 

Für die  Limikolen, insbesondere Mornellregenpfeifer, ist laut Avifaunistischen Fachbeitrag 

(2017) folgende Untersuchung vorgesehen:  

 

„Rastende Limikolen sind insbesondere in Gewässernähe zu erwarten. Darüber hinaus sind 

rastende Kiebitze, Gold- und Mornellregenpfeifer regelmäßig auch auf Ackerflächen zu fin-

den. Letztgenannte Art bevorzugt weitläufige, offene, nicht reliefierte, meist etwas höher ge-

legene Ackerebenen, in denen die ziehenden Populationen bei wenig Störung und geeigne-

tem Nahrungsangebot über viele Jahre hinweg festgestellt werden können und somit ausge-

prägte Rastplatztraditionen aufweisen. Der Limikolenzug beginnt vergleichsweise früh im 

Jahr. Daher ist es erforderlich für die Erfassungen mindestens zwei zusätzliche Termine im 

August anzusetzen. Beim Auftreten des Mornellregenpfeifers sind mindestens drei Kontrollen 

in die artspezifische Zugzeit von August bis September zu legen.“ 

 

Stehende Gewässer, die sich für rastende Limikolen eignen, sind sind im Vorhabensgebiet 

nicht vorhanden. 

 

Für die  Überwinterung von Greifvögel und Sumpfohreule ist laut Avifaunistischen Fachbei-

trag (2017) folgende Untersuchung vorgesehen:  

 

„Die weiteräumigen Agrarlandschaften sind insbesondere für die Überwinterung von Weihen 

und Bussarden sowie zunehmend auch von Teilpopulationen des Rotmilans von Bedeutung. 

Unregelmäßig kommt es in Thüringen auch zu Einflügen der Sumpfohreule. Sofern entspre-

chende Vorkommen zu erwarten sind, sollte mindestens ein zusätzlicher Termin zur Erfassung 
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von Schlafplätzen (bzw. Kontrolle bekannter Schlafplätze) zwischen Mitte Dezember und Mit-

te Januar wahrgenommen werden.“ 

 

Eine entsprechende Kontrolle wurde eingeplant. 

 
1.2.     Rechtliche Grundlagen 
 

Im folgenden Gutachten wird untersucht, ob nachfolgende Verbotstatbestände gemäß § 44 

BNatSchG erfüllt sind. 

 

Es ist verboten: 
 

1. Wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungs- und Verletzungsverbot). 

2. Wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzei-

ten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Stö-
rungsverbot). 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Schädigungs-
verbot). 

 
Um den Lebensstättenschutz zu gewährleisten, können im Regelfall entsprechend § 44 Abs. 

5 Satz 3 BNatSchG auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden. Dabei han-

delt es sich um Maßnahmen, die die kontinuierliche, ökologische Funktionalität für die be-

troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bewahren sollen. Die CEF-Maßnahmen müssen 

vor den Eingriff in direkter funktionaler Beziehung durchgeführt werden. Eine ökologisch-

funktionale Kontinuität soll ohne zeitliche Lücken gewährleistet werden. Es handelt sich um 

vorgezogene Ausgleichmaßnahmen.  Über ein begleitendes Monitoring wird der Erfolg kon-

trolliert. 

 

Bei Vorliegen von Verbotstatbeständen i.S.v § 44 BNatSchG ist die Prüfung einer Ausnahme 

nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorzunehmen. 

 

Kann eine Ausnahme nicht erteilt werden, besteht die Möglichkeit einer Befreiung nach § 67 

Abs. 1 Satz 2 BNatSchG. 
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1.3.      Beschreibung der relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens 
 
Baubedingte Wirkfaktoren  

Bei baubedingten Auswirkungen durch Baustraßen und Baueinrichtungsflächen treten in der 

Regel Flächenverluste auf, die sich pro Anlage zumeist im unteren einstelligen Hektarbereich 

bewegen. Artenschutzrechtlich relevant ist dies dann, soweit Vögel die betroffenen Flächen 

als essentieller Nahrungsraum nutzen oder auf diesen Flächen brüten. Baubedingte Störwir-

kungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm können zu Mei-

dungsverhalten führen.  

Ein Teil der Flächen wird nach Abschluss der Bauarbeiten rekultiviert und steht wieder als 

Lebensraum zur Verfügung. 

 

Anlagenbedingte Wirkfaktoren  

Anlagenbedingte Auswirkungen ergeben sich durch das Bauobjekt (ohne Betrieb) an sich. 

Wesentlich ist der direkte und dauerhafte Verlust von Habitatflächen und Nahrungsräumen. 

Sind unmittelbar Kernlebensräume betroffen, können solche Habitatverluste erhebliche 

Auswirkungen auf die lokale Population haben. Insbesondere sind bei einer Mehrzahl von 

Anlagen in einem Antragsverfahren ungünstige Summationswirkungen (=Gesamtverlust an 

Habitatfläche) zu prüfen. Der Verlust von Nahrungshabitaten durch Überbauung ist eine Be-

einträchtigung, die in der Regel aufgrund der vergleichsweise geringen Flächeninanspruch-

nahme pro WEA bei Arten mit großen Aktionsräumen oder Arten mit günstigem Erhaltungs-

zustand nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung führt, sofern Ausweichhabitate zur Ver-

fügung stehen oder vorlaufend über vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen entwickelt wer-

den. 

 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren  

Betriebsbedingte Auswirkungen eines WEA-Projektes können sich durch den Betrieb der 

Windenergieanlagen (Rotorbewegung, Beleuchtung) sowie durch Unterhaltungsmaßnahmen 

wie Wartungs- und Reparaturarbeiten ergeben. Maßgeblich ist hier vor allem die Wahr-

scheinlichkeit des Kollisionstodes mit den sich drehenden Rotoren und durch Anflug in den 

unteren Mastbereich bei einigen Vogelarten (z.B. Grauammer, Neuntöter). Nachteilige Wir-

kungen von Schallemissionen im Beinträchtigen das Balzverhalten einiger Vogelarten (z.B. 

Wachtelkönig, Rebhuhn) sind möglich.  
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2.      Beschreibung des Gebietes und des Vorhabens 
 
2.1.   Gebietsbeschreibung  
 
Das Untersuchungsgebiet ist eine flachwellige Hochfläche, die zum großen Teil ackerbaulich 

genutzt wird. Angebaut werden hauptsächlich Wintergetreide, Raps und Mais. Grünlandflä-

chen befinden sich in den abfallenden Randbereichen zu den Flussläufen von Ilm und Saale. 

Gehölze sind nur kleinflächig im engeren Vorhabensgebiet vorhanden. Größere Laubgehölze 

befinden an den steil abfallenden Rändern zum Saaletal. 

Im Bereich der Feldflur und entlang von Feldwegen gibt es mehrere Pappelreihen. 

Größere Fließgewässer sind die Ilm und Saale. Zwischen Utenbach und Wormstedt gibt es 

mehrere Fischteiche. 

Das Gebiet ist durch eine erhebliche Anzahl von WEA vorbelastet. 
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2.2.    Vorhaben  
 

Geplant ist der Errichtung von 18 WEA mit entsprechenden Zuwegungen. 

 
Tab.1: geplante Anlage; Bezeichnung, Standort, Typ 
 

Nr. Nr. Standortkoordinaten - ETRS89 (UTM) 

 

Typ 

Naben- 

höhe 

  

E N 

  

 

W1 E1 32684085,7 5659140,2 E 160 166m 

W3 K1 32681423,8 5653515,3 E 160 166m 

W4 K2 32680837,6 5654240,0 E 160 166m 

W5 K3 32681198,5 5653871,9 E 160 166m 

W6 M2 32686981,5 5659385,3 E160 166m 

W7 M3 32687279,5 5659177,9 E160 166m 

W8 M4 32687523,7 5659879,1 E160 166m 

W9 M5 32687486,4 5659524,2 E160 166m 

W10 M6 32688011,8 5659474,4 E160 166m 

W11 N1 32681406,2 5659383,2 E160 166m 

W12 N2 32681771,3 5659151,7 E 138 160m 

W13 N7 32682864,6 5659165,8 E160 166m 

W14 N8 32683439,8 5658996,0 E160 166m 

W15 S1 32684578,4 5660291,1 E 138 160m 

W16 S3 32685422,6 5660525,8 E160 166m 

W17 S4 32685813,7 5659717,6 E 115 149m 

W20 W2 32683829,6 5655459,4 E 138 160m 

W21 W3 32683681,3 5656022,9 E160 166m 

 

 

 

 
3.      Methode 
 

Auf Grund der Gebietsgröße wurde die Erfassung der Zugvögel an 4 Beobachtungspunkten 

durchgeführt. 
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Die Firma ULRICH HEINECK plant die Errichtung 18 Windenergieanlagen (WEA) zwischen Nie-

dertrebra, Camburg, Nerkewitz und Apolda. 

 

 
 

Abb. 3: geplante WEA - rote Punkte, Erfassung Zugvögel 500 m – Radius um die geplanten Anlagen - 

rote Linie, Beobachtungspunkte - gelbe Punkte 

 

 

Zugzeit im Herbst (Wegzug): 

 

Vögel ziehen im Untersuchungsgebiet im Herbst vorwiegend von Nordost nach Südwest. Der 

Beobachtungspunkt für die Zugvogelerfassung wurde deshalb an der höchsten Stelle plat-

ziert, wo ein guter Überblick nach Nordosten möglich war (siehe Abb. 4). 

Gezählt wurde an einem Beobachtungspunkt jeweils vier Stunden. Es wurden dabei alle  zie-

henden bzw. überfliegenden Vögel gezählt. Größere Trupps wurden partiell gezählt und da-

raufhin die Gesamtzahl geschätzt. Anschließend an die Zählung wurde das gesamte Gebiet 

(500 m – Radius um die geplanten Anlagen) zwei Stunden lang kontrolliert und alle rasten-

den Vögel erfasst (GRUNWALD, KORN & STÜBING 2007).  Die Methode ist ausführlich bei den ge-

nannten Autoren beschrieben (siehe Seite 7 des Berichtes). 
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Abb. 4: Teilgebiet 1 - Einteilung nach Zählabschnitten (siehe Text), geplante WEA - rote Punkte, Erfas-

sung Zugvögel 500 m – Radius um die geplanten Anlagen - rote Linie, Beobachtungspunkt - gelber 

Punkt 

 

 
 

Abb. 5: Teilgebiet 2 - Einteilung nach Zählabschnitten (siehe Text), geplante WEA - rote Punkte, Erfas-

sung Zugvögel 500 m – Radius um die geplanten Anlagen - rote Linie, Beobachtungspunkt - gelber 

Punkt 
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Abb. 6: Teilgebiet 3 - Einteilung nach Zählabschnitten (siehe Text), geplante WEA - rote Punkte, Erfas-

sung Zugvögel 500 m – Radius um die geplanten Anlagen - rote Linie, Beobachtungspunkt - gelber 

Punkt 

 

 
 

Abb. 7: Teilgebiet 4 - Einteilung nach Zählabschnitten (siehe Text), geplante WEA - rote Punkte, Erfas-

sung Zugvögel 500 m – Radius um die geplanten Anlagen - rote Linie, Beobachtungspunkt - gelber 
Punkt 

 

Die Erfassung von Greifvögeln, Kranichen und Gänsen erfolgte vom Beobachtungspunkt aus 

nach der gleichen Methode. 
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Die Rastvögel wurden im Radius von 1.500 m um die geplanten Anlagen gezählt. 

 

 
 

Abb. 9: geplante WEA - rote Punkte, Erfassung Rastvögel 1.500 m – Radius um die geplanten Anla-

gen - rote Linie 

 

Die Erfassung von rastenden Mornellregenpfeifern erfolgte auf der gleichen Fläche. 

 

Technische Ausrüstung: 

GPSmap 60 der Firma GARMIN 

Ferngläser SLC 10 x 42 WB und SLC 8 x 56 WB der Firma SWAROVSKI OPTIK 

Spektiv Leica ABO – TELEVID 77 B 20x – 60x 

 

Die Erfassungen wurden von Klaus Lieder, Oliver Regner, Martin Müller und Gitta Lieder – 

Söldner durchgeführt. 

 

Karte: 

Topographische Karte 1: 50.000 Bundesland Thüringen 

Bei Lageplänen war eine Vergrößerung des Maßstabes bis auf 1: 25.000 möglich. 
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Tabelle 2:  Begehungen 2020/2021 
 

Datum Uhrzeit Wetter 
Temperatur/Bewölkung/Wind 

Erfassung von 

26.08.2020 06.40 – 12.00 17 – 20°C, sonnig – bedeckt, 49 km/h 

WSW 

Mornellregenpfeifer 

Greifvögel 

29.08.2020 06.40 – 12.00 14 – 20°C, heiter, 16 km/h SSW Mornellregenpfeifer 

Greifvögel 

07.09.2020 06.40 – 16.00 15 – 17°C, sonnig – bedeckt, 10 km/h 

NNW 

Mornellregenpfeifer 

15.09.2020 06.40 – 16.00 12 – 29°C, sonnig, 11 km/h SSW Wegzug 

25.09.2020 06.50 – 16.00 12 – 14°C, heiter, 19 km/h WSW Wegzug 

01.10.2020 07.00 – 16.00 8 – 19°C, sonnig, 8 km/h N Wegzug 

07.10.2020 07.10 – 16.00 10 -  13°C, sonnig – bedeckt, 23 km/h 

SW 

Wegzug 

12.10.2020 07.30 – 17.30 6 -  12°C, sonnig-bedeckt, 15 km/h W Wegzug, Kranich 

21.10.2020 11.00 – 17.30 15 -  18°C, sonnig, 19 km/h SSW Kranich 

25.10.2020  07.40 – 17.30 11 – 14°C, sonnig , 16 km/h S Wegzug, Kranich 

30.10.2020 11.00 – 17.30 12 – 13°C, sonnig – bedeckt, 29 km/h 

WSW 

Kranich 

02.11.2020 07.30 – 17.00 16  - 20 C°, sonnig - bedeckt, 29 km/h 

SW 

Wegzug, Kranich 

14.11.2020 07.30 – 17.00 9  - 16 C°, sonnig , 16 km/h SSW Wegzug, Kranich 

17.01.2021 10.00 – 16.30 -5 – - 2°C,sonnig, 11 km/h SSW Greifvögel, Sumpfohreule 

23.02.2021 10.00 – 16.00 13 – 18°C, sonnig, 12 km/h  WSW Heimzug Kraniche, Gänse 

05.03.2021 10.00 – 16.00 1 – 3°C, sonnig- bedeck, 16 km N Heimzug Kraniche, Gänse 

10.03.2021 10.00 – 16.00 5 – 7°C, sonnig, 13 km/h  SSW Heimzug Kraniche, Gänse 

16.03.2021 10.00 – 16.00 3 – 6°C, sonnig - bedeckt, 24 km/h  
NW 

Heimzug Kraniche, Gänse 
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4.      Ergebnisse und Bewertung 
 

Vogellebensräume: 
 
Nach Empfehlung der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (2014) sind folgen-

de Vogellebensräume zur Zugzeit bei der Planung von Windenergieanlagen zu beachten und 

entsprechende Abstände einzuhalten: 

- Gastvogellebensräume internationaler, nationale und landesweiter Bedeutung – 10 

fache Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m 

- Regelmäßig genutzte Schlafplätze: Kraniche, Schwäne, Gänse jeweils ab 1 % Kriteri-

um – Kraniche 3.000 m, Schwäne, Gänse 1.000 m, Weihen, Milane, Seeadler, Merlin 

und Sumpfohreule 1.000 m und 3.000 m Prüfbereich  

- Hauptflugkorridor zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen bei Kranichen, Schwänen, 

Gänsen und Greifvögeln - freihalten 

- Überregional bedeutsame Zugkonzentrationskorridore - freihalten 

- Gewässer oder Gewässerkomplexe > 10 ha - Pufferzone 10 – fache Anlagenhöhe, 

mind. jedoch 1.200 m 

 
Gastvogellebensräume  internationaler, nationaler und landesweiter Bedeutung: 

- Für das Gebiet um Stobra wird ein überregionaler Rastplatz für Kiebitz und Mornell-

regenpfeifer in der Zugvogelkarte Thüringens angegeben. Für den Mornellregenpfei-

fer werden alle Nachweise in Jahresberichten des Vereins Thüringer Ornithologen 

veröffentlicht. Aus dem betreffenden Gebiet sind keine Nachweise für diese Art be-

kannt.  Ebenfalls sind in den letzten Jahren keine bemerkenswerten Konzentrationen 

des Kiebitzes bekannt geworden. Die eigenen Erfassungen 2021 erbrachten keine 

Nachweise vom Mornellregenpfeifer und Zug- und Rastbeobachtungen des Kiebitzes 

von lediglich regionaler Bedeutung.  

- Regelmäßig genutzte Schlafplätze:  

               Kraniche, Schwäne, Gänse jeweils ab 1 % Kriterium – Kraniche 3.000 m, Schwäne,  

               Gänse 1.000 m, Weihen, Milane, Seeadler, Merlin und Sumpfohreule 1.000 m und   

               3.000 m Prüfbereich  

Keine Schlafplätze dieser Arten bekannt. 

- Hauptflugkorridor zwischen Schlaf- und Nahrungsplätzen bei Kranichen, Schwänen, 

Gänsen und Greifvögeln - freihalten 

nicht festgestellt. 

- Überregional bedeutsame Zugkonzentrationskorridore 

Das Gebiet wird nach der Zugvogelkarte Thüringens von Zugvogelkorridoren für 

Wasservögel und Greifvögeln im östlichen Bereich tangiert. Die eigenen Erfassungen 

2021 erbrachten keine Hinweise auf Zugkonzentrationen von Wasservögeln und 

Greifvögeln in den Bereichen der geplanten WEA.       

- Gewässer oder Gewässerkomplexe > 10 ha 

keine 
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Alle Kriterien zum Schutz der  Gastvogellebensräume werden eigenen Beobachtungen und 

Datenrecherche eingehalten. 

 
 

Abb. 10: Zugvogelkarte Thüringen 2009 

 
Wegzug (Herbst) 
 
Nach MAMMEN et al. (2016) ergeben sich folgende Schwellenwerte für die Bewertung der 

Zugaktivitäten: 

 
Tabelle 3:  Schwellenwerte zur Bewertung von Zugaktivitäten  
 

Zugfrequenz (Ind./Stunde und Ankunftsbereich Zugaktivität 

< 300 unterdurchschnittlich 

300 – 1.000 durchschnittlich 

>1.000 überdurchschnittlich 

 

Anmerkung zu den Tabellen 4 - 7:  

Größere Anzahlen ziehender Vögel wurden nur geschätzt.  

Ziehende Gänse, Kraniche und Greifvögel außerhalb des Zeitraumes der 4 Stunden – Zählung 

sind nicht gewertet wurden. 
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Beobachtungspunkt 1 

Im Rahmen der Erfassung wurden 18.251 Vögel (55 Arten) während der 8 Erfassungstermine 

mit jeweils 4 Stunden an vier Stellen gezählt (gesamt 32 Stunden). Nicht bei allen Vögeln 

handelt es sich um direkte Zugbeobachtungen. Bei manchen Arten wurde wahrscheinlich nur 

ein Ortswechsel beobachtet. Im Rahmen der Standardisierung der Zugdaten wurden aber al-

le fliegenden Ind. gewertet. 

Durchschnittlich wurden am Beobachtungspunkt 1 pro Stunde ~ 570 Vögel beobachtet (sie-

he Tabelle 4).  

Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass im Bereich der geplanten WEA 6 – 

10, WEA 15 – 18 ein durchschnittlicher Vogelzug zu beobachten ist.  

 

Tabelle 4: Gesamtübersicht aller fliegenden und ziehenden Vögel im Herbst 2020 am Be-

obachtungspunkt 1 
 

Art Anzahl ziehender/fliegender Vögel        

  15.09. 25.09. 01.10. 07.10. 12.10. 25.10. 02.11. 14.11. 

Stockente 4 2 
 

6 
 

12 
 

  

Straßentaube 29 11 6 27 29 11 5 9 

Hohltaube 12   32 16 11 3 

 

  

Ringeltaube 11 4 525 610 820 1800 410 6 

Türkentaube   2   1       4 

Kranich     
 

  
 

132 
 

  

Kiebitz 11   12   39 8 
 

  

Lachmöwe     
 

  

 

  161   

Großmöwe   4 9     11 2   

Kormoran     122   189 32 6   

Graureiher 1   
 

  2   

 

1 

Silberreiher   2 
 

1 1   
 

  

Sperber 1 2 4 1 2 1 1   

Habicht     1         1 

Rohrweihe 
 

              

Kornweihe     

 

  

 

2 1 1 

Rotmilan 5 2 
 

2 
 

3 1   

Schwarzmilan 2   
 

  

 

  

 

  

Mäusebussard 2 3 1 1 4 11 2 1 

Buntspecht     1       1   

Turmfalke 2 3 2 2 1 3 1 1 

Wanderfalke     
 

  1   
 

  

Eichelhäher   5 22 3 21 56 5   

Elster 4           2   

Dohle           59 127 56 

Saatkrähe     
 

  
 

262 350 111 

Rabenkrähe 2 4 2 1 3 21 6 19 

Kolkrabe     
 

  
 

2 
 

2 
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Tannenmeise     12 3   24     

Blaumeise         31 11 3   

Kohlmeise     

 

34 21 29 

 

  

Heidelerche   17 32 43 31 11 
 

  

Feldlerche 16 13 23 9 310 289 420 43 

Rauchschwalbe 422 611 34 2         

Mehlschwalbe 210 8             

Star 180 320 1.300 340 23 49 17   

Amsel 3 2 3 6 1 8 2 1 

Wacholderdrossel   12 3 221 460 340 111 34 

Rotdrossel     4 6 2 3 4   

Singdrossel   1 1 2 3 4 1 1 

Misteldrossel     
 

  2 45 
 

  

Feldsperling     24 2 11 4 38   

Heckenbraunelle   2 3 2 5 1 
 

  

Schafstelze 23 20             

Gebirgsstelze     
 

    
 

    

Bachstelze 3   5 2 1   
 

  

Wiesenpieper     12 21 34 41 5   

Baumpieper 2 1 
 

  
 

  

 

  

Buchfink 2 12 6 834 1.003 950 102 3 

Bergfink   1   13 10 11 12   

Kernbeißer     
 

  4 26 2 2 

Grünfink     11 9 24 6 
 

  

Bluthänfling 17   148 101 23   
 

106 

Stieglitz   34 12 1 18   41 42 

Erlenzeisig     120 220 43 69 5   

Goldammer 4 2 19 21 15 42 59 22 

gesamt 970 1.100 2.512 2.563 3.198 4.743      2.703   466 
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Beobachtungspunkt 2 

Im Rahmen der Erfassung wurden 16.309 Vögel (44 Arten) während der 8 Erfassungstermine 

mit jeweils 4 Stunden an vier Stellen gezählt (gesamt 32 Stunden). Nicht bei allen Vögeln 

handelt es sich um direkte Zugbeobachtungen. Bei manchen Arten wurde wahrscheinlich nur 

ein Ortswechsel beobachtet. Im Rahmen der Standardisierung der Zugdaten wurden aber al-

le fliegenden Ind. gewertet. 

Durchschnittlich wurden am Beobachtungspunkt 2 pro Stunde ~ 509 Vögel beobachtet (sie-

he Tabelle 5).  

Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass im Bereich der geplanten WEA 1, 

WEA 11 – 14 ein durchschnittlicher Vogelzug zu beobachten ist.  

 

Tabelle 5: Gesamtübersicht aller fliegenden und ziehenden Vögel im Herbst 2020 am Be-

obachtungspunkt 2 
 

Art Anzahl ziehender/fliegender Vögel        

  15.09. 25.09. 01.10. 07.10. 12.10. 25.10. 02.11. 14.11. 

Nordische Gänse                 

Stockente     3   
 

  
 

12 

Straßentaube   7 
 

  81 9 
 

  

Hohltaube 12 2 5 6 
 

  

 

  

Ringeltaube   34 611 589 700 1.300 600 37 

Türkentaube 2       2       

Kranich     
 

  
 

  
 

  

Kiebitz     
 

  
 

  
 

  

Lachmöwe     
 

  

 

  

 

  

Großmöwe                 

Kormoran   4   56 9 12 7   

Graureiher   1 2 1 
 

  

 

  

Silberreiher     1   
 

  
 

  

Sperber 2 2 3 2 

 

2 1   

Habicht   1       1     

Rohrweihe 3               

Kornweihe     

 

  

 

  1 1 

Rotmilan 3 4 6 2 4 2 
 

1 

Schwarzmilan     
 

  

 

  

 
  

Mäusebussard 3 5 7 2 5 2 1 3 

Buntspecht             1   

Turmfalke 1 2 1 4 2   

 

1 

Wanderfalke     
 

  
 

  
 

  

Eichelhäher   5 28 34 8 17 9   

Elster         8       

Dohle                 

Saatkrähe     
 

  
 

  
 

  

Rabenkrähe 2 3 10 12 6 8 9 10 

Kolkrabe 2   3 3 4 5 4 3 
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Tannenmeise                 

Blaumeise       4 5 7     

Kohlmeise     

 

19 22 2 3   

Heidelerche   2 
 

24 43   2   

Feldlerche 2 4 41 40 488 560 410 23 

Rauchschwalbe 300 260 48           

Mehlschwalbe 310 17             

Star 500 400 300 600 1.000 300 250   

Amsel 1 2 4 2 1   
 

1 

Wacholderdrossel 2   32 230 169 250 39 130 

Rotdrossel     2 3 1 5 3   

Singdrossel   1 4 2 3 4 1   

Misteldrossel     
 

  
 

  
 

  

Feldsperling 2 58 30 11 24 28 19 67 

Heckenbraunelle   2 2 1 2 1 
 

  

Schafstelze                 

Gebirgsstelze                 

Bachstelze   3 4 7 7 4 
 

  

Wiesenpieper     
 

32 21 109 15 23 

Baumpieper     
 

  
 

  

 

  

Buchfink 2 34 108 900 1.000 1.000 453 5 

Bergfink       17 122 65 83   

Kernbeißer     
 

  
 

  

 

  

Grünfink   6 
 

14 1 17 
 

  

Bluthänfling 30 26 45 58 32 31 9   

Stieglitz     40 37 44 12   3 

Erlenzeisig   4 57 22 108 22 37 45 

Goldammer 2 2 4 12 6 6 28 31 

gesamt 1.181 891 1.401 2.746 3.928 3.781      1.985   396 
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Beobachtungspunkt 3 

Im Rahmen der Erfassung wurden 18.779 Vögel (54 Arten) während der 8 Erfassungstermine 

mit jeweils 4 Stunden an vier Stellen gezählt (gesamt 32 Stunden). Nicht bei allen Vögeln 

handelt es sich um direkte Zugbeobachtungen. Bei manchen Arten wurde wahrscheinlich nur 

ein Ortswechsel beobachtet. Im Rahmen der Standardisierung der Zugdaten wurden aber al-

le fliegenden Ind. gewertet. 

Durchschnittlich wurden am Beobachtungspunkt 3 pro Stunde ~ 586 Vögel beobachtet (sie-

he Tabelle 6).  

Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass im Bereich der geplanten WEA 2, 

WEA 19 – 22 ein durchschnittlicher Vogelzug zu beobachten ist.  

 

Tabelle 6: Gesamtübersicht aller fliegenden und ziehenden Vögel im Herbst 2020 am Be-

obachtungspunkt 3 
 

Art Anzahl ziehender/fliegender Vögel        

  15.09. 25.09. 01.10. 07.10. 12.10. 25.10. 02.11. 14.11. 

Nordische Gänse           350 800   

Stockente   2 
 

6 
 

  
 

  

Straßentaube 12 9 
 

27 3 11 5   

Hohltaube 12   32 16 11 3 

 

  

Ringeltaube 11 4 525 610 820 1.800 410 6 

Türkentaube                 

Kranich     
 

  
 

132 
 

  

Kiebitz 3   
 

  39 8 6   

Lachmöwe     
 

  

 

  161   

Großmöwe     9     11 2   

Kormoran     122   189 32 6   

Graureiher 1   
 

  2 2 2 1 

Silberreiher     
 

  1   
 

  

Sperber   3 1   1   1   

Habicht           1     

Rohrweihe                 

Kornweihe     

 

  1 1 
 

  

Rotmilan 1 5 3 1 2 1 
 

  

Schwarzmilan     
 

  

 

  

 
  

Mäusebussard 1 5 4 2 1 5 3 2 

Buntspecht   1     1   1   

Turmfalke 1 3 5 1 1 1 1   

Wanderfalke     
 

  
 

  
 

  

Eichelhäher   11 16 9 13 44 6   

Elster     2     3     

Dohle           59 127 56 

Saatkrähe     
 

  
 

262 350 111 

Rabenkrähe 4 6 19 3 6 8 5 7 

Kolkrabe 4   
 

  
 

2 2   
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Tannenmeise   4 8 2   11     

Blaumeise       13 16 29 1   

Kohlmeise     

 

43 19 32 

 

  

Heidelerche   34 29 52 31 65 
 

  

Feldlerche 2 27 38 14 295 470 277 13 

Rauchschwalbe 311 534 56           

Mehlschwalbe 265 13             

Star 322 450 980 460 210 100 8 3 

Amsel 2 1 3 3 1 5 4 1 

Wacholderdrossel     3 221 460 340 111 34 

Rotdrossel     4 6 2 3 4   

Singdrossel   1 1 2 3 4 1 1 

Misteldrossel     
 

  2 45 
 

  

Feldsperling     24 2 11 4 38   

Heckenbraunelle   2 3 2 5 1 
 

  

Schafstelze 12 10             

Gebirgsstelze         1       

Bachstelze   2 1 4 1 2 
 

  

Wiesenpieper     12 21 34 41 5   

Baumpieper 4 1 
 

  
 

  

 

  

Buchfink   17 14 920 1.200 1.023 211   

Bergfink   1 1 13 46 107 11   

Kernbeißer     
 

2 
 

4 2   

Grünfink     7 1 
 

1 3   

Bluthänfling 25 11 73 5 37 19 
 

  

Stieglitz 53 4 27 31 81 1 7 26 

Erlenzeisig   21 56 311 46 41 36   

Goldammer 2 4 11 2 21 48 35 4 

gesamt 1.048 1.186 2.089 2.805 3.613 5.132      2.642   265 
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Beobachtungspunkt 4 

Im Rahmen der Erfassung wurden 15.375 Vögel (47 Arten) während der 8 Erfassungstermine 

mit jeweils 4 Stunden an vier Stellen gezählt (gesamt 32 Stunden). Nicht bei allen Vögeln 

handelt es sich um direkte Zugbeobachtungen. Bei manchen Arten wurde wahrscheinlich nur 

ein Ortswechsel beobachtet. Im Rahmen der Standardisierung der Zugdaten wurden aber al-

le fliegenden Ind. gewertet. 

Durchschnittlich wurden am Beobachtungspunkt 1 pro Stunde ~ 570 Vögel beobachtet (sie-

he Tabelle 7).  

Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass im Bereich der geplanten WEA 3 – 5 

ein durchschnittlicher Vogelzug zu beobachten ist.  

 

Tabelle 7: Gesamtübersicht aller fliegenden und ziehenden Vögel im Herbst 2020 am Be-

obachtungspunkt 4 

 

Art Anzahl ziehender/fliegender Vögel        

  15.09. 25.09. 01.10. 07.10. 12.10. 25.10. 02.11. 14.11. 

Nordische Gänse           350 800   

Stockente     
 

  
 

  
 

  

Straßentaube     
 

  
 

  
 

  

Hohltaube   10 12 9 3     

Ringeltaube 2 59 411 321 612 1240 520 24 

Türkentaube                 

Kranich     
 

  
 

  
 

  

Kiebitz     
 

  
 

  
 

  

Lachmöwe     
 

      

Großmöwe                 

Kormoran     111 4 164 49 8   

Graureiher   1 
 

1 
 

  1   

Silberreiher     
 

  
 

  
 

  

Sperber 1 1 2 1 2 1 
 

1 

Habicht           1     

Rohrweihe   1             

Kornweihe       2   
 

  

Rotmilan 2 3 2 11 2 7 
 

  

Schwarzmilan 1   
 

      

Mäusebussard 2 3 3 2 3 1   2 

Buntspecht                 

Turmfalke 2 1 4 2 2 3 1 1 

Wanderfalke     
 

  
 

  
 

  

Eichelhäher   6 7 11 2 36 12   

Elster 3   2   2       

Dohle             111 65 

Saatkrähe     
 

  
 

  367 112 

Rabenkrähe 5 3 12 11 2   7 5 

Kolkrabe     3 3 
 

2 
 

2 
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Tannenmeise       4 7 14     

Blaumeise       19 5 23 5   

Kohlmeise     32 24 46   

Heidelerche 2 24 2 46 62 39 
 

  

Feldlerche   43 25 58 312 340 244 6 

Rauchschwalbe 254 468 19 5         

Mehlschwalbe 422 4             

Star 450 300 
 

260 320 400   

Amsel   1 4 
 

3 1 1 

Wacholderdrossel     12 198 365 400 65 68 

Rotdrossel     1 2 1 9 7   

Singdrossel 1   3 1 3 2     

Misteldrossel     
 

  
 

4 
 

  

Feldsperling 14   2 4 8 9 22 9 

Heckenbraunelle   1 4 1 4 2 
 

  

Schafstelze                 

Gebirgsstelze                 

Bachstelze 2 21 4 1 5 3 1   

Wiesenpieper     
 

19 22 13 3 11 

Baumpieper     
 

  
 

    

Buchfink 4   43 864 1100 800 320 2 

Bergfink       28 143 87 68   

Kernbeißer     
 

  2   1   

Grünfink   6 11 31 1   
 

3 

Bluthänfling   120 43 22 11 60 
 

  

Stieglitz     40 37 44 12   3 

Erlenzeisig     31 29 46 59 20 8 

Goldammer 7 2 2 2 6 7 32 21 

gesamt 1174 1.078 811 2.043 3.287 4.022     2.616   344 

 

Zu den Zählergebnissen der Beobachtungspunkte 1, 3 und 4 muss bemerkt werden, dass alle 

Punkte in der Hauptzugrichtung hintereinander lagen (siehe Abb. 11). Damit sind bei einigen 

Arten nahezu identische Zählergebnisse zu verzeichnen (u.a. Gänse, Kranich, Entenvögel, 

Reiher, Möwen, Kormoran, Dohle und Saatkrähe).  
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Abb.11: Hauptzugrichtung (blaue Pfeile) zeigt die Vergleichbarkeit der Beobachtungspunkte 1, 3 und 

4 (gelbe Punkte) 

 

Im Weiteren erfolgt die Prüfung, ob im es im Untersuchungsgebiet stark genutzte Einzelflug-

linien gibt und ob die untersuchten Sektoren unterschiedlich genutzt werden. 

 
Tabelle 8: Verteilung der Vögel (n = 18.251 ) nach Zählabschnitten am Beobachtungspunkt 1 
 

Zählabschnitt   

1 2 3 

7.145 6.411 4.695 

 
Tabelle 8: Verteilung der Vögel (n = 16.309) nach Zählabschnitten am Beobachtungspunkt 2 
 

Zählabschnitt   

1 2 3 

4.611 5.620 6.078 

  
Tabelle 8: Verteilung der Vögel (n = 18.779) nach Zählabschnitten am Beobachtungspunkt 3 
 

Zählabschnitt   

1 2 3 

6.005 7.463 5.311 

 
Tabelle 8: Verteilung der Vögel (n = 15.375) nach Zählabschnitten am Beobachtungspunkt 4 
 

Zählabschnitt   

1 2 3 

4.298 6.318 4.759 
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Da die Zahlen insgesamt nur durchschnittlich sind, ist die ungleiche Verteilung zwischen den 

Zählabschnitten unwesentlich.  

 
Die Zugrichtung spielt für die Standorte der geplanten WEA eine untergeordnete Rolle. 

Mehrheitlich zogen die Vögel nach SW. 

 
Rast im 1.500 m – Radius um die geplanten Anlagen 
 
Im Rahmen der Erfassung wurden 11.573 Vögel von 68 Arten gezählt, die im Gebiet rastend 

angetroffen wurden. In die Zählergebnisse wurden auch die Greifvögel aufgenommen, die 

nach der 4 Stunden – Erfassung gezählt wurden. 
 

Tabelle 9: Gesamtübersicht aller rastenden Vögel und Greifvögel außerhalb der 4 Stunden - 

Zählung im Herbst 2020 

 

Art     Anzahl        

  15.09. 25.09. 01.10. 07.10. 12.10. 25.10. 02.11. 14.11. 

Fasan 1   2 5   1              1     

Stockente 6 12 10 34 8 20              8         27   

Gänsesäger 
 

  
 

  
 

1              3           1   

Straßentaube 163 120 178 80 22 35         111         76   

Hohltaube   7 4 8         

Ringeltaube 65 32 220 6 340       

Türkentaube 8 23 13 25 32 8           18         26   

Zwergtaucher 
 

  
 

  
 

               1     

Kiebitz 
 

  
 

  120   
 

  

Graureiher 2     4 1 2           1   

Silberreiher         2       

Kornweihe 

 

  
 

  

 

               1     

Rotmilan 5 3 2 7 5 6              7           3   

Raufussbussard 
 

  
 

  

 

  

 

        1   

Mäusebussard 4 6 7 5 2 8              4         12   

Eisvogel     1                 1   

Mittelspecht 
 

  
 

  1   
 

  

Buntspecht 5 6 4 2 
 

4              2           5   

Schwarzspecht 
 

  
 

  1   

 

        1   

Grünspecht   1       2           1   

Turmfalke 2 4 3 5 7 2              3           4   

Raubwürger 

 

  

 

  

 

               1           1   

Eichelhäher 4   3 4 6 7              1           3   

Elster 11 23 27 23 18 6           22         29   

Dohle           36     

Saatkrähe           180     

Rabenkrähe 56 9 22 17 36 20           14         42   

Kolkrabe 7   7 9 12 6              7           2   
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Sumpfmeise 
 

2 
 

  
 

               1     

Weidenmeise       2 3 1           1   

Blaumeise 32 21 18 29 30 41           37         31   

Kohlmeise 42 28 43 21 32 26           40         28   

Heidelerche 
 

  
 

14 12   
 

  

Feldlerche 2 4 200 500 400 150           42     

Schwanzmeise         7 12         10   

Fitis 2 1             

Zilpzalp 1 2 4 2 1   
 

  

Mönchsgrasmücke 
 

1 
 

1 
 

  
 

  

Zaunkönig 2   2 1 1                3           1   

Kleiber 3 2 3 2 1 2              4           3   

Gartenbaumläufer       1   1              1     

Star 500 350 400 1.000 600 400           28         63   

Amsel 6 7 9 6 6 7              4         11   

Wacholderdrossel 

 

  
 

  140   
 

    240   

Rotdrossel       2                  1     

Singdrossel   2   1 1 3              1     

Rotkehlchen 4 6 6 2 4 5              4           6   

Hausrotschwanz 6 3 5 2 3 1 
 

  

Braunkehlchen 3   

 

  
 

  
 

  

Schwarzkehlchen 4 2 1   1 1     

Steinschmätzer 6 2             

Haussperling 68 122 89 56 79 102           87         89   

Feldsperling 45 56 71 32 68 70           63         55   

Heckenbraunelle 

 

  
 

1 
 

  
 

  

Schafstelze 14               

Gebirgsstelze           1              1           1   

Bachstelze 23 16 6 27 7                1     

Wiesenpieper 

 

  
 

  
 

104           48           3   

Baumpieper 1   
 

  
 

  
 

  

Buchfink 5 3 32 104 59 220           43         18   

Bergfink         5 15              6     

Grünfink 43   32 41 26 19           35         15   

Bluthänfling 

 

  28   
 

43 

 

  

Stieglitz 12 52 42 47 51             39         33   

Girlitz 1 1             

Erlenzeisig       2   134           56         74   

Goldammer 14 36 65 35 26 62           43         54   

Rohrammer         1                1     

gesamt 1178 965 1.559 2.165 2.177 1.764         793       972   

 

Anmerkung zur Tabelle:  

Größere Anzahlen rastender Vögel wurden nur geschätzt.  
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Die Rastvögel verteilen sich über den gesamten Raum. Die Artenvielzahl ist durch die vielfäl-

tigen Lebensräume bedingt (Ortschaften, Teile der Saale, Feldgehölze und Feldflur). 

 
Erfassung Kranich und Gänse 
 
Außerhalb der Zählungen zur herbstlichen Zugzeit gelangen einige Nachweise an den speziel-

len Zählterminen von ziehenden Gänsen und Kranichen. Konzentrationen wurden nicht fest-

gestellt. 

 
Tabelle 10: Erfassung ziehender/fliegender Gänse und Kraniche 2020/2021 
 

Art     Anzahl  Flug           

  12.10. 21.10. 25.10. 30.10. 02.11. 14.11. 23.02. 05.03.  10.03.  16.03.  

nordische Gänse     340  31    

Kranich  83    22   17  

 

 
Winterkontrolle Greifvögel und Sumpfohreule 
 
Das Gebiet wurde am 17.01.2021 kontrolliert. 

Folgende relevante Arten wurden festgestellt:  2 Kornweihe, 1 Habicht, 9 Mäusebussarde, 2 

Rotmilane und 1 Turmfalke. 

Winterschlafplätze vom Rotmilan wurden nicht gefunden. 

 
Kontrolle Mornellregenpfeifer 

 
Es wurden keine Mornellregenpfeifer im August/September 2020 festgestellt. 

 

Kontrolle Greifvögel im August 2020 
 
Nach Hinweisen der UNB sollte zusätzlich zu den regulären Erfassungen die Zählung der zie-

henden und rastenden Greifvögel im August 2020 erfolgen.  

 

Art 26.08.2020 29.08.2020 

Zug/fliegend Rast Zug/fliegend Rast 

Habicht   1  

Rohrweihe 1  1  

Schwarzmilan 11 9 8 14 

Rotmilan 4 1 3 2 

Mäusebussard 5 2 4 1 

Turmfalke 2  3 2 

Baumfalke 1    
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5.       Zusammenfassung 
 
Herbst: 
15.09.2020 – 14.11.2020 
Die Zugvögel wurden auf Grund der räumlichen Ausdehnung der Planungsfläche an 4 Kon-

trollpunkten erfasst. 

An 8 Erfassungstermine 2020 wurden jeweils 4 Stunden alle fliegenden und ziehenden Vögel 

gezählt. Der Durchzug kann nach MAMMEN et al. (2016) für alle vier Standorte als durch-

schnittlich eingestuft werden.  

 
Rast im 1.500 m – Radius um die geplanten Anlagen: 
15.09.2020 – 14.11.2020 
Im Rahmen der Erfassung wurden 11.573 Vögel von 68 Arten gezählt, die im Gebiet rastend 

angetroffen wurden. In die Zählergebnisse wurden auch die Greifvögel aufgenommen, die 

nach der 4 Stunden – Erfassung gezählt wurden. Bedeutsame Konzentrationen wurden nicht 

festgestellt.  
 

Erfassung Kranich und Gänse 
12.10.2020 – 16.03.2021 
Kranich und nordische Gänse ziehen gelegentlich über das Gebiet. Rastplätze wurden nicht 

festgestellt. Auch bei diesen Arten kam es zu keinen bemerkenswerten Konzentrationen.  

 

Winterkontrolle Greifvögel und Sumpfohreule 
17.01.2021 
Es wurden keine Konzentrationen von Greifvögeln und auch kein Winterschlafplatz des Rot-

milans festgestellt. 

 

Kontrolle Mornellregenpfeifer 
26.08. – 07.09.2020 
Es gab keine Nachweise dieser Art im August/September 2020. 

 

Kontrolle Greifvögel August 2020 

Es wurden keine außergewöhnlichen Konzentrationen festgestellt. Schwarzmilane (Haupt-

zugzeit der Art) waren am häufigsten vertreten, jedoch nicht in überregionalen Konzentrati-

onen (Schwellenwert für den Schwarzmilan nach Avifaunistischen Fachbeitrag 2017 liegt bei 

50 Ind.). 

 

Fazit: 
Dem Bau der geplanten WEA bei Niedertrebra kann aus avifaunistischer Sicht 
hinsichtlich ziehender, rastender und überwinternder Vögel zugestimmt wer-
den. Schwerwiegende artenschutzrechtliche Konflikte bestehen nicht. 
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Appendix 
 

Liste der behandelten Vogelarten mit Gefährdung und Schutzstatus 

 

Art Rote Listen Schutz 

deutscher Name wissenschaftlicher Name RLD 

2020 

RLT 

2011 

RL

WD 

B R 

Jagdfasan Phasianus colchicus L. - - - § - 

Stockente Anas platyrhynchos L. - - - § - 

Gänsesäger Mergus merganser L. 3 - - § - 

Straßentaube Columba livia Gm. F. 

domestica 

- - -  - 

Hohltaube Columba oenas L. - - - § - 

Ringeltaube Columba palumbus L. - - - § - 

Türkentaube Streptopelia decaocto  

(Frivaldszky) 

- - - § - 

Kranich Grus grus (L.) - R - §§ x 

Zwergtaucher  Tachybaptus ruficollis 

(Pallas) 

- - - § - 

Kiebitz Vanellus vanellus (L.) 2 1 V §§ - 

Mornellregenpfeifer Charadrius morinellus L. 0  2 §§ x 

Lachmöwe Chroicocephalus ridibun-

dus (L.) 

 

- 1 - § - 

Kormoran Phalacrocorax carbo (L.) - R - § - 

Graureiher Ardea cinerea L. - - - § - 

Silberreiher Egretta alba (L.) R - - §§ x 

Sperber Accipiter nisus (L.) - - - §§ - 

Habicht Accipiter gentilis (L.) - - - §§ - 

Rohrweihe Circus aeruginosus (L.) - - - §§ x 

Kornweihe Circus cyaneus (L.) 1 0 2 §§ x 

Rotmilan Milvus milvus (L.) - 3  §§ x 

Schwarzmilan Milvus migrans (Bodd.) - - 3 §§ x 

Raufußbussard Buteo lagopus (Pontop-

pidan) 

- - 2 §§ - 

Mäusebussard Buteo buteo (L.) - - - §§ - 

Mittelspecht Dendrocoptes medius 

(L.) 

- - - §§ x 

Kleinspecht Dryobates minor (L.) 3 - - § - 

Buntspecht Dendrocopos major (L.) - - - § - 

Schwarzspecht Dryocopus martius (L.) - - - §§ x 

Grünspecht Picus viridis L. - - - §§ - 

Grauspecht Picus canus Gmelin 2 - - §§ x 

Turmfalke Falco tinnunculus L. - - - §§ - 

Wanderfalke Falco peregrinus Tunstall - - V §§ x 
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Raubwürger Lanius excubitor L. 2 1 2 §§ - 

Eichelhäher Garrulus glandarius (L.) - - - § - 

Elster Pica pica (L.) - - - § - 

Dohle Coloeus monedula L. - 3 - § - 

Saatkrähe Corvus frugilegus L. - 0 V § - 

Rabenkrähe Corvus corone L. - - - § - 

Kolkrabe Corvus corax L. - - - § - 

Tannenmeise Periparus ater (L.) - - - § - 

Sumpfmeise Poecile palustris (L.) - - - § - 

Weidenmeise Poecile montanus (Con-

rad von Baldenstein) 

- - - § - 

Blaumeise Cyanistes caeruleus (L.) - - - § - 

Kohlmeise Parus major L. - - - § - 

Heidelerche Lullula arborea (L.) V - - §§ x 

Feldlerche Alauda arvensis L. 3 - - § - 

Rauchschwalbe Hirundo rustica L. V - - § - 

Mehlschwalbe Delichon urbicum (L.) 3 - - § - 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus (L.) - - - § - 

Fitis Phylloscopus trochilus 

(L.) 

- - - § - 

Zilpzalp Phylloscopus collybita 

(Vieillot) 

- - - § - 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla (L.) - - - § - 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes 

(L.) 

- - - § - 

Kleiber Sitta europaea L. - - - § - 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla 

C.L. Brehm 

- - - § - 

Star Sturnus vulgaris L. 3 - - § - 

Amsel Turdus merula L. - - - § - 

Wacholderdrossel Turdus pilaris L. - - - § - 

Rotdrossel Turdus iliacus L. - - - § - 

Singdrossel Turdus philomelos 

C.L.Brehm 

- - - § - 

Misteldrossel Turdus viscivorus L. - - - § - 

Rotkehlchen Erithacus rubecula L. - - - § - 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 

(J.F.Gmelin) 

- - - § - 

Braunkehlchen Saxicola rubetra (L.) 2 2 V § - 

Schwarzkehlchen Saxicola rubicola (L.) - - - § - 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe (L.) 1 1 V § - 

Haussperling Passer domesticus (L.) - - - § - 

Feldsperling Passer montanus (L.) V - - § - 

Heckenbraunelle Prunella modularis (L.) - - - § - 

Schafstelze Motacilla flava L. - - - § - 

Gebirgsstelze Motacilla cinerea Tun- - - - § - 
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stall 

Bachstelze Motacilla alba L. - - - § - 

Wiesenpieper Anthus pratensis (L.) 2 3 - § - 

Baumpieper Anthus trivialis (L.) V - - § - 

Buchfink Fringilla coelebs L. - - - § - 

Bergfink Fringilla montifringilla L. - - - § - 

Kernbeißer Coccothraustes coc-

cothraustes (L.) 

- - - § - 

Grünfink Chloris chloris (L.) - - - § - 

Bluthänfling Linaria cannabina (L.) 3 - V § - 

Stieglitz Spinus spinus (L.) - - - § - 

Girlitz Serinus serinus (L.) - - - § - 

Erlenzeisig Carduelis spinus (L.) - - - § - 

Goldammer Emberiza citrinella L. - - - § - 

Rohrammer Emberiza schoeniclus (L.) - - - § - 
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in Thüringen 

 

Erfassung Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) 2021 
 

       

              

Abb. 1: Teil des Vorhabensgebietes im April 2021 
 
Stand: 25.02.2024 
Untersuchungszeitraum: März 2020 bis Oktober 2021  

 
Regner & Söldner GbR 

Gessentalweg 3 
07580 Ronneburg 
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Verwendete Abkürzungen 
 

Gesetzlicher Schutz: 
 

FFH – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) des Rates der Europäischen Gemeinschaft zur Er-
haltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen  
II = Anhang II-Art/Art von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebie-
te ausgewiesen werden müssen 
IV = Anhang IV-Art / streng zu schützende Art von gemeinschaftlichem Interesse 

 

BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009, in Kraft getreten am 01.03.2010 (BGBl Jahr-
gang 2009 Teil I Nr. 51): §§ - streng geschützte Art 

 
Gefährdungseinstufung: 
 

RLD - Rote Liste gefährdeter Säugetiere Deutschlands (nach MEINIG et al.  (2020) 

Kategorien:  
1   Bestand vom Erlöschen bedroht, vom Aussterben bedroht 
2      Stark gefährdet 
3        Gefährdet 
G      Gefährdung anzunehmen 
V      Arten der Vorwarnliste 
I      gefährdete wandernde Tierart 
D   Daten unzureichend 
*             ungefährdet 

 

RLT – Bericht zur Roten Liste der Fledermäuse Thüringens  (IFT 2021) 

Kategorien: 
1 Vom Aussterben bedroht 
2 Stark gefährdet 
3 Gefährdet 
R Extrem selten 
D           Daten unzureichend 

 
Sonstige Abkürzungen: 
 

WEA -     Windenergieanlagen 
Ind.   -     Individuen 
Arbeitshilfe  Fledermäuse und Windenergie in Thüringen -  Arbeitshilfe zur Berücksichtigung des 
Fledermausschutzes bei der Genehmigung von Windenergieanlagen (WEA) in Thüringen 
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1.    Untersuchungsanlass und Aufgabenstellung 

 

1.1.       Allgemein 

 
Die Firma ULRICH HEINECK plant die Errichtung 18 Windenergieanlagen (WEA) zwischen Nie-
dertrebra, Camburg, Nerkewitz und Apolda. 
 

 
 

Abb. 2: geplante Anlagen – rote Punkte 

 
Um mögliche Gefährdung von Fledermausarten, die durch den Bau und Betreib der Anlagen 
entstehen könnten, auszuschließen, war eine Untersuchung der Fledermausfauna des Ge-
bietes notwendig. 
Dabei ist im Detail zu prüfen, ob das Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG, das 
Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG und das Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 
1 Nr. 3 BNatschG eingehalten wird.  
 

Beauftragter Untersuchungsumfang: 
Die Untersuchung erfolgt in Anlehnung an die „Arbeitshilfe  Fledermäuse und Windenergie 
in Thüringen“ und in Absprache mit der UNB Weimarer Land, Herrn Weise (09.03.2021).  
 

- Punkt – Stopp – Begehungen  
- Quartierkontrollen  
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Dokumentation und Bewertung der Ergebnisse 

 

Die Dokumentation und Bewertung soll folgendermaßen durchgeführt werden: 
- Analyse der gespeicherten Rufe 
- Datenauswertung  
 
Für die festgestellten Arten sind die Auswirkungen der Errichtung und des Betriebes der 
WEA betrachten: 
 

- Kollisionsgefahr (betriebsbedingte Wirkungen) 
- kurzfristige Lebensraumverluste während der Bauphase der Anlagen (baubedingte 

Wirkungen) 
- langfristiger Lebensraumverlust für waldbewohnende Arten durch WEA – Errichtung 

in Wäldern (anlagenbedingte Wirkungen) 
- direkte/indirekte Entwertung von Reproduktions- und Wohnstätten oder anderer es-

sentielle Funktionsräume (Wochenstuben, Quartiere, Flugstraßen und Jagdgebiete) 

 

1.2.     Rechtliche Grundlagen 
 
Im folgenden Gutachten wird untersucht, ob nachfolgende Verbotstatbestände gemäß § 44 
BNatSchG erfüllt sind. 
 
Es ist verboten: 

 

1. Wild lebende Tiere der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungs- und Verletzungsverbot). 

2. Wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzei-
ten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Stö-

rungsverbot). 
3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Schädigungs-

verbot). 
 

Um den Lebensstättenschutz zu gewährleisten, können im Regelfall entsprechend § 44 Abs. 
5 Satz 3 BNatSchG auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden. Dabei han-
delt es sich um Maßnahmen, die die kontinuierliche, ökologische Funktionalität für die be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bewahren sollen. Die CEF-Maßnahmen müssen 
vor den Eingriff in direkter funktionaler Beziehung durchgeführt werden. Eine ökologisch-
funktionale Kontinuität soll ohne zeitliche Lücken gewährleistet werden. Es handelt sich um 
vorgezogene Ausgleichmaßnahmen.  Über ein begleitendes Monitoring wird der Erfolg kon-
trolliert. 
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Bei Vorliegen von Verbotstatbeständen i.S.v § 44 BNatSchG ist die Prüfung einer Ausnahme 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG vorzunehmen. 
 
Kann eine Ausnahme nicht erteilt werden, besteht die Möglichkeit einer Befreiung nach § 67 
Abs. 1 Satz 2 BNatSchG. 

 

1.3.      Beschreibung der relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens 

 
Baubedingte Wirkfaktoren  
Bei baubedingten Auswirkungen durch Baustraßen und Baueinrichtungsflächen treten in der 
Regel Flächenverluste auf, die sich pro Anlage zumeist im unteren einstelligen Hektarbereich 
bewegen. Artenschutzrechtlich relevant ist dies dann, soweit die betroffenen Flächen als es-
sentieller Nahrungsraum dienen oder von Fledermäusen genutzte Höhlenbäume z.B. von 
Fällungen betroffen sind bzw. bei Vögeln, die auf diesen Flächen brüten bzw. ihre Nahrung 
suchen. Baubedingte Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Bauma-
schinenlärm können zu Meidungsverhalten führen. Erheblich wird eine solche Störwirkung 
erst dann, wenn essentielle Nahrungsräume von Fledermäusen während der Wochenstu-
benperiode dauerhaft oder regelmäßig unzureichend genutzt werden können. 
Ein Teil der Flächen wird nach Abschluss der Bauarbeiten rekultiviert und steht wieder als 
Lebensraum zur Verfügung. 
 
Anlagenbedingte Wirkfaktoren  
Anlagenbedingte Auswirkungen ergeben sich durch das Bauobjekt (ohne Betrieb) an sich. 
Wesentlich ist der direkte und dauerhafte Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und 
Nahrungsräumen. Sind unmittelbar Kernlebensräume betroffen, wie z. B. Wochenstuben-
zentren von Fledermäusen, können solche Habitatverluste erhebliche Auswirkungen auf die 
lokale Population haben. Insbesondere sind bei einer Mehrzahl von Anlagen in einem An-
tragsverfahren ungünstige Summationswirkungen (=Gesamtverlust an Habitatfläche) zu prü-
fen. Der Verlust von Nahrungshabitaten durch Überbauung ist eine Beeinträchtigung, die in 
der Regel aufgrund der vergleichsweise geringen Flächeninanspruchnahme pro WEA bei Ar-
ten mit großen Aktionsräumen oder Arten mit günstigem Erhaltungszustand nicht zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung führt, sofern Ausweichhabitate zur Verfügung stehen oder 
vorlaufend über vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen entwickelt werden. 
 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren  
Betriebsbedingte Auswirkungen eines WEA-Projektes können sich durch den Betrieb der 
Windenergieanlagen (Rotorbewegung, Beleuchtung) sowie durch Unterhaltungsmaßnahmen 
wie Wartungs- und Reparaturarbeiten ergeben. Maßgeblich ist hier vor allem die Wahr-
scheinlichkeit des Kollisionstodes mit den sich drehenden Rotoren und durch Anflug in den 
unteren Mastbereich bei einigen Vogelarten (z.B. Grauammer, Neuntöter). Nachteilige Wir-
kungen von Schallemissionen im Ultraschallbereich, die ein Meideverhalten verursachen, 
oder Schall, der zur akustischen Maskierung von Beutetieren führt, sind nicht bekannt bzw. 
Beinträchtigen das Balzverhalten einiger Vogelarten (z.B. Wachtelkönig, Rebhuhn). Licht-
quellen, die ein Meideverhalten verursachen oder eine Lockwirkung erzielen, sind für Fle-
dermäuse nicht relevant (BENNETT & HALE 2014). Diskutiert werden die Bildung von Wärme-
glocken und damit eine Konzentration von Insekten, die wiederum Fledermäuse anlocken 
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könnten (AHLÉN 2002), allerdings kann dies durch aktuelle Forschungen bislang nicht belegt 
werden. 

 
Einige Fledermausarten sind durch Kollision mit WEA gefährdet. 
Arbeitshilfe Fledermäuse und Windenergieanlagen in Thüringen: 
„Neben der direkten Tötung von Fledermäusen durch Kollision oder die von den Rotoren er-
zeugten Druckunterschiede in unmittelbarer Nähe der Rotorblätter (Barotrauma/innere De-
kompression der Lunge, vgl. Baerwald et al. 2008), können sich Windenergieanlagen beein-
trächtigend auf die Lebensräume auswirken. Es entstehen direkte Flächen- und damit Habi-
tatverluste, deren Auswirkungen vor allem von der Struktur und der Lebensraumfunktion 
abhängig sind. Weiterhin werden indirekte Wirkungen durch Schall- und Lichtemissionen 
sowie veränderte kleinklimatische Bedingungen diskutiert. Hierfür fehlen jedoch entspre-
chende Belege. Nachteilige Schallemissionen im Ultraschallbereich, die ein Meideverhalten 
verursachen, oder Schall, der zur akustischen Maskierung von Beutetieren führt, sind nicht 
bekannt. 
Im Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen sind für die besonders und streng ge-
schützte Artengruppe der Fledermäuse die artenschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß § 
44 BNatSchG zu prüfen. Fledermäuse sind artspezifisch unterschiedlich, jedoch vor allem als 
Kollisionsopfer betroffen. Es ist anzunehmen, dass sich mit dem Betrieb von WEA die Wahr-
scheinlichkeit einer kollisionsbedingten Tötung für Fledermäuse grundsätzlich erhöht. Je 
nach Anlagenstandort (v. a. im Wald) können auch Fortpflanzungs- und Ruhestätten betrof-
fen sein. Im Zuge der Genehmigungsplanung muss das Spektrum der Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen (z. B. Betriebszeitenkorrekturen) ausgeschöpft werden, allgemeine 
Lebensraumbeeinträchtigungen sind über Ausgleichsmaßnamen zu berücksichtigen. Für die 
Beantragung einer formal möglichen artenschutzrechtlichen Ausnahme fehlen in der Regel 
belastbare Ausnahmegründe.“ 

 
„Als durch ein hohes Schlagrisiko und infolgedessen von Mortalität betroffen, werden fol-
gende in Thüringen vorkommende Arten angenommen: Nyctalus noctula, Nyctalus leisleri, 
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pygmaeus, Vespertilio murinus. Die 
Mortalität an WEA-Rotoren kann sich standortspezifisch und je nach Konfiguration der ge-
planten WEA unterscheiden. Ein mittleres Schlagrisiko wird weiterhin für Eptesicus serotinus 
und Eptesicus nilssonii angenommen.“ (IFT 2021) 
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Tab. 1:  Fledermausverluste an Windenergieanlagen in Thüringen (TH) und Deutschland (D),  

Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt Brandenburg,            

Stand 07.05.2021 (Dürr 2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art                                           TH D 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 32 1.252 

N. leislerii Kleinabendsegler 19 195 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 3 68 

E. nilssonii Nordfledermaus  6 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 11 150 

Myotis myotis Großes Mausohr  2 

M. dasycneme Teichfledermaus  3 

M. daubentonii Wasserfledermaus  8 

M. nattereri Fransenfledermaus  2 

M. brandtii Große Bartfledermaus  2 

M. mystacinus Kleine Bartfledermaus  3 

M. brandtii/mystacinus Bartfledermaus spec.  2 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 30 758 

P. nathusii Rauhautfledermaus 59 1.115 

P. pygmaeus Mückenfledermaus 4 149 

Pipistrellus spec. Pipistrellus spec.  99 

Hypsugo savii Alpenfledermaus  1 
Barbastella barbastel-

lus Mopsfledermaus  1 

Plecotus austriacus Graues Langohr  8 

Plecotus auritus Braunes Langohr 1 7 

Chiroptera spec. Fledermaus spec. 11 79 

gesamt: 170  3.910 
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2.      Beschreibung des Vorhabens 

 
2.1.   Gebietsbeschreibung  

 
Die Standorte der WEA befinden sich auf ackerbaulich genutzten Flächen. Angebaut wurde 
hauptsächlich Raps, Wintergetreide und Mais. 
Wenige Gehölze (hochstämmige Obstbäume, Pappeln und Weiden) finden sich entlang von 
Feldwegen.  
Größere Gehölze gibt es entlang von eingekerbten Bachläufen zwischen Pfuhlsborn und Nie-
dertrebra, südlich von Flurstedt, zwischen Utenbach und Wormstedt, südlich von Nerkewitz, 
Hainichen und Zimmern, zwischen Wichmar, Hirschroda und Eckolstädt sowie an den Saale-
hängen zwischen Stöben und Döbritschen.  
Das Gebiet wird entwässert über die Fließgewässer Ilm und Saale mit mehreren Nebenbä-
chen.   
Größere stehende Gewässer sind die Fischteiche Utenbach und der Speicher Nerkewitz. 
Das Gebiet ist durch mehrere WEA vorbelastet 
 

2.2.   Grenzen des Untersuchungsgebietes  

 
Die Grenzen des Untersuchungsgebietes wurden entsprechend der Aufgabenstellung ge-
wählt. 

 

 
 

Abb. 3: geplante Anlagen - rote Punkte, 1.000 m – Radius – schwarze Linie  

 
Die Quartiersuche erfolgte in Umkreis von 200 m um die geplanten Anlagen. 
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2.3.    Vorhaben  
 
Geplant ist die Errichtung von 18 Windenergieanlagen (WEA) mit entsprechenden Zufahrts-
wegen.  
 
Tab.2: geplante Anlage; Bezeichnung, Standort, Typ 
 

Nr. Nr. Standortkoordinaten - ETRS89 (UTM) 
 

Typ 
Naben- 

höhe 

  
E N 

  
 

W1 E1 32684085,7 5659140,2 E 160 166m 

W3 K1 32681423,8 5653515,3 E 160 166m 

W4 K2 32680837,6 5654240,0 E 160 166m 

W5 K3 32681198,5 5653871,9 E 160 166m 

W6 M2 32686981,5 5659385,3 E160 166m 

W7 M3 32687279,5 5659177,9 E160 166m 

W8 M4 32687523,7 5659879,1 E160 166m 

W9 M5 32687486,4 5659524,2 E160 166m 

W10 M6 32688011,8 5659474,4 E160 166m 

W11 N1 32681406,2 5659383,2 E160 166m 

W12 N2 32681771,3 5659151,7 E 138 160m 

W13 N7 32682864,6 5659165,8 E160 166m 

W14 N8 32683439,8 5658996,0 E160 166m 

W15 S1 32684578,4 5660291,1 E 138 160m 

W16 S3 32685422,6 5660525,8 E160 166m 

W19 W1 32683124,3 5655431,0 E160 166m 

W20 W2 32683829,6 5655459,4 E 138 160m 

W21 W3 32683681,3 5656022,9 E160 166m 
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3.      Methode 

 
Die Erfassung im Gelände wurde von Klaus Lieder, Oliver Regner, Gerd Söldner und Gitta 
Lieder - Söldner durchgeführt. Dabei wurden regelmäßig bestimmte Kontrollstrecken abge-
gangen. Während der Begehung wurde der Standort aller 10 Minuten gewechselt.  
 
Neben der Aufnahme der Rufe im Gelände wurden auch Sichtbeobachtungen von Fleder-
mäusen notiert. Sichtnachweise konnten nur beim Großen Abendsegler erbracht werden, da 
diese Art schon bei Tageslicht fliegt und dann hinreichend sicher bestimmt werden kann. 
 

 
  

Abb. 4: geplante WEA (rote Punkte), untersuchte Transekten (blaue Linien), 1.000 m – Radius – rote 

Linie 
 

Tabelle 2: Begehungen Transekten mit Detektor 2021 

Heimzug – Grün unterlegt, Wochenstubenzeit – Rot unterlegt, Balzzeit, Wegzug – Grau unterlegt 

(gleiche Markierung wurde bei den Detektortabellen in den Artkapiteln angewandt) 
 

Datum Wetter 

Temperatur, Niederschlag, Wind 

13.04./14.04.2021 1 – 5°C, niederschlagsfrei, 13 km/h aus NW 

22.04./23.04.2021 3 – 9°C, niederschlagsfrei, 12 km/h aus W 

17.05./18.05.2021 7 – 14°C, niederschlagsfrei, 21 km/h aus SW 

03.06./04.06.2021 17 -  26°C, niederschlagsfrei, 9 km/h aus SO 

24.06./25.06.2021 13 – 15°C, niederschlagsfrei, 6 km/h aus SSW 

08.07./09.07.2021 15 – 19°C, niederschlagsfrei, 7 km/h aus ONO 

22.07./23.07.2021 12 – 23°C, niederschlagsfrei, 8 km/h aus N 

04.08./05.08.2021 13 – 20°C, niederschlagsfrei, 6 km/h aus S 

17.08./18.08.2021 9 – 16°C, niederschlagsfrei, 21 km/h aus WSW 

24.08./25.08.2021 8 – 18°C, niederschlagsfrei, 6 km/h aus N 

09.09./10.09.2021 17 – 25°C, niederschlagsfrei, 13 km/h aus SSW 

27.09./28.09.2021 16 – 21°C, ab 02.00 Uhr Nieselregen, 12 km/h aus W 

14.10./15.10.2021 18 - 24°C, niederschlagsfrei, 12 km/h aus S 
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Eingesetzte Geräte und Software:  
 

* 3 Batlogger (Firma Elekon - Schweiz) zur Aufnahme und Mithören  
* Smartphone mit allen eingespeicherten Fledermausrufen zum unmittelbaren  
   Vergleich 
*BatScope4 (Software; Firma WSL – Schweiz) zu Auswertung  

 
Die Batlogger M wurden sowohl bei den Transektbegehungen als auch beim Einsatz als 
Horchboxen folgendermaßen eingestellt: 

- Record Interval 0 

- Crest 2 

- Min. Crest= 7 

- Min. F = 15 kHz 

- Max. F = 155 kHz 
 
Die gespeicherten Rufe wurden mit einem speziellen Auswerteprogramm (BatScope 4) ana-
lysiert und im Zweifelsfall mit Angaben aus der Literatur (SKIBA 2009) verglichen. 
Weiterhin wurden die „Kriterien für die Wertung von Artnachweisen basierend auf Lautauf-
nahmen, Version 1 – Oktober 2009“ der Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Bayern  
genutzt. 

 
Mögliche Quartiere in Baumhöhlen wurden, soweit technisch möglich, mit dem Endoskop 
untersucht. 
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4.      Ergebnisse und Bewertung 
 
Nachgewiesen wurden 14 Arten. Da bei Langohrfledermäusen und Bartfledermäusen jeweils 
zwei Arten zusammengefasst werden, könnten auch 16 Arten im Gebiet heimisch sein. 
Einige in der nachfolgenden Tabelle genannten Arten wie die Bartfledermäuse und die Lang-
ohren werden gemeinsam aufgeführt, da auf Grund der geringen Differenzierungen der Rufe 
nicht exakt zugeordnet werden können. Eine Vielzahl von Myotisrufen konnte nicht eindeu-
tig zugeordnet werden. Ebenso wurden nicht sichere Rufe von Großer Abendsegler, Kleiner 
Abendsegler, Zweifarbfledermaus, Breitflügelfledermaus als Nyctalloide eingestuft. 
 

Tabelle 3: Festgestellte Fledermausarten, Schutzstatus und Gefährdung  
 

Art Schutz Gefährdung 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name FFH  BNatSc

hG 
RLD RLT 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii (Kuhl,  
1817) 

IV § - - 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii (Evers-
mann, 1845) 

IV §§ - 2 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus (Kuhl, 
1817) 

IV §§ - 2 

Fransenfledermaus Myotis nattereri (Kuhl, 
1817) 

IV §§ - 2 

Großes Mausohr Myotis myotis (Borkhau-
sen, 1797) 

II, IV §§ - 3 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 
(Schreber, 1774) 

IV §§ V 1 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri (Kuhl, 
1817) 

IV §§ D 2 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 
(Schreber, 1774) 

IV §§ - 3 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus 
(Leach, 1825) 

IV §§ - D 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii (Key-
serling & Blasius, 1839) 

IV §§ - 2 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 
(Linnaeus, 1758) 

IV §§ D D 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 
(Schreiber, 1774) 

IV §§ 3 2 

Braunes Langohr  Plecotus auritus (Linnaeus, 
1758) 

IV §§ 3 3 

Graues Langohr Plecotus austriacus (J. Fi-
scher, 1829) 

IV §§ 1 1 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 

(Schreiber, 1774) 
II, IV §§ 2 2 
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Tabelle 4: festgestellte Fledermausarten, Rufnachweise 2021 
 

Art Anzahl 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name Sicht Rufe 

 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii (Kuhl,  1817)  6 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii (Eversmann, 1845)  7 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 

Fransenfledermaus Myotis nattereri (Kuhl, 1817)  12 

Großes Mausohr Myotis myotis (Borkhausen, 1797)  17 

Myotis spec. Myotis spec.  118 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 8 940 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)  65 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)  279 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)  17 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)  129 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)  27 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus (Schreiber, 1774)  143 

Braunes Langohr  Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)  34 

Graues Langohr Plecotus austriacus (J. Fischer, 1829) 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus (Schreiber, 1774)  60 

Nyctalloid   26 

Gesamt  8 1.880 

 
Gesamtzahl der Nachweise: 1.888 
Transekte: 1.880 
Sicht: 8 
 
Fehlerbetrachtung: 
 

- Die sichere akustische Erfassung ist auf Grund leiser Ortungsrufe bei Bechsteinfle-
dermaus, Großem Mausohr, den beiden Hufeisennasenarten und den Langohrfle-
dermäusen (RUNKEL et al. 2018) schwierig.  Einige dieser Arten sind bei den folgenden 
Ergebnissen  unterrepräsentiert (Braunes Langohr und Großes Mausohr).   

 

- Einige Rufe sind schwer zu differenzieren und lassen eine Artbestimmung generell 
nicht zu. Dies betrifft die im Gebiet vorkommenden Arten Große Bartfledermaus und 
Kleine Bartfledermaus sowie Braunes Langohr und Graues Langohr. 
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Aktuelle Untersuchungsergebnisse: 
 
Für jede der festgestellten Arten werden die baubedingten, anlagenbedingten und betriebs-
bedingten Wirkfaktoren betrachtet: 
 
Baubedingte Wirkfaktoren  
Bei baubedingten Auswirkungen durch Baustraßen und Baueinrichtungsflächen treten in der 
Regel Flächenverluste auf, die sich pro Anlage zumeist im unteren einstelligen Hektarbereich 
bewegen. Artenschutzrechtlich relevant ist dies dann, soweit die betroffenen Flächen als es-
sentieller Nahrungsraum dienen oder von Fledermäusen genutzte Höhlenbäume z.B. von 
Fällungen betroffen sind. Baubedingte Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwer-
fern und Baumaschinenlärm können zu Meidungsverhalten führen. Erheblich wird eine sol-
che Störwirkung erst dann, wenn essentielle Nahrungsräume von Fledermäusen während 
der Wochenstubenperiode dauerhaft oder regelmäßig unzureichend genutzt werden kön-
nen. 
Anlagenbedingte Wirkfaktoren  
Anlagenbedingte Auswirkungen ergeben sich durch das Bauobjekt (ohne Betrieb) an sich. 
Wesentlich ist der direkte Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräu-
men. Sind unmittelbar Kernlebensräume betroffen, wie z. B. Wochenstubenzentren von Fle-
dermäusen, können solche Habitatverluste erhebliche Auswirkungen auf die lokale Populati-
on haben. Insbesondere sind bei einer Mehrzahl von Anlagen in einem Antragsverfahren un-
günstige Summationswirkungen (=Gesamtverlust an Habitatfläche) zu prüfen. Der Verlust 
von Nahrungshabitaten durch Überbauung ist eine Beeinträchtigung, die in der Regel auf-
grund der vergleichsweise geringen Flächeninanspruchnahme pro WEA bei Arten mit großen 
Aktionsräumen oder Arten mit günstigem Erhaltungszustand nicht zu einer erheblichen Be-
einträchtigung führt, sofern Ausweichhabitate zur Verfügung stehen oder vorlaufend über 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen entwickelt werden. 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren  
Betriebsbedingte Auswirkungen eines WEA-Projektes können sich durch den Betrieb der 
Windenergieanlagen (Rotorbewegung, Beleuchtung) sowie durch Unterhaltungsmaßnahmen 
wie Wartungs- und Reparaturarbeiten ergeben. Maßgeblich ist hier vor allem die Wahr-
scheinlichkeit des Kollisionstodes mit den sich drehenden Rotoren. Nachteilige Wirkungen 
von Schallemissionen im Ultraschallbereich, die ein Meideverhalten verursachen, oder 
Schall, der zur akustischen Maskierung von Beutetieren führt, sind nicht bekannt. Lichtquel-
len, die ein Meideverhalten verursachen oder eine Lockwirkung erzielen, sind ebenfalls für  
Fledermäuse nicht relevant (BENNETT & HALE 2014). Diskutiert werden die Bildung von Wär-
meglocken und damit eine Konzentration von Insekten, die wiederum Fledermäuse anlocken 
könnten (AHLÉN 2002), allerdings kann dies durch aktuelle Forschungen bislang nicht belegt 
werden. 

 
Für die allgemeinen Angaben zu den Arten wurde die Arbeitshilfe Fledermäuse und die IFT 
(2021) zitiert.  
Fledermausquartiere wurden nicht gefunden. 
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Wasserfledermaus - Myotis daubentonii 
 

Allgemeine Angaben  

 

Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und Thüringen  
• Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG, 
• RLD: -, RLT: - 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): günstig 
Vorkommen in Thüringen 
Die Wasserfledermaus zählt in Thüringen nur noch zu den „seltenen“ Arten. Sie weist im ak-
tuellen Dezennium eine relative Rasterfrequenz der Sommerquartiere von 9,3%, von 22,0% 
bei den Funden außerhalb der Quartiere und von 41,3% bei den Winterquartieren auf. (IFT 
2021) 
Vorkommen in Thüringen  
Die Wasserfledermaus ist in allen Teilen Thüringens anzutreffen. Wochenstuben verteilen 
sich auf den West- und Ostthüringischen Raum. Insgesamt 381 Winterquartiere sind be-
kannt. Erkennbare Vorkommenslücken v. a. in der Winterverbreitung beruhen auf unter-
schiedlichen Erfassungsintensitäten. Die Art gilt als mäßig häufig, mit regelmäßiger Repro-
duktion und Überwinterung.  
Migrationsverhalten  
Zwischen Sommer- und Winterquartier legen Wasserfledermäuse meist Entfernungen gerin-
ger als 150 km zurück (ROER & SCHOBER 2001a). Bundesweit sind verschiedene Massenwinter-
quartiere bekannt, in denen mehrere Tausend Wasserfledermäuse überwintern (KALLASCH & 

LEHNERT 1995, KUGELSCHAFTER & LÜDERS 1996). Die weitesten bekannten Wanderungen ins Win-
terquartier betragen 250–300 km (DIETZ et al. 2007).  
Flugverhalten  
Jagdflüge finden in geringer Höhe über dem Wasser (0,5 m), selten höher statt. Wasserfle-
dermäuse jagen fast ausschließlich an stehenden und langsam fließenden Gewässern, wo sie 
in dichtem Flug über der Wasseroberfläche kreisen. Beutetiere können direkt von der Was-
seroberfläche abgefangen werden, wobei die Schwanzflughaut als Käscher eingesetzt wird. 
Um von den Wochenstubenquartieren zu den Jaggebieten zu kommen, fliegen Wasserfle-
dermäuse entlang von Leitlinien, wie z. B. Waldtälern, Ufervegetationen und Baumreihen.  
Lebensweise  
Wasserfledermäuse beziehen ihre Wochenstuben überwiegend in hohlen Bäumen, verein-
zelt kommen Gebäudequartiere vor, die sich in Mauerspalten, Brücken und Durchlässen und 
auf Dachböden befinden können (MÜLLER 1991, NAGEL & HÄUSSLER 2003). Die Jagdgebiete be-
finden sich in einem Umkreis von bis zu 8 km um das Quartier und werden meist entlang von 
festen Flugstraßen angeflogen (DIETZ & KALKO 2007). Für Reproduktionsvorkommen ist die 
Gewässerfläche eine entscheidende Größe.   
Konfliktrisiko  
Aufgrund des Flugverhaltens meist dicht über der Wasseroberfläche oder entlang von Vege-
tationsstrukturen ist für die Art eine geringe Kollisionsgefährdung anzunehmen, trotz allem 
liegen mehrere Totfunde aus Deutschland vor. Das Konfliktpotential für direkte Wochenstu-
benverluste ist im Wald gegeben, ebenso für unterirdische Winterquartiere im Wald. 
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Vorkommen 2021: 
0,32 % aller Nachweise Transekte (n = 6) 
 
Tabelle 5: Detektornachweise Wasserfledermaus 2021  
 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.             

22.04./23.04.             

17.05./18.05.       5     

03.06./04.06.             

24.06./25.06.             

08.07./09.07.             

22.07./23.07.             

04.08./05.08.       1     

17.08./18.08.             

24.08./25.08.             

09.09./10.09.             

27.09./28.09.             

14.10./15.10.             

gesamt       6     

 
Nur in zwei Nächten im Bereich der Transekte 4 festgestellt. 
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2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 

 
- Kollisionsverluste durch drehende Rotoren: 

               Auf Grund der Lebensweise ist bei dieser Art kaum mit Kollisionsverlusten zu rechnen. 
 
          Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein 
 

 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

 
- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 

Bauzeit: 
           Störungen sind nicht zu erwarten, da keine Jagdhabitate (Gewässer) an den Standorten der 
           WEA vorhanden sind. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 

2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 

 

- Verlust vom essentiellen Nahrungsraum während der Bauzeit, insbesondere zur Wochenstu-
benzeit: 
Störungen sind nicht zu erwarten, da keine Jagdhabitate an den Standorten der WEA  
vorhanden sind. 

- Beseitigung von Höhenbäumen oder anderer Quartiere: 
Es wurden keine Quartiere/Höhlenbäume der Wasserfledermaus gefunden.  

- direkter Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräumen durch Überbau-
ung: 
Es werden keine Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräumen überbaut. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 

 
Gefährdung durch die geplante WEA (Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes): 
Eine Gefährdung durch die geplanten WEA hinsichtlich des Kollisionsrisikos ist nicht zu er-
warten.  
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Bartfledermäuse 

Große Bartfledermaus - Myotis brandtii 

Kleine Bartfledermaus –  Myotis mystacinus 
  

Eine Unterscheidung der Rufe von Großer und Kleiner Bartfledermaus ist sehr schwierig. 
Deshalb wurden beide Arten hier zusammengefasst.  
 

Allgemeine Angaben  

 

Große Bartfledermaus: 

 

Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und Thüringen 
• Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG, 
• RLD:  -, RLT: 2 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): ungünstig – unzureichend 
Vorkommen in Thüringen  
In Thüringen gibt es knapp 700 bekannte Fundorte. Jedoch liegen im aktuellen Dezennium 
nur von 200 Fundorten auch Nachweise vor. Mit den relativen Rasterfrequenzen für Som-
merquartiere von 14 %, für Winterquartiere von 13 % und für Funde außerhalb der Quartie-
re von 14 % gilt Myotis brandtii als selten. (IFT 2021) 
Migrationsverhalten  
Die Art gilt insgesamt als ortstreu mit saisonalen Wanderungen zwischen Sommer- und Win-
terlebensraum von meist < 40 km (DIETZ & KIEFER 2014). Andererseits sind für Brandtfleder-
maus auch längere Überflüge zwischen Sommer- und Winterlebensraum bekannt, darunter 
300 km weite Wanderungen (DIETZ et al. 2007).  
Flugverhalten  
Bevorzugte Jagdhabitate der Brandtfledermaus, sofern sie bislang untersucht wurden, liegen 
in Laubwäldern, an Gewässern oder entlang von linearen Strukturen, wie Hecken, Waldrän-
der und Gräben (TAAKE 1992, DENSE & RAHMEL 2002, eig. Untersuchungen). Ein Tier kann meh-
rere Jagdgebiete in einer Nacht aufsuchen, wobei zwischen Quartier und Jagdgebiet zum Teil 
Distanzen von über 10 km zurückgelegt werden. Dabei orientieren sich die Tiere an Leitli-
nien, wie Hecken und Baumreihen. Jagdflug meist in geringer bis mittlerer Höhe (1–15 m), 
selten im Kronenbereich (TUPINIER 2001).  
Lebensweise  
Im Sommer bezieht die Art ihr Quartier hinter abstehender Rinde oder in Stammspalten. An 
Gebäuden werden z. B. spaltenförmige Unterschlüpfe hinter Schieferfassaden und Klapplä-
den aufgesucht. Als Winterquartiere sind Höhlen, Stollen und Keller beschrieben, wo sie 
teilweise frei hängen oder sich in Spalten verkriechen (TUPINIER 2001).  
Konfliktrisiko  
Aufgrund des Flugverhaltens im offenen Luftraum kann die Art mit der Zwergfledermaus 
verglichen werden, so dass eine Kollisionsgefährdung anzunehmen ist, wenngleich dafür kei-
ne Belege vorliegen. Möglicherweise besteht eine geringere Kollisionsgefährdung aufgrund 
eines weniger intensiven Erkundungsverhaltens an Windenergieanlagen als bei der Zwerg-
fledermaus. Ein Konfliktpotential für direkte Wochenstubenverluste ist im Wald gegeben. 
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Kleine Bartfledermaus: 

 
Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und Thüringen 
Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG, 
• RLD: -, RLT:  2 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): ungünstig – unzureichend 
Vorkommen in Thüringen  
Nach jetzt vorliegenden Kenntnissen und basierend auf der flächenmäßigen Verteilung der 
1.560 bekannten Fundorte ist diese Art inzwischen als selten einzustufen. Dies belegen die 
relativen Rasterfrequenzen für Sommerquartiere von 17 % und für Winterquartiere von 19 % 
sowie für Funde außerhalb der Quartiere von 23 %. (IFT 2021) 
Migrationsverhalten  
Die Bartfledermaus scheint insgesamt eine kleinräumig wandernde Art zu sein, mit saisona-
len Wanderungen zwischen Sommer- und Winterlebensraum von meist weniger als 50–100 
km (DIETZ & KIEFER 2014). Einige der wenigen mit Bezug zum Sommerlebensraum in Winter-
quartieren wiedergefundenen Bartfledermäuse haben aber auch längere Überflüge zwischen 
Sommer- und Winterlebensraum durchgeführt, so 625 km in Frankreich (DIETZ et al. 2007).  
Flugverhalten  
Der Jagdlebensraum ist sehr vielfältig. Laut TAAKE (1992) sind Fließgewässer bedeutende 
Jagdhabitate, in Frankreich wurde sie auch an Seen nachgewiesen, in Hessen und Thüringen 
ist die Art mehr an Wälder gebunden (SIMON ET AL. 2004, TRESS et al. 2012). Insgesamt ist sie 
eine Art der strukturreichen Offenlandschaften. Wobei sie Strukturen, wie Baumreihen und 
Hecken, sowohl als Jaggebiet als auch als Leitlinie nutzt.   
Lebensweise  
Ihre Sommerquartiere befinden sich in Spalten an und in Gebäuden, aber auch in Baumspal-
ten und hinter abstehender Rinde. Winterquartiere sind unterirdische Hohlräume wie Berg-
werksstollen und Höhlen.  
Konfliktrisiko  
Das Kollisionsrisiko ist noch nicht abschließend geklärt. Aufgrund des Flugverhaltens wäre es 
mit der Zwergfledermaus vergleichbar, allerdings wird die Art kaum unter WEA gefunden, 
was wiederum mit ihrer insgesamt geringeren Häufigkeit und, vergleichbar der Brandtfle-
dermaus, einem anderen Erkundungsverhalten zusammenhängt. Die Gefahr des Verlustes 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann im Wald bestehen, allerdings siedelt die Art häu-
figer in Gebäuden. 
 
Vorkommen „Bartfledermäuse“ 2021: 
0,37 % aller Nachweise Transekte (n = 7) 
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Tabelle 6: Detektornachweise „Bartfledermäuse“ 2021  
 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.             

22.04./23.04.             

17.05./18.05.             

03.06./04.06.             

24.06./25.06.             

08.07./09.07.             

22.07./23.07.     3     2 

04.08./05.08.         1   

17.08./18.08.             

24.08./25.08.             

09.09./10.09.             

27.09./28.09.             

14.10./15.10.           1 

gesamt     3   1 3 
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2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 

 
- Kollisionsverluste durch drehende Rotoren: 

               Auf Grund der Lebensweise ist bei diesen Arten kaum mit Kollisionsverlusten zu rechnen. 
 
          Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein 
 

 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

 
- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 

Bauzeit: 
           Störungen sind minimal erwarten, da keine essentiell wichtigen Jagdhabitate an den 
           Standorten der WEA vorhanden sind, der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 

2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 

 

- Verlust vom essentiellen Nahrungsraum während der Bauzeit, insbesondere zur Wochenstu-
benzeit: 
Störungen sind nicht zu erwarten, da keine essentiellen Jagdhabitate an den Standorten der 
WEA vorhanden sind. 

- Beseitigung von Höhenbäumen oder anderer Quartiere: 
Es wurden keine Quartiere/Höhlenbäume gefunden.  

- direkter Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräumen durch Überbau-
ung: 
Es werden keine Flächen mit Quartierbäumen und nur kleine Flächen der Nahrungsräume 
überbaut. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 
Gefährdung durch die geplante WEA (Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes): 
Eine Gefährdung durch die geplanten WEA hinsichtlich des Kollisionsrisikos ist nicht zu er-
warten.  

 
 
 

Erstelldatum: 29.06.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 127/170



Windpark Niedertrebra 
Erfassung Fledermäuse 2021 

Regner & Söldner GbR Seite 24 
 

 
 
Fransenfledermaus –  Myotis nattereri 
  

Allgemeine Angaben 

 

Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und Thüringen 
• Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG, 
• RLD: -, RLT: 2 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): günstig 
Vorkommen in Thüringen  
Bisher konnte die Fransenfledermaus an 2.043 Fundorten in Thüringen nachgewiesen wer-
den. Im letzten Dezennium lag die Anzahl der Nachweispunkte bei 573. Nicht nur die absolu-
ten, sondern auch die relativen Kennzahlen liegen deutlich unter denen des vorherigen De-
zenniums. Die relativen Rasterfrequenzen für Sommerquartiere von 16,7 % und Winterquar-
tiere von 50,3 % sowie für Funde außerhalb der Quartiere von 28,2 % weisen diese Art als 
„mäßig häufig“ aus. Die Fransenfledermaus ist in ganz Thüringen verbreitet, besitzt aber ei-
nen Schwerpunkt im Süden und Osten des Landes. (IFT 2021) 
Migrationsverhalten  
Zum Migrationsverhalten gibt es unterschiedliche Hinweise. Einerseits gilt die Art als ort-
streu, weil sich ein Großteil der gefundenen Winterquartiere < 40 km vom Sommerlebens-
raum entfernt befindet. Vor Winterquartieren schwärmende Fransenfledermäuse kommen 
häufig aus Sommerquartieren, die in einem Radius von bis zu 60 km um das Winterquartier 
liegen (PARSONS & JONES 2003, TRESS et al. 2012). Andererseits wurden für Fransenfledermäuse 
auch längere Überflüge zwischen Sommer- und Winterlebensraum registriert. Die weitesten 
Wanderungen ins Winterquartier betragen 260–330 km (DIETZ et al. 2007).   
Flugverhalten  
Jagdflüge, strukturnah, meist in geringer Höhe vom Boden bis in die Baumkronen. Die Jagd-
gebiete der Fransenfledermaus liegen in Wäldern ebenso wie im strukturreichen Offenland. 
Dabei entfernen sich die Tiere meist nicht weiter als 3 km vom Quartier.   
Lebensweise  
Fransenfledermäuse sind typische Waldfledermäuse (BOYE et al. 1999), wobei auch Nachwei-
se von Wochenstuben im Siedlungsbereich bekannt sind (SIMON ET AL. 2004, TRESS et al. 2012). 
Als Quartier dienen Baumhöhlen sowie Dachböden und Mauerspalten. Ihr Winterquartier 
beziehen Fransenfledermäuse in frostfreien Höhlen und Stollen. Dort verkriecht sie sich in 
enge Spalten und Ritzen, zum Teil auch in Zwischenräume von Stein- und Geröllhaufen 
(TOPÁL 2001).  
Konfliktrisiko  
Das Kollisionsrisiko ist aufgrund der geringen nächtlichen und saisonalen Aktionsräume so-
wie der Strukturgebundenheit im Flug in Höhen unter Baumkronenniveau gering. Im Wald 
besteht die Gefahr des Verlustes von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie essentiellen 
Nahrungsräumen. 
 
Vorkommen 2021: 
0,64 % aller Nachweise Transekte (n = 12) 
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Tabelle 7: Detektornachweise Fransenfledermaus 2021  
 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.   3   2     

22.04./23.04.       1     

17.05./18.05.             

03.06./04.06. 3     1     

24.06./25.06.             

08.07./09.07.             

22.07./23.07.   1         

04.08./05.08.       1     

17.08./18.08.             

24.08./25.08.             

09.09./10.09.             

27.09./28.09.             

14.10./15.10.             

gesamt 3 4   5     
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2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 

 
- Kollisionsverluste durch drehende Rotoren: 

               Auf Grund des arttypischen Verhaltensmusters ist kaum mit Kollisionsverlusten zu rechnen. 
 
          Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein 
 

 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

 
- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 

Bauzeit: 
           Störungen sind minimal erwarten, da keine essentiell wichtigen Jagdhabitate an den 
           Standorten der WEA vorhanden sind, der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 
         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 

2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 

 

- Verlust vom essentiellen Nahrungsraum während der Bauzeit, insbesondere zur Wochenstu-
benzeit: 

              Störungen sind nicht zu erwarten, da keine essentiellen Jagdhabitate an den Standorten der 
              WEA vorhanden sind, sondern sich großflächig in den Waldgebieten verteilen. 

- Beseitigung von Höhenbäumen oder anderer Quartiere: 
               Es wurden keine Quartiere/Höhlenbäume gefunden.  

- direkter Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräumen durch Überbau-
ung: 

              Es werden keine Flächen mit Quartierbäumen und nur kleine Flächen der Nahrungsräume 
               überbaut. 
 
         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 

Gefährdung durch die geplante WEA (Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes): 
Eine Gefährdung durch die geplanten WEA hinsichtlich des Kollisionsrisikos ist nicht zu er-
warten.  

 
 
 

Erstelldatum: 29.06.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 130/170



Windpark Niedertrebra 
Erfassung Fledermäuse 2021 

Regner & Söldner GbR Seite 27 
 

 
 
Großes Mausohr –  Myotis myotis 
  

Allgemeine Angaben  

 

Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Thüringen 
Anh. II und IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG, 
• RLD: -, RLT: 3 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): günstig 
Vorkommen in Thüringen  
Im aktuellen Dezennium betragen die relativen Rasterfrequenzen für Nachweise von Som-
merquartieren  40 %, von Winterquartieren 62 % und von Funden außerhalb der Quartiere 
35 %. Dies führt zur Einstufung in die Klasse „mäßig häufig“. (IFT 2021) 
Flugverhalten  
Typische Jagdgebiete des Großen Mausohrs sind alte Laub- und Laubmischwälder mit gerin-
ger Bodenbedeckung, weitgehend fehlender Strauchschicht und mittleren Baumabständen > 
5 m. Auch Äcker und Wiesen können zeitweise als Jagdhabitat genutzt werden, insbesonde-
re nachdem die Flächen gemäht bzw. geerntet worden sind. Um geeignete Flächen zu fin-
den, legen Große Mausohren Entfernungen von bis zu 20 km zurück. Um von ihren Wochen-
stubenquartieren im Siedlungsbereich in ihre Jagdgebiete im Wald zu kommen, nutzen Gro-
ße Mausohren linienförmige Strukturen, wie z. B. Hecken und Baumreihen, als Leitlinie.  
Lebensweise  
Wochenstuben des Großen Mausohrs finden sich in Mitteleuropa meist in Dachböden von 
Kirchen, Schlössern, Gutshöfen oder ähnlichen großen Räumen, die vor Zugluft geschützt 
sind (GÜTTINGER et al. 2001). Die Kolonien umfassen meist mehrere hundert Tiere, in Aus-
nahmefällen bis zu 5.000. Andere Quartiertypen wie Baumhöhlen, Spalten an Gebäuden o-
der Höhlen werden von Weibchen nur als Zwischen- oder Ausweichquartier, von Männchen 
aber regelmäßig, genutzt. Winterquartiere finden sich meist in unterirdischen Stollen, Kel-
lern und Höhlen.   
Konfliktrisiko  
Große Mausohren werden selten unter Windenergieanlagen gefunden, ein Kollisionsrisiko 
ist aber vorhanden. Das Konfliktpotential für direkte Wochenstubenverluste ist gering, da die 
Art im Siedlungsraum siedelt. Winterquartiere im Wald können betroffen sein, ebenso Nah-
rungshabitate. 

 
Vorkommen 2021: 
0,90 % aller Nachweise Transekte (n = 17) 
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Tabelle 8: Detektornachweise Großes Mausohr 2021 
 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.   5         

22.04./23.04.             

17.05./18.05.           1 

03.06./04.06.   6   2     

24.06./25.06.             

08.07./09.07.             

22.07./23.07.     1       

04.08./05.08.             

17.08./18.08.           1 

24.08./25.08.             

09.09./10.09.     1       

27.09./28.09.             

14.10./15.10.             

gesamt   11 2 2   2 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Erstelldatum: 29.06.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 132/170



Windpark Niedertrebra 
Erfassung Fledermäuse 2021 

Regner & Söldner GbR Seite 29 
 

 

 

 
2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 

 
- Kollisionsverluste durch drehende Rotoren: 

               Auf Grund des arttypischen Verhaltensmusters ist kaum mit Kollisionsverlusten zu rechnen. 
 
          Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein 
 

 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

 
- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 

Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da keine essentiell wichtigen Jagdhabitate an den 
           Standorten der WEA vorhanden sind, der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 

2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 

 

- Verlust vom essentiellen Nahrungsraum während der Bauzeit, insbesondere zur Wochenstu-
benzeit: 
Störungen sind nicht zu erwarten, da keine essentiellen Jagdhabitate an den Standorten der 
WEA vorhanden sind. 

- Beseitigung von Höhenbäumen oder anderer Quartiere: 
Es wurden keine Quartiere/Höhlenbäume gefunden.  

- direkter Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräumen durch Überbau-
ung: 
Es werden keine Flächen mit Quartierbäumen und nur kleine Flächen der Nahrungsräume 
überbaut. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 
Gefährdung durch die geplante WEA (Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes): 
Eine Gefährdung durch die geplanten WEA hinsichtlich des Kollisionsrisikos ist nicht zu er-
warten.  
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Myotisarten unbestimmt 
 
Eine Reihe von Rufen konnte keiner Myotisart konkret zugeordnet werden. 
 
Tabelle 9: Detektornachweise Myotis-Arten  
 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.   5   8     

22.04./23.04. 5 4 14     10 

17.05./18.05. 2 3   5 16 8 

03.06./04.06. 6 3 1     6 

24.06./25.06. 4     3     

08.07./09.07.     1       

22.07./23.07.   1         

04.08./05.08.     1       

17.08./18.08. 1 1   1 1   

24.08./25.08. 1           

09.09./10.09.       1 1   

27.09./28.09. 1           

14.10./15.10.   2   1   1 

gesamt 20 19 17 19 18 25 
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Großer Abendsegler - Nyctalus noctula 

 

 

Allgemeine Angaben  

 

Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Thüringen 
• Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG 
• RLD: V, RLT: 1 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): ungünstig – unzureichend 
Vorkommen in Thüringen  
Im letzten Dezennium konnten lediglich 519 Vorkommen des Großen Abendseglers in Thü-
ringen verzeichnet werden. Die relativen Rasterfrequenzen für Sommerquartiere von 11 % 
und Winterquartiere von 4 % sowie Funde außerhalb der Quartiere von 31% deuten auch 
auf die jahreszeitlich unterschiedliche Fundhäufigkeit der fernwandernden Art hin. So stam-
men die meisten Nachweise aus den Zugzeiten von April bis Anfang Juni und besonders von 
August bis Oktober. Das weist auf die hohe Bedeutung Thüringens auch als Transferland hin. 
Alle drei Parameter sind im Vergleich zum Dezennium davor deutlich zurückgegangen. Über-
sommernde Große Abendsegler sind überwiegend Männchen. Der Datenspeicher weist im 
letzten Dezennium lediglich eine Wochenstube der Art in Ostthüringen auf. Die vorliegenden 
Daten erlauben aktuell nur noch eine Einstufung dieser Art als „selten“. (IFT 2021) 
Migrationsverhalten  
Nach Auflösung der Wochenstuben wandern die Tiere vornehmlich in südwestlicher Rich-
tung ab. Abendsegler sind Fernwanderer. Die weiteste dokumentierte Entfernung beträgt ca. 
1600 km (GEBHARD 1999). In Thüringen beringte Tiere zeigten bisher eine maximal zurückge-
legte Distanz von 567 km (TRESS et al. 2012).  
Flugverhalten  
Der Flug des Abendseglers findet im offenen Luftraum statt, über Offenland, Gewässer, Wald 
und entlang von Schneisen und Waldrandstrukturen. Jagdflug meist schnell über Wipfelhöhe 
der Bäume (6–40m), gelegentlich bis mehrere 100 m hoch (300–500 m) (GEBHARD & 

BOGDANOWICZ 2004, SKIBA 2009, ). Mit Hilfe von Infrarotaufnahmen konnten in Schweden ja-
gende Abendsegler bis in Höhen von 1.200 m festgestellt werden (AHLEN et al. 2007). Die Tie-
re verlassen ihr Quartier bereits in der frühen Dämmerung und nutzen Jagdgebiete regelmä-
ßig auch in Entfernungen von über 10 km (KRONWITTER 1988).   
Lebensweise  
Der Abendsegler ist eine typische Waldfledermaus, die sowohl im Sommer als auch im Win-
ter Baumhöhlen nutzt, ebenso werden Fledermauskästen oder Gebäude aufgesucht (DIETZ & 

KIEFER 2014). Als Winterquartier werden neben dickwandigen Baumhöhlen auch Felsspalten 
genutzt, in denen sich zum Teil sehr viele Individuen (z. B. Levensauer Hochbrücke: 5.000 
überwinternde Tiere; Baumhöhlen bis 1.000 Abendsegler (BOYE et al. 1999)).  
Konfliktrisiko  
Abendsegler sind aufgrund ihres Flugverhaltens in besonderem Maße durch Kollisionen an 
Windenergieanlagen gefährdet. Insbesondere im Spätsommer muss mit wandernden 
Abendseglern gerechnet werden. Bevorzugte Orte für Migrationsstopps sind die Flusstal-
lagen, besonders wenn dort Balz- und Überwinterungsquartiere lokalisiert sind. Im Wald be-
steht die Gefahr für den Verlust von Lebensstätten (v. a. Balz- und Winterquartiere). 
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Vorkommen 2021: 
49,79 % aller Nachweise (n = 940) 
 

Tabelle 10: Detektornachweise Großer Abendsegler 2021 
 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.   4         

22.04./23.04.   1         

17.05./18.05.       1     

03.06./04.06.     21       

24.06./25.06. 6     111     

08.07./09.07.   78 2 113     

22.07./23.07. 2 14 5     2 

04.08./05.08. 1 72 1 75     

17.08./18.08.   6     66 8 

24.08./25.08.   1 2       

09.09./10.09. 14 36 14 73     

27.09./28.09.   150     60   

14.10./15.10.           1 

gesamt 23 362 45 373 126 11 

 
Sichtnachweise: 
22.04.2022 1 Ind. 
24.08.2022 1 Ind. 
09.09.2022 2 Ind. 
27.09.2022 4 Ind. 
 

Der große Abendsegler war die häufigste Art. Die hohe Anzahl Ende Juni/Anfang Juli deutet 
auf ein oder mehrere Sommerquartiere der Art hin. 
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2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 

 
- Kollisionsverluste durch drehende Rotoren: 

Bei dieser Art ist mit Kollisionsverlusten zu rechnen. Es wird empfohlen, Abschaltzeiten für 
die Anlagen einzuplanen. 

 

       x   Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
             Abschaltzeiten 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei der Umsetzung von Abschaltzeiten 
 

 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

 
- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 

Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da keine essentiell wichtigen Jagdhabitate an den 
           Standorten der WEA vorhanden sind, der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 

2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 

 

- Verlust vom essentiellen Nahrungsraum während der Bauzeit, insbesondere zur Wochenstu-
benzeit: 
Störungen sind nicht zu erwarten, da die Jagdhabitate sich großflächig verteilen. 
Höhenbäumen oder anderer Quartiere: 
Es wurden keine Quartiere/Höhlenbäume gefunden.  

- direkter Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräumen durch Überbau-
ung: 
Es werden keine Flächen mit Quartierbäumen und nur kleine Flächen der Nahrungsräume 
überbaut. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

  

Gefährdung durch die geplante WEA (Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes): Im Untersuchungsgebiet kommt die Art regelmäßig vor. Ein grund-
sätzliches Schlagrisiko für den Abendsegler besteht bei jeder WEA. Deshalb werden Ab-
schaltzeiten vorgeschlagen. 
 
 
 

Erstelldatum: 29.06.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 137/170



Windpark Niedertrebra 
Erfassung Fledermäuse 2021 

Regner & Söldner GbR Seite 34 
 

 
Kleinabendsegler - Nyctalus leisleri 

 

 

Allgemeine Angaben  

 

Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Thüringen 
• Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG 
• RLD: D; RLT: 2  
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): ungünstig – unzureichend 
Vorkommen in Thüringen  
Die relativen Rasterfrequenzen der Sommerquartiere betragen 10 % und der Funde außer-
halb der Quartiere 16 %. Im Winter scheinen alle Kleinen Abendsegler in Gebieten südwest-
lich von Thüringen zu verweilen. Thüringen ist ein wichtiges Transferland für die saisonalen 
Wanderungen Kleiner Abendsegler. Diese Art wird insgesamt als „selten“ eingestuft. (IFT 
2022) 
Migrationsverhalten  
Nach Auflösung der Wochenstuben ziehen die Tiere vornehmlich in südwestlicher Richtung 
ab. Kleinabendsegler sind Fernwanderer. Die weiteste dokumentierte Entfernung beträgt ca. 
1500 km (OHLENDORF et al. 2001). Andererseits gibt es neben Kleinabendseglern, die weite 
Wanderungen durchführen, auch Populationen, die im Gebiet der Sommerquartiere bleiben 
(DIETZ et al. 2007).   
Flugverhalten  
Jagdflug oft hoch (bis 100 m) im offenen Luftraum, jedoch etwas niedriger als beim Großen 
Abendsegler (BOGDANOWICZ & RUPRECHT 2004). Die Jagdgebiete liegen sowohl in Wäldern als 
auch im Offenland, an Gewässern und an beleuchteten Plätzen und Straßen im Siedlungsbe-
reich. Dabei entfernen sich die Tiere bis zu 17 km von ihrem Quartier und wechseln rasch 
von einem Jagdgebiet zum nächsten (HARBUSCH et al. 2002, SCHORCHT 2002).   
Lebensweise  
Sommerquartiere befinden sich in Baumhöhlen oder -spalten, selten an Gebäuden. Dabei 
wechseln Wochenstuben wie Einzeltiere in unregelmäßigen Zeitabständen das Quartier. So 
entstehen Quartierkomplexe, die bis zu 50 Einzelquartiere umfassen können (MESCHEDE & 

HELLER 2000).   
Kleinabendsegler sind Fernwanderer. Ihre Winterquartiere liegen oftmals 400–1100 km und 
mehr von den Sommerlebensräumen entfernt (ROER 1989, OHLENDORF et al. 2001). Dort 
überwintern sie in Baumhöhlen, seltener auch in Fledermauskästen oder an Gebäuden.  
Konfliktrisiko  
Kleinabendsegler sind aufgrund ihres Flugverhaltens in besonderem Maße durch Kollisionen 
an Windenergieanlagen gefährdet. Besonders im Umfeld der bekannten Wochenstubenko-
lonien muss mit erhöhten Schlagopfern gerechnet werden. Bevorzugte Orte für Migrations-
stopps sind die Flusstallagen, besonders wenn dort Balzquartiere lokalisiert sind. Im Wald 
besteht die Gefahr für den Verlust von Wochenstubenkolonien und Balzquartieren. 
 
Vorkommen 2021: 
3,44 % aller Nachweise (n = 65) 
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Tabelle 11: Detektornachweise Kleinabendsegler 2021 
 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.   2         

22.04./23.04.             

17.05./18.05. 1         2 

03.06./04.06.       1     

24.06./25.06.             

08.07./09.07.     7 18     

22.07./23.07.   2 2 1     

04.08./05.08.   1   1     

17.08./18.08.   1   1 20   

24.08./25.08.   2         

09.09./10.09.     2 1     

27.09./28.09.             

14.10./15.10.             

gesamt 1 8 11 23 20 2 
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2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 

 
- Kollisionsverluste durch drehende Rotoren: 

Bei dieser Art ist mit Kollisionsverlusten zu rechnen. Es wird empfohlen, Abschaltzeiten für 
die Anlagen einzuplanen. 

 

       x   Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
             Abschaltzeiten 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei der Umsetzung von Abschaltzeiten 
 

 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

 
- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 

Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da keine essentiell wichtigen Jagdhabitate an den 
           Standorten der WEA vorhanden sind, der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 

2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 

 

- Verlust vom essentiellen Nahrungsraum während der Bauzeit, insbesondere zur Wochenstu-
benzeit: 
Störungen sind nicht zu erwarten, da die Jagdhabitate sich großflächig in der Umgebung ver-
teilen. 

- Beseitigung von Höhenbäumen oder anderer Quartiere: 
Es wurden keine Quartiere/Höhlenbäume gefunden.  

- direkter Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräumen durch Überbau-
ung: 
Es werden keine Flächen mit Quartierbäumen und nur kleine Flächen der Nahrungsräume 
überbaut. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 
Gefährdung durch die geplante WEA (Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes): 
Im Untersuchungsgebiet kommt die Art in geringer Dichte vor. Ein grundsätzliches Schlagrisi-
ko für den Kleinabendsegler besteht bei jeder WEA. Die Art würde von den vorgeschlagenen 
Abschaltzeiten für den Großen Abendsegler, die das Risiko weiter minimieren, profitieren. 
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Zwergfledermaus - Pipistrellus pipistrellus 

 

 

Allgemeine Angaben  

 

Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Thüringen 
• Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG 
• RLD: -, RLT: 3 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): günstig 
Vorkommen in Thüringen:  
Mit 1.582 gemeldeten Fundorten ist die Zwergfledermaus eine der häufigeren Arten im ak-
tuellen Dezennium in Thüringen. Die relativen Rasterfrequenzen für Sommerquartiere be-
tragen 46,3 %, für Winterquartiere 14% und für Funde außerhalb der Quartiere 70,6 %, so 
dass die Einstufung in die Klasse „mäßig häufig“ erfolgt. Der hohe Prozentsatz an Funden au-
ßerhalb von Quartieren ist auf den verstärkten Einsatz akustischer Methoden im aktuellen 
Dezennium zurückzuführen, womit sich die Art besser nachweisen lässt als andere. (IFT 
2021) 
Migrationsverhalten  
Die Zwergfledermaus gilt als weitgehend ortstreu (GRIMMBERGER & BORK 1979, SIMON 1998). 
Die schwärmenden bzw. überwinternden Zwergfledermäuse kommen aus den Sommerquar-
tieren, die in einem Radius von 20–40 km um das Winterquartier liegen (SIMON ET AL. 2004, 
DIETZ et al. 2007).  
Flugverhalten  
Als Jagdgebiete der Zwergfledermaus werden häufig Waldränder, Hecken und andere Grenz-
strukturen beschrieben, aber auch an und über Gewässern ist die Art regelmäßig anzutreffen 
(SIMON et al. 2004). Die Jagdgebiete liegen meist in einem Radius von etwa 2 km um das 
Quartier und werden über Leitlinien, wie Hecken und Baumreihen, erreicht (EICHSTÄDT & BAS-

SUS 1995, SIMON et al. 2004).  
Lebensweise  
Zwergfledermäuse sind typische Spaltenbewohner an Gebäuden. Ihre Quartiere befinden 
sich hinter Schiefer- und Eternitverkleidungen, Verschalungen, Zwischendächern, Hohl-
blockmauern und sonstigen kleinen Spalten an der Außenseite von Gebäuden (z. B. SIMON et 
al. 2004). Die Wochenstubenkolonien wechseln regelmäßig ihr Quartier, wodurch ein Quar-
tierverbund entsteht (FEYERABEND & SIMON 2000). Männchen und nach Auflösung der Wo-
chenstuben auch Weibchen und Jungtiere suchen regelmäßig Baumhöhlen auf. Im Winter 
sind Zwergfledermäuse in Höhlen, Kellern, Tunneln oder Stollen zu finden. Oftmals unbe-
kannt scheint es in vielen Regionen ein zentrales Massenwinterquartier zu geben, das im 
Spätsommer von Tausenden von Individuen erkundet wird (vgl. SENDOR & SIMON 2003). 

 
Vorkommen 2021: 
14,77 % aller Nachweise (n = 279) 
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Tabelle 12: Detektornachweise Zwergfledermaus 2021 
 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.             

22.04./23.04.       5   1 

17.05./18.05. 10     1   8 

03.06./04.06.       59     

24.06./25.06.   14   75     

08.07./09.07.   14 5       

22.07./23.07. 1 4 5   3 6 

04.08./05.08.     2 14     

17.08./18.08.   2         

24.08./25.08.   1 1   2   

09.09./10.09.             

27.09./28.09.       11     

14.10./15.10. 11 24         

gesamt 22 59 13 165 5 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstelldatum: 29.06.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 142/170



Windpark Niedertrebra 
Erfassung Fledermäuse 2021 

Regner & Söldner GbR Seite 39 
 

 
 
 
2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 

 
- Kollisionsverluste durch drehende Rotoren: 

Bei dieser Art ist mit Kollisionsverlusten zu rechnen. Es wird empfohlen, Abschaltzeiten für 
die Anlagen einzuplanen. 

 

       x   Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
             Abschaltzeiten 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei der Umsetzung von Abschaltzeiten 
 

 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

 
- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 

Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da keine essentiell wichtigen Jagdhabitate an den 
           Standorten der WEA vorhanden sind, der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 

2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 

 

- Verlust vom essentiellen Nahrungsraum während der Bauzeit, insbesondere zur Wochenstu-
benzeit: 
Störungen sind nicht zu erwarten, da die Jagdhabitate sich großflächig verteilen. 
Höhenbäumen oder anderer Quartiere: 
Es wurden keine Quartiere/Höhlenbäume gefunden.  

- direkter Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräumen durch Überbau-
ung: 
Es werden keine Flächen mit Quartierbäumen und nur kleine Flächen der Nahrungsräume 
überbaut. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 
Gefährdung durch die geplante WEA (Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes): 
Im Untersuchungsgebiet kommt die Art in regelmäßig vor. Ein grundsätzliches Schlagrisiko 
besteht bei dieser Art. Es werden deshalb Abschaltzeiten zur Vermeidung von Kollisionen 
vorgeschlagen.  
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Mückenfledermaus - Pipistrellus pygmaeus 

 
Allgemeine Angaben  

 

Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Thüringen 
Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG, 
• RLD: -, RLT: D 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): unbekannt 
Vorkommen in Thüringen  
Die Mückenfledermaus gehört zu den wenigen Arten, die sich akustisch eineindeutig und 
leicht nachweisen lassen. Im letzten Dezennium wurden die akustischen Methoden verstärkt 
angewendet. Die relative Rasterfrequenz für Funde außerhalb der Quartiere stieg vor allem 
dadurch auf 23,4% an. Im Vergleich zu anderen, gut akustisch nachweisbaren Arten, wie z.B. 
der Zwergfledermaus (70,6%) scheint die Mückenfledermaus jedoch deutlich weniger weit 
verbreitet zu sein. Dafür spricht auch die relative Rasterfrequenz der Sommerquartiere von 
nur 3 %. Winterquartiere sind in Thüringen bislang nicht bekannt. Die Art gilt daher im aktu-
ellen Dezennium in Thüringen als „selten“. (IFT 2021) 
Migrationsverhalten  
Zum Migrationsverhalten gibt es unterschiedliche Hinweise. Es sind sowohl Populationen, 
die im Gebiet der Sommerquartiere bleiben, als auch Migrationen beschreiben (BRAUN & 

HÄUSSLER 1999, HÄUSSLER et al. 1999). Es wird vermutet, dass einige der bislang der Zwergfle-
dermaus zugeordneten Langstreckenflüge der Mückenfledermaus zuzuordnen sind. Zumin-
dest für kleinräumige Wanderungen spricht das Auftreten von balzenden Tieren in Gebieten, 
in denen die Art im Sommer nicht gefunden wird. Der weiteste registrierte Überflug zwi-
schen Sommer- und Winterlebensraum in Deutschland betrug 180 km (DIETZ et al. 2007).   
Flugverhalten  
Jagdflüge meist in geringer Höhe bis in die Baumkronen. Als Jagdgebiete sind naturnahe Au-
wälder sowie Teichlandschaften beschrieben. Linienförmige Strukturen im Offenland werden 
als Jagdgebiet und Leitlinie genutzt. Winterfunde sind bislang spärlich.   
Lebensweise  
Wochenstubenkolonien sind sowohl aus dem Wald (Baumspalten) als auch aus Gebäuden 
bekannt. Die Lebensräume sind vor allem im Tiefland mit größeren Gewässern zu suchen 
(BARLOW 1997, BRAUN & HÄUSSLER 1999). Aus Hessen ist die Überwinterung von Tieren im Wo-
chenstubenquartier belegt (HERZIG 1999).  
Konfliktrisiko  
Das Kollisionsrisiko ist aufgrund des Flugverhaltens vergleichbar hoch wie bei der Zwergfle-
dermaus, allerdings wird die Art seltener unter WEA gefunden, was wiederum mit ihrer ins-
gesamt geringeren Häufigkeit erklärbar wäre. Die Gefahr des Verlustes von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten in Wäldern ist gegeben. 
 
Vorkommen 2021: 
0,90 % aller Nachweise (n = 17) 
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Tabelle 13: Detektornachweise Mückenfledermaus 2021 
 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.             

22.04./23.04.             

17.05./18.05.           9 

03.06./04.06.             

24.06./25.06.             

08.07./09.07.             

22.07./23.07.             

04.08./05.08.             

17.08./18.08.             

24.08./25.08. 6           

09.09./10.09.             

27.09./28.09.       1     

14.10./15.10.       1     

gesamt 6     2   9 
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2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 

 
- Kollisionsverluste durch drehende Rotoren: 

Bei dieser Art ist mit Kollisionsverlusten zu rechnen. Es wird empfohlen, Abschaltzeiten für 
die Anlagen einzuplanen. 

 

       x   Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
             Abschaltzeiten 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei der Umsetzung von Abschaltzeiten 
 

 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

 
- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 

Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da keine essentiell wichtigen Jagdhabitate an den 
           Standorten der WEA vorhanden sind, der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 

2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 

 

- Verlust vom essentiellen Nahrungsraum während der Bauzeit, insbesondere zur Wochenstu-
benzeit: 
Störungen sind nicht zu erwarten, da die Jagdhabitate sich großflächig in der Umgebung ver-
teilen. 

- Beseitigung von Höhenbäumen oder anderer Quartiere: 
Es wurden keine Quartiere/Höhlenbäume gefunden.  

- direkter Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräumen durch Überbau-
ung: 
Es werden keine Flächen mit Quartierbäumen und nur kleine Flächen der Nahrungsräume 
überbaut. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 
Gefährdung durch die geplante WEA (Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes): 
Ein grundsätzliches Schlagrisiko besteht bei dieser Art. Es werden deshalb Abschaltzeiten zur 
Vermeidung von Kollisionen vorgeschlagen. 
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Rauhautfledermaus - Pipistrellus nathusii 

 
Allgemeine Angaben  

 

Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Thüringen 
• Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG 
• RLD: -, RLT: 2 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): günstig 
Vorkommen in Thüringen  
Seit 2011 wurden 428 Fundorte der Rauhautfledermaus in Thüringen gemeldet. Die relativen 
Rasterfrequenzen für Sommerquartiere betragen knapp 2 %, für Winterquartiere knapp 3% 
und für Funde außerhalb der Quartiere immerhin 28 %. Es gibt Hinweise auf Reproduktion in 
Thüringen, auch sind einzelne Überwinterungsversuche belegt. Obwohl Einzeltiere auch re-
gelmäßig in Kastenrevieren gefunden werden, stammen über 90% der Beobachtungen von 
Funden außerhalb des Quartiers (Netzfänge, Detektornachweise, Totfunde). Offensichtlich 
ist Thüringen ein Durchzugsland für die Rauhautfledermaus. Die Art ist nach den derzeitigen 
Kenntnissen als selten einzustufen. (IFT 2021) 
Migrationsverhalten  
Die Rauhautfledermaus gehört zu den weit wandernden Arten. Im August und September 
verlassen die Tiere ihre Wochenstubengebiete meist in Richtung Südwest, wobei sie sich an 
Küsten- und Gewässerlinien orientieren und Strecken zwischen 1.000 und 2.000 km zurück-
legen (DIETZ et al. 2007). Maximale nachgewiesene Wanderungen betrugen 1.905 km (PETER-

SONS 1996). Im Mittelgebirge ist von einem Breitfrontenzug auszugehen.  
Flugverhalten  
Jagdflug meist unter Baumkronenhöhe, während des Zuges wird die Art aber häufig in grö-
ßerer Höhe (> 40m) festgestellt (VIERHAUS 2004). Jagdgebiete befinden sich in einem Radius 
von 5–6 km um das Quartier und liegen meist innerhalb des Waldes an Schneisen, Wegen 
und Waldrändern oder über Wasserflächen, im Herbst auch im Siedlungsbereich (ARNOLD & 

BRAUN 2002, SCHORCHT et al. 2002).   
Lebensweise  
Die Rauhautfledermaus ist eine typische Waldfledermaus (MESCHEDE & HELLER 2000). Quartie-
re und Wochenstuben befinden sich in Baumhöhlen und -spalten, oft hinter abstehender 
Rinde alter Eichen und in Stammspalten. An Gebäuden werden Holzverkleidungen und 
Klappläden angenommen, wobei es auch zu Vergesellschaftungen mit Brandt- und Bartfle-
dermäusen sowie Zwergfledermäusen kommt. Den Winter verbringen Rauhautfledermäuse 
in z. B. Felsspalten, Mauerrissen, Baumhöhlen und Holzstapeln (DIETZ & KIEFER 2014).  
Konfliktrisiko  
Rauhautfledermäuse sind in besonderem Maße kollisionsgefährdet. Die Zahl der wandern-
den Rauhautfledermäuse steigt im Spätsommer massiv an. Bei WEA-Planungen in Wäldern 
besteht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 
 
Vorkommen 2021: 
6,83 % aller Nachweise (n = 129) 
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Tabelle 14: Detektornachweise Rauhautfledermaus 2021  
 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.             

22.04./23.04.             

17.05./18.05. 1           

03.06./04.06.             

24.06./25.06.       6     

08.07./09.07.     6       

22.07./23.07.   1       2 

04.08./05.08.       18     

17.08./18.08. 1     4 2 5 

24.08./25.08.       1 1   

09.09./10.09.       2     

27.09./28.09.             

14.10./15.10.   1   1   77 

gesamt 2 2 6 32 3 84 
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2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 

 
- Kollisionsverluste durch drehende Rotoren: 

Bei dieser Art ist mit Kollisionsverlusten zu rechnen. Es wird empfohlen, Abschaltzeiten für 
die Anlagen einzuplanen. 

 

       x   Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
             Abschaltzeiten 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei der Umsetzung von Abschaltzeiten 
 

 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

 
- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 

Bauzeit: 
           Störungen sind minimal erwarten, da keine essentiell wichtigen Jagdhabitate an den 
           Standorten der WEA vorhanden sind, der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 

2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 

 

- Verlust vom essentiellen Nahrungsraum während der Bauzeit, insbesondere zur Wochenstu-
benzeit: 
Störungen sind nicht zu erwarten, da die Jagdhabitate sich großflächig verteilen. 
Höhenbäumen oder anderer Quartiere: 
Es wurden keine Quartiere/Höhlenbäume gefunden.  

- direkter Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräumen durch Überbau-
ung: 
Es werden keine Flächen mit Quartierbäumen und nur kleine Flächen der Nahrungsräume 
überbaut. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 
Gefährdung durch die geplante WEA (Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes): 
Im Untersuchungsgebiet kommt die Art in vor. Ein grundsätzliches Schlagrisiko besteht bei 
dieser Art. Es werden deshalb Abschaltzeiten zur Vermeidung von Kollisionen vorgeschlagen. 
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Zweifarbfledermaus - Vespertilio murinus 
 

 

Allgemeine Angaben  

 

Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Thüringen 
• Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG 
• RLD: D, RLT: D 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): unbekannt 
Vorkommen in Thüringen 
Derzeit beträgt die relative Rasterfrequenz für Sommerquartiere 1,9 %, für Winterquartiere 
1,7 % und für Funde außerhalb der Quartiere 17,5 %. Wochenstuben wurden bislang in Thü-
ringen nicht nachgewiesen. Die, im Vergleich zu den Rasterfrequenzen, erhöhten Rasterwer-
te für Funde außerhalb der Quartiere sind auf die Funde verletzter oder eingeflogener Tiere 
der Art zurückzuführen, die während der Zugzeiten und im Winter bei sich ändernden Wet-
terlagen auftreten. Die Art wird daher insgesamt als „sehr selten“ eingestuft. (IFT 2021) 
Lebensstätten und Wanderverhalten 
Quartiere: Sommer- und Winterquartiere in der Regel in und an Gebäuden (Spalten, Fugen, 
Verschalungen etc.), nur vereinzelte Nachweise in hohlen Bäumen oder Nistkästen. 
Jagdhabitate: Offenlandgebiete und Gewässer, aber auch Wälder. 
Langstreckenzieher 
Gefährdungspotenzial durch WEA  
Erhöhtes Tötungsrisiko (Kollision, Verunfallung):  
Zweifarbfledermäuse sind aufgrund ihres Flugverhaltens in erhöhtem Maße durch Kollisio-
nen an WEA gefährdet. 
Risiko für Fortpflanzungs- und Ruhestätten: gering 

Für den Verlust von Lebensstätten besteht nach derzeitigen Kenntnissen nur ein vernachläs-
sigbares Konfliktpotential. 

 
Vorkommen 2021: 
1,43 % aller Nachweise (n = 27) 
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Tabelle 15: Detektornachweise Zweifarbfledermaus 2021  
 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.             

22.04./23.04.             

17.05./18.05.             

03.06./04.06.             

24.06./25.06.   8   11     

08.07./09.07.             

22.07./23.07.   5         

04.08./05.08.             

17.08./18.08.   1     2   

24.08./25.08.             

09.09./10.09.             

27.09./28.09.             

14.10./15.10.             

gesamt   14   11 2   
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2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 

 
- Kollisionsverluste durch drehende Rotoren: 

Bei dieser Art ist mit Kollisionsverlusten zu rechnen. Es wird empfohlen, Abschaltzeiten für 
die Anlagen einzuplanen. 

 

       x   Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
             Abschaltzeiten 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei der Umsetzung von Abschaltzeiten 
 

 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

 
- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 

Bauzeit: 
           Störungen sind minimal erwarten, da keine essentiell wichtigen Jagdhabitate an den 
           Standorten der WEA vorhanden sind, der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 

2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 

 

- Verlust vom essentiellen Nahrungsraum während der Bauzeit, insbesondere zur Wochenstu-
benzeit: 
Störungen sind nicht zu erwarten, da die Jagdhabitate sich großflächig verteilen. 
Höhenbäumen oder anderer Quartiere: 
Es wurden keine Quartiere/Höhlenbäume gefunden.  

- direkter Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräumen durch Überbau-
ung: 
Es werden keine Flächen mit Quartierbäumen und nur kleine Flächen der Nahrungsräume 
überbaut. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 

Gefährdung durch die geplante WEA (Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes): 
Im Untersuchungsgebiet kommt die Art selten vor. Ein grundsätzliches Schlagrisiko besteht 
bei dieser Art. Es werden deshalb Abschaltzeiten zur Vermeidung von Kollisionen vorge-
schlagen (siehe Zusammenfassung).  
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Breitflügelfledermaus - Eptesicus serotinus 

 
Allgemeine Angaben  

 

Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Thüringen 
Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG 
• RLD: 3, RLT: 2 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): günstig 
Vorkommen in Thüringen  
Die relativen Rasterfrequenzen für Sommerquartiere betragen 7,8 %, für Winterquartiere 
11,2 % und für Funde außerhalb der Quartiere 18,6 %. Das führt insgesamt zur Klasse „sel-
ten“ (IFT 2021) 
Migrationsverhalten  
Zum Migrationsverhalten gibt es unterschiedliche Hinweise. Einerseits gilt die Art als ort-
streu, weil sich ein Großteil der gefundenen Winterquartiere < 50 km vom Sommerlebens-
raum entfernt befindet. Andererseits gibt es wandernde Individuen mit Wanderdistanzen ins 
Winterquartier bis 330 km (DIETZ et al. 2007).   
Flugverhalten  
Jagdflüge der Breitflügelfledermaus finden meist unter Baumkronenhöhe statt, Wanderflüge 
sind bis 70–80 m nachgewiesen (BAAGØE 2001b). Die Jagdgebiete der Breitflügelfledermaus 
liegen meist im Offenland. Baumbestandene Weiden, Gärten, Parks, Hecken und Waldrän-
der werden hier häufig genutzt und besitzen eine Leitfunktion für die Art (SCHMIDT 2000, SI-

MON et al. 2004). Im Siedlungsbereich jagt sie häufig um Straßenlaternen (BAAGØE 2001b).   
Lebensweise  
Die Breitflügelfledermaus ist eine typische gebäudebewohnende Fledermausart. Sowohl die 
Wochenstuben, als auch die einzeln lebenden Männchen suchen sich Spalten an und in Ge-
bäuden als Quartier. Es werden versteckte und unzugängliche Mauerspalten, Holzverklei-
dungen, Dachüberstände und Zwischendächer genutzt (BAAGØE 2001B, SIMON et al. 2004). Na-
türliche Quartiere in Baumhöhlen oder Felsspalten sind für die Breitflügelfledermaus nur aus 
Südeuropa bekannt (BAAGØE 2001b). Die Winterquartiere liegen häufig in der Nähe der 
Sommerlebensräume (BAAGØE 2001b). Auch die Nutzung eines Jahresquartiers ist nicht sel-
ten. Im Winter werden meist Spaltenquartiere bezogen, was dazu führt, dass bislang erst 
wenige winterschlafende Breitflügelfledermäuse gefunden wurden und der Wissensstand 
noch unzureichend ist.  
Konfliktrisiko  
Breitflügelfledermäuse werden deutlich häufiger als z. B. das vergleichbar Große Mausohr 
unter Windenergieanlagen gefunden. Die Art ist in erhöhtem Maße kollisionsgefährdet, al-
lerdings geringer, als für die besonders gefährdeten Arten. Das Konfliktpotential für direkte 
Wochenstubenverluste ist gering, da die Art im Siedlungsraum siedelt. 
 
Vorkommen 2021: 
7,57 % aller Nachweise (n = 143) 
Die Masse der Nachweise erfolgt am 03./04.06.2021 bei Schmiedehausen. 
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Tabelle 16: Detektornachweise Breitflügelfledermaus 2021 
 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.             

22.04./23.04.             

17.05./18.05.             

03.06./04.06.   16       104 

24.06./25.06.       4     

08.07./09.07.     5       

22.07./23.07.   7 2       

04.08./05.08.             

17.08./18.08.       1 1   

24.08./25.08.         1   

09.09./10.09.     2       

27.09./28.09.             

14.10./15.10.             

gesamt   23 9 5 2 104 
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2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 

 
- Kollisionsverluste durch drehende Rotoren: 

Bei dieser Art ist mit Kollisionsverlusten zu rechnen. Es wird empfohlen, Abschaltzeiten für 
die Anlagen einzuplanen. 

 

       x   Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: ja 
             Abschaltzeiten 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein, bei der Umsetzung von Abschaltzeiten 
 

 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

 
- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 

Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da keine essentiell wichtigen Jagdhabitate an den 
           Standorten der WEA vorhanden sind, der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 

2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 

 

- Verlust vom essentiellen Nahrungsraum während der Bauzeit, insbesondere zur Wochenstu-
benzeit: 
Störungen sind nicht zu erwarten, da keine essentiellen Jagdhabitate an den Standorten der 
WEA vorhanden sind. 

- Beseitigung von Höhenbäumen oder anderer Quartiere: 
Es wurden keine Quartiere/Höhlenbäume gefunden.  

- direkter Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräumen durch Überbau-
ung: 
Es werden keine Flächen mit Quartierbäumen und nur kleine Flächen der Nahrungsräume 
überbaut. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 

Gefährdung durch die geplante WEA (Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes): 
Im Untersuchungsgebiet kommt die Art selten vor. Ein grundsätzliches Schlagrisiko besteht 
bei dieser Art. Es werden deshalb Abschaltzeiten zur Vermeidung von Kollisionen vorge-
schlagen (siehe Zusammenfassung).  
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Langohr - Fledermäuse – Plecotus spec. 
Braunes Langohr - Plecotus auritus 

Graues Langohr - Plecotus austriacus 
 

Eine Unterscheidung der Rufe von Braunen und Grauen Langohr gilt als nicht sicher. Deshalb 
wurden beide Arten zusammengefasst.  
 
Allgemeine Angaben  

 

Braunes Langohr: 

 
Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Thüringen 
• Anh. IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG, 
• RLD: 3, RLT: 3 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): günstig 
Vorkommen in Thüringen  
Seit 2011 wurde die Art an 498 Fundorten in Thüringen beobachtet. Im aktuellen Dezennium 
betragen die relativen Rasterfrequenzen für Sommerquartiere 25,6 %, für Winterquartiere 
67,6 % und für Funde außerhalb der Quartiere 17,2 %. Die Werte sind deutlich geringer als in 
den Jahren von 2001 bis 2010 und führen daher nur noch zur Klasseneinstufung „mäßig häu-
fig“. Gemessen an diesen Daten wurde Plecotus auritus von Myotis myotis als häufigste Art 
in Thüringen abgelöst. (IFT 2021) 
Migrationsverhalten  
Die Art gilt als sehr ortstreu. Die Winterquartiere befinden sich meist in der nahen Umge-
bung des Sommerlebensraums (< 20 km). Die weiteste bekannte Wanderung ins Winter-
quartier beträgt 90 km (DIETZ et al. 2007).   
Flugverhalten  
Flüge erfolgen strukturnah,  meist in geringer Höhe vom Boden bis in die Baumkronen. Die 
Jagdgebiete liegen meist im Umkreis von maximal 1–2 km um das Quartier, häufig sogar nur 
in einer Entfernung bis 500 m (ENTWISTLE ET AL. 2000, KRANNICH & DIETZ 2013). Typische Jagdha-
bitate liegen in unterschiedlich strukturierten Laubwäldern, bisweilen in eingestreuten Na-
delholzflächen, in Obstwiesen und an Gewässern. Ebenso wie die Grauen Langohren sind sie 
geschickte Flieger, die auf engem Raum manövrieren können.   
Lebensweise  
Im Unterschied zum Grauen Langohr gilt Plecotus auritus als Waldfledermaus, die bevorzugt 
Quartiere in Baumhöhlen aufsucht. Hierzu zählen vor allem Spalten und Spechthöhlen, häu-
fig in unterständigen Bäumen. In Gebäuden werden vor allem Dachböden aufgesucht, wobei 
z. B. die Hohlräume von Zapfenlöchern des Dachgebälks genutzt werden. Die Winterquartie-
re befinden sich in Kellern, Stollen und Höhlen in der nahen Umgebung des Sommerlebens-
raums.  
Konfliktrisiko  
Das Kollisionsrisiko ist aufgrund der geringen nächtlichen und saisonalen Aktionsräume so-
wie der Strukturgebundenheit im Flug in Höhen unter Baumkronenniveau gering. Allerdings 
gibt es Hinweise auf gezielte Jagdflüge an Windenergieanlagen zum Zweck des Absammelns 
von Nachtfaltern vom WEA-Mast. Im Wald besteht die Gefahr des Verlustes von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten und der Beeinträchtigung von essentiellen Nahrungshabitaten. 
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Graues Langohr 
 

Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Thüringen 
• Anh. II und IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG, 
• RLD: 1, RLT: 1 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): unzureichend bekannt 
Vorkommen in Thüringen  
Aus Thüringen sind 1.141 Fundorte bekannt. Jedoch liegen aus dem aktuellen Dezennium 
nur noch von 89 Fundorten insgesamt 189 Nachweise vor. Die relativen Rasterfrequenzen 
betragen für Sommerquartiere 3,3 %, für Winterquartiere 21,2 % und für Funde außerhalb 
der Quartiere 4,0 %. Damit muss das Graue Langohr in Thüringen aktuell als „sehr selten“ 
eingestuft werden. Die verbliebenen Vorkommen konzentrieren sich in Südthüringen in der 
Vorderrhön. Im nördlichen Vorland des Thüringer Waldes/Schiefergebirge sind die Nachwei-
se zerstreut. (IFT 2021) 
Migrationsverhalten  
Die Art gilt als ortstreu. Die weiteste bekannte Wanderung ins Winterquartier beträgt 90 km, 
meist suchen sie sich jedoch Höhlen, Keller oder Stollen in weniger als 20 km Entfernung 
(HORÁČEK ET AL. 2004, DIETZ & KIEFER 2014).  
Flugverhalten  
Jagdflüge, strukturnah, meist in geringer Höhe vom Boden bis in die Baumkronen. Ihr Flug ist 
auch auf kleinem Raum sehr geschickt, zum Teil sehr langsam und gaukelnd, manchmal auf 
der Stelle rüttelnd. Die Jagdgebiete befinden sich in offener Kulturlandschaft, seltener im 
Wald in 1–5 km Entfernung (FÜCKINGER & BECK 1995, ARNOLD 1999).   
Lebensweise  
Die Quartiere des Grauen Langohrs befinden sich in der Regel in Gebäuden. Nur wenige 
Funde in Fledermauskästen sind bislang bekannt. Die Tiere hängen frei oder versteckt auf 
Dachböden und verkriechen sich auch hinter den Außenverkleidungen von Fenstern o. ä. 
Abends verlassen sie ihr Quartier erst spät in Richtung ihrer Jagdgebiete.   
Konfliktrisiko  
Das Kollisionsrisiko wird gegenwärtig aufgrund der geringen nächtlichen und saisonalen Ak-
tionsräume sowie der Strukturgebundenheit im Flug in Höhen unter Baumkronenniveau als 
gering eingestuft. Allerdings gibt es Hinweise auf gezielte Jagdflüge an Windenergieanlagen 
zum Zweck des   
Absammelns von Nachtfaltern vom WEA-Mast. Die Gefahr des Verlustes von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten ist gering, da die Art in Gebäuden siedelt. 
 
Vorkommen 2021: 
1,80 % aller Nachweise (n = 34) 
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Tabelle 17: Detektornachweise „Langohrfledermäuse“ 2021  
 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.   1   1 1   

22.04./23.04.   2 1       

17.05./18.05.           1 

03.06./04.06.   2 1     2 

24.06./25.06.       4     

08.07./09.07.     4       

22.07./23.07. 2 2         

04.08./05.08.     2   2 1 

17.08./18.08.   1   2   2 

24.08./25.08.             

09.09./10.09.             

27.09./28.09.             

14.10./15.10.             

gesamt 2 8 8 7 3 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erstelldatum: 29.06.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b4 158/170



Windpark Niedertrebra 
Erfassung Fledermäuse 2021 

Regner & Söldner GbR Seite 55 
 

 

 

 
2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 

 
- Kollisionsverluste durch drehende Rotoren: 

               Auf Grund des arttypischen Verhaltensmusters ist kaum mit Kollisionsverlusten zu rechnen. 
 
          Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein 
 

 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

 
- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 

Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da keine essentiell wichtigen Jagdhabitate an den 
           Standorten der WEA vorhanden sind, der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 

2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 

 

- Verlust vom essentiellen Nahrungsraum während der Bauzeit, insbesondere zur Wochenstu-
benzeit: 
Störungen sind nicht zu erwarten, da keine essentiellen Jagdhabitate an den Standorten der 
WEA vorhanden sind. 

- Beseitigung von Höhenbäumen oder anderer Quartiere: 
Es wurden keine Quartiere/Höhlenbäume gefunden.  

- direkter Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräumen durch Überbau-
ung: 
Es werden keine Flächen mit Quartierbäumen und nur kleine Flächen der Nahrungsräume 
überbaut. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 
Gefährdung durch die geplante WEA (Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes): 
Eine Gefährdung durch die geplanten WEA hinsichtlich des Kollisionsrisikos ist nicht zu er-
warten.  
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Mopsfledermaus - Barbastella barbastellus 
 
 

Allgemeine Angaben  

 

Schutzstatus / Gefährdung / Bestandssituation in Deutschland und in Thüringen 
• Anh. II und IV FFH-RL, streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 a BNatSchG, 
• RLD: 2, RLT: 2 
• Erhaltungszustand in der kontinentalen Region (Deutschland): ungünstig – unzureichend 
Vorkommen in Thüringen  
In der Thüringer Fledermausdatenbank sind 1.410 Fundorte der Mopsfledermaus registriert. 
Die relativen Rasterfrequenzen betragen für die Sommerquartiere 21%, für die Winterquar-
tiere 50 % und für die Funde außerhalb der Quartiere 39 %. Die Bestandssituation ist insge-
samt als „mäßig häufig“ zu bewerten. Außer aus den Kammlagen der Mittelgebirge liegen 
Nachweise aus ganz Thüringen vor. Höhenlagen unter 400 m üNN scheint die Art zu bevor-
zugen. Die wenigen bekannten Wochenstuben verteilen sich über ganz Thüringen. (IFT 2021) 
Migrationsverhalten  
Die Art gilt als ortstreu mit saisonalen Wanderungen zwischen Sommer- und Winterlebens-
raum von meist < 40 km (DIETZ et al. 2007). Für Mopsfledermäuse wurden äußerst selten 
längere Überflüge zwischen Sommer- und Winterlebensraum beschrieben, die weitesten 
sind noch unter 300 km weite Wanderungen (DIETZ et al. 2007).  
Flugverhalten  
Jagdflüge sind von bodennah bis über den Kronenbereich hinaus bekannt (SCHOBER & GRIMM-

BERGER 1998, SKIBA 2003, SCHOBER 2004).  
Die Jagdgebiete liegen in einem Radius von bis zu 10 km um das Quartier (ENGEL 2002), be-
finden sich aber besonders bei Männchen auch näher am Quartier (STEINHAUSER 2002). Sie 
liegen überwiegend im Wald, weiterhin wurden Waldränder, Wasserläufe oder Gehölzreihen 
als Jagdgebiete festgestellt. Neben der Nutzung linearer Strukturen als Jagdgebiet, dienen 
diese auch als Leitlinie, um entfernter liegende Jagdgebiete zu erreichen.  
Lebensweise  
Die Wochenstuben befinden sich überwiegend in Wäldern hinter sich lösender Borke an 
Bäumen, bisweilen hinter Holzfassaden und Klappläden an Gebäuden. Die bekannten Wo-
chenstuben setzen sich meist nur aus kleinen 5–25 Weibchen zählenden Kolonien zusam-
men. Wochenstubenkolonien wechseln ihr Quartier regelmäßig, entweder von Baum zu 
Baum oder innerhalb eines Gebäudes. Winterquartiere befinden sich in Höhlen und Stollen, 
v. a. aber in Festungs- und Bunkeranlagen (RUDOLPH et al. 2003). Die große Toleranz gegen-
über Frost führte zu der Vermutung, dass Mopsfledermäuse auch in Spaltenquartieren an 
Gebäuden oder Bäumen überwintern können.  
Konfliktrisiko  
Aufgrund des Flugverhaltens im offenen Luftraum bis Baumkronenniveau und darüber ist für 
die Art eine Kollisionsgefährdung anzunehmen, wenngleich bislang über Totfunde kaum be-
stätigt. Das Konfliktpotential für direkte Wochenstubenverluste, Verluste von anderen Quar-
tieren oder essentiellen Nahrungsräumen ist im Wald gegeben. 
 
Vorkommen 2021: 
3,18 % aller Nachweise (n = 60) 
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Tabelle 18: Detektornachweise Mopsfledermaus 2021  
 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.             

22.04./23.04.           1 

17.05./18.05. 2           

03.06./04.06.             

24.06./25.06.             

08.07./09.07.     2       

22.07./23.07.   3         

04.08./05.08.   1         

17.08./18.08.   2   1   14 

24.08./25.08.         1   

09.09./10.09.         1   

27.09./28.09.       1     

14.10./15.10. 1     5   25 

gesamt 3 6 2 7 2 40 
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2. 1  Prognose des Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1  BNatSchG 

 
- Kollisionsverluste durch drehende Rotoren: 

               Auf Grund des arttypischen Verhaltensmusters ist kaum mit Kollisionsverlusten zu rechnen. 
 
          Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
 

    Tötungsverbot ist erfüllt:                        ja            X     nein 
 

 
2. 2  Prognose des Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

 
- Störwirkungen durch Lichtkegel von Bauscheinwerfern und Baumaschinenlärm während der 

Bauzeit: 

           Störungen sind minimal erwarten, da keine essentiell wichtigen Jagdhabitate an den 
           Standorten der WEA vorhanden sind, der Eingriff nur kleinflächig ist und die Fledermäuse 
           auf benachbarte Flächen ausweichen können. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Störungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 
 

 

2. 3  Prognose des Schädigungsverbot nach §§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG 

 

- Verlust vom essentiellen Nahrungsraum während der Bauzeit, insbesondere zur Wochenstu-
benzeit: 
Störungen sind nicht zu erwarten, da keine essentiellen Jagdhabitate an den Standorten der 
WEA vorhanden sind. 

- Beseitigung von Höhenbäumen oder anderer Quartiere: 
Es wurden keine Quartiere/Höhlenbäume gefunden.  

- direkter Verlust von Habitatflächen, Quartierbäumen und Nahrungsräumen durch Überbau-
ung: 
Es werden keine Flächen mit Quartierbäumen und nur kleine Flächen der Nahrungsräume 
überbaut. 
 

         Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: nein 
     

    Schädigungsverbot ist erfüllt:                                ja               X   nein 

 

 
Gefährdung durch die geplante WEA (Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 des Bun-
desnaturschutzgesetzes): 
Eine Gefährdung durch die geplanten WEA hinsichtlich des Kollisionsrisikos ist nicht zu er-
warten.  
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Tabelle 19: Detektornachweise Nyctalloide (Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Zweifarbfle-

dermaus, Breitflügelfledermaus, Nordfledermaus) 2021 

 

Datum Transekte           

2021 1 2 3 4 5 6 

13.04./14.04.   1         

22.04./23.04.             

17.05./18.05.             

03.06./04.06.         8   

24.06./25.06.       1     

08.07./09.07.     6       

22.07./23.07.   1         

04.08./05.08.     2       

17.08./18.08.       1 1   

24.08./25.08.   1         

09.09./10.09.             

27.09./28.09.             

14.10./15.10.   1   2   1 

gesamt   4 8 4 9 1 

 
 
Aus den Untersuchungen 2021 lassen sich keine bestimmten Schwerpunktgebiete des Fle-
dermausvorkommens ableiten. Die Transfererfassung erfolgte entlang von Feldwegen, Stra-
ßen und Waldrändern, die regelmäßig beflogen werden.  
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6.       Zusammenfassung 
 
In den Jahren 2021 wurde die Fledermausfauna im Bereich von 18 geplanten WEA bei Nie-
dertrebra entsprechend den geltenden Richtlinien für Thüringen untersucht.   
Gesamtzahl der Nachweise: 1.888 
Transekte: 1.880 
Sicht: 8 
Dabei konnten 14 Arten nachgewiesen werden. Da bei „Bartfledermäusen“ und  „Langohr-
fledermäusen“ zwei Arten vorkommen könnten, könnten auch 16 Arten im Gebiet heimisch 
sein. 
Das Gebiet verfügt damit über einen großen Artenreichtum. Wochenstuben und Sommer-
quartiere in den angrenzenden Waldgebieten und in den umliegenden Ortschaften möglich. 
Im Gebiet wurden keine Quartiere gefunden und es gab auch keine akustischen Hinweise da-
rauf. 
 
Ein Konflikt mit den Abstandsempfehlungen aus der „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung des 
Fledermausschutzes bei der Genehmigung von Windenergieanlagen (WEA) in Thüringen“ 
von DIETZ M. et al. (2015), im Besonderen bezüglich bedeutender artenreicher unterirdischer 
Lebensstätten (Anhang IV.i), der Liste von FFH-Objekten (Anhang IV.ii), sowie bekannter 
Winterquartiere ab 50 Individuen und Wochenstubenquartiere der schlaggefährteten Arten 
Rauhautfledermaus, Großer- und Kleiner Abendsegler (Anhang IV.iii) besteht nicht.    
Eine potentielle Gefährdung durch Kollision stellen die neu geplanten Anlagen für Arten, die 
im freien Luftraum jagen, dar. Alle in Deutschland besonders kollisionsgefährdete Fleder-
mausarten wurden während der Untersuchung festgestellt.  
Zum Schutz der vorkommenden kollisionsgefährdeten Fledermausarten am Standort der ge-
planten WEA wird eine Abschaltung der Anlagen während des Betriebes vorgeschlagen. Da-
bei sollte die Arbeitshilfe Fledermäuse und Windenergie in Thüringen (ITN 2015) beachtet 
werden: 

 

„Für fledermausfreundliche Betriebszeiten gilt zunächst immer der Zeitraum vom 15. März 

bis 31. Oktober in der Zeit von 1 h vor Sonnenuntergang bis 1 h nach Sonnenaufgang und bei 

Temperaturen ab 10 °C und Windgeschwindigkeiten ≤ 6 m/sec. (vgl. Brinkmann et al. 2011). 

Bei anderslautenden Ergebnissen aus belastbaren Voruntersuchungen, kann ggfs. eine Ände-

rung erfolgen, wie z.B. die Ausdehnung in den November hinein, die Integration der Nachmit-

tagsstunden im Spätsommer/Herbst oder eine Verschärfung der Schwellenwerte für Windge-
schwindigkeit und Temperatur.  

Die Zeiteinheit für eine Gefährdungsbeurteilung mit anschließender Reaktion (Abschaltung) 

anhand der gemessenen Werte erfolgt gemäß Behr et al. (2011b) und Behr & Rudolph (2013) 

im 10-min-Intervall. Die fledermausfreundlichen Betriebszeiten können über ein optionales 
zweijähriges Gondelmonitoring optimiert werden (vgl. Kap. 6.2.3). „ 
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